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Ordensaszese un Menschenrechte

von RainerLHoppert S} tutfgart
Einleitung

„Nachdem die allgemeinen Menschenrechte durch ‚Pacem 1ın terr1s’ eges
canon1ızatae geworden sind, kann die Kirche S1e auch den Ordensleuten nicht
mehr absprechen. Damuıit stellt sich die ungemeın schwierige Aufgabe, die ()r=
densaszese auf diese ihr bisher fremde Stufe höherer Rechtskultur heben,
ohne da{fs die Unbedingtheıt der Hingabe un: der Einsatzfreudigkeit ohne
Rücksicht auf die ejgene Person e1 chaden leidet” Der auch 1n seinem
Orden herausragende Jesuit Oswald (010)4) Nell-Breuningz ze1gt mıt diesen bei-
den Bemerkungen, die eher nebenbei allen,‘ eINeEe Problematik auf, die hıs
heute weder der wissenschaftlichen Lıteratur des Ordenslebens och der

einschlägigen Kanonistik gebührend behandelt wurde“*.
I ies stimmt verwunderlich, da dieSder Menschenrechte innerhalb

der Kirche den Hauptthemen 1ın der eıt des MDrUuCNAS der rdensge-
meinschaften wWwWI1Ie auch der Kanonistik nach dem IL Vatikanischen Konzil
ehörte. DIie Ordensgemeinschaften 1G das Konzilsdekret ber die
zeitgemäfße Erneuerung des Ordenslebens „Perfectae caritatis”“ VO kto-
ber aufgefordert, nıcht 11UT ZAUE (Geist des Ursprungs der einzelnen In-
stitute zurückzukehren, sondern auch ıne npassung die veränderten

Nell-Breuning ON Selbstkritik der Kirche. Z11m Dokument der Bischofssynode
„de ustitia 1in mundo” 4 +g 19/2; 508-52/; hiler 521)
Von den Kommentatoren des Ordensrechts beschränkt sich Sebott IS Ordensrecht.
Kommentar den anones 573746 des EX Iurıs Canon1c1, Frankfurt/Main
1995, 1582 neben seinem 1nwels auf das Eingangszıtat VO  D Nell-Breuning, Ö,
Fn auf die Feststellung, da{fs die Pflichten un Rechte der Religi0sen An /141sam-

menhang muıt den419  Ordensaszese und Menschenrechte  von RainerLHoppert - ätufiéart  I. Einleitung  „Nachdem die allgemeinen Menschenrechte durch ‚Pacem in terris‘ leges  canonizatae geworden sind, kann die Kirche sie auch den Ordensleuten nicht  mehr absprechen. Damit stellt sich die ungemein schwierige Aufgabe, die Or-  densaszese auf diese ihr bisher fremde Stufe höherer Rechtskultur zu heben,  ohne daß die Unbedingtheit der Hingabe und der Einsatzfreudigkeit ohne  Rücksicht auf die eigene Person dabei Schaden leidet“. Der — auch in seinem  Orden — herausragende Jesuit Oswald von Nell-Breuning zeigt mit diesen bei-  den Bemerkungen, die eher nebenbei fallen,* eine Problematik auf, die bis  heute weder in der wissenschaftlichen Literatur des Ordenslebens noch in der  einschlägigen Kanonistik gebührend behandelt wurde“.  Dies stimmt verwunderlich, da die Geltung der Menschenrechte innerhalb  der Kirche zu den Hauptthemen in der Zeit des Umbruchs der Ordensge-  meinschaften wie auch der Kanonistik nach dem II. Vatikanischen Konzil  gehörte. Die Ordensgemeinschaften waren durch das Konzilsdekret über die  zeitgemäße Erneuerung des Ordenslebens „Perfectae caritatis“ vom 28. Okto-  ber 1965? aufgefordert, nicht nur zum Geist des Ursprungs der einzelnen In-  stitute zurückzukehren, sondern auch eine Anpassung an die veränderten  1) Nell-Breuning O.v., Selbstkritik der Kirche. Zum Dokument der Bischofssynode  „de iustitia in mundo“ (ThPh 47, 1972, 508-527; hier 521).  2)  Von den Kommentatoren des Ordensrechts beschränkt sich Sebott R., Ordensrecht.  Kommentar zu den Kanones 573-746 des Codex Iuris Canonici, Frankfurt/Main  1995, 182 neben seinem Hinweis auf das Eingangszitat von O. v. Nell-Breuning, 8,  Fn. 3 auf die Feststellung, daß die Pflichten und Rechte der Religiosen „im Zusam-  menhang mit den ... cc. 208-223”, also den Grundrechten der Gläubigen, gesehen  werden müssen; Primetshofer B., Ordensrecht, Freiburg 1988, 134 tut dies in ähnli-  cher Weise; Henseler R., Ordensrecht (Münsterischer Kommentar zum Codex Iuris  Canonici, hrsg. v. K. Lüdicke, Band 2, cc. 573-746, Essen 1986 ff.) spricht das Thema  — soweit erkennbar — nicht an. Nur Scheuermann A., Grundrechte im Ordensleben?  (OK 8, 1967, 268-285); ders., Das Grundrecht der Autonomie im Ordensrecht (OK  25, 1984, 31-41); Hess Ch., Persönlichkeitsrechte im Ordensrecht (Dienender Glau-  be 64, 1988, 331-333) und Pfab J., Persönlichkeitsrechte im Ordensrecht (OK, 30,  1989, 298-310) gehen auf das Thema näher ein.  3)  AAS 58, 1966, 702-712; in deutscher Übersetzung LThK 1967, Das Zweite Vatikani-  sche Konzil. Dokumente und Kommentare II, 249-307.208 Iso den Grundrechten der Gläubigen, gesehen
werden mMuUussen; Primetshoter B J Ordensrecht, Freiburg 1988, 134 TUut dies 1n ahnlı-
cher Weıise; Henseler K;; Ordensrecht (Münsterischer Kommentar ZU eX lurıs
C anonI1CcCı, hrsg. Lüdicke, Band 2! 573—-746, Essen 1986 {f.) spricht das ema

sowelılt erkennbar nıcht Nur Scheuermann A! Grundrechte 1im Ordensleben?
(OK Ö, 196/7, 268-285); ders., 1)as Grundrecht der Autonomie 1m Ordensrecht (OK
Z5: 1984, Hess Persönlichkeitsrechte 1 Ordensrecht (Dienender Jau-
be 64, 1988, 331-333) un Ptfab Persönlichkeitsrechte 1mM Ordensrecht (OK, U,
1989, 298—-310) gehen auf das ema näher e1n.
AAS 98, 1966, 702—-712; in deutscher Übersetzung Ln 196/, FJ)as /welıte Vatikanı-
sche Konzil. Dokumente un Oommentare H. 249307
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Zeitverhältnisse vorzunehmen.* Man möchte annehmen, da{fs gelegentlich Cie-
Ser npassung auch die Menschenrechte 7AUE Ihema wurden. Tatsächlic
nthält ber das Nachsynodale Apostolische Schreiben „Vıta consecreta”, das
aps Johannes Paul I März 1996 also über re ach dem SC
nannten Konzilsdekret die en un! Kongregationen SOWI1E die
Gesellschaften des apostolischen Lebens und die Säkularinstitute richtete,>
keinen 1inwels auf die Menschenrechte. Es fehlen 103°A Anmerkungen
den zwischenzeitlich den 662-—-672 des e® VO  - 1983 niedergeleg-
ten Pflichten un: Rechte der Ordensinstitute un: ihrer Mitglieder. Dies ist

erstaunlicher, als dieses Apostolische Schreiben 1ın der Ordenswelt als
„Kompendium der konziliaren und nachkonziliaren Theologie des Trdensle-
bens  44 bezeichnet wurde® un:! VO  > einer „kKezeption der nachkonziliaren Theo-
ogle der evangelischen äte  d die Rede W ädl.

Eın Grund für diese Abstinenz jeg ohl 1ın der vorgegebenen Spannung
zwıischen Ordensaszese in ihrer traditionellen Ausformung un der Hınwen-
dung den 1m staatlichen bzw. gesellschaftlichen Umtfeld gewachsenen
Menschenrechten. Versteht sich cCNrıistliche Aszese, namentlich die ın eiINner Or-
densgemeinschaft geübte als „Gratwanderung zwıschen dem Abgrund der
leibfeindlichen (3nosis mıiıt ihren Praktiken un:! dem Abgrund der Vergötzung
der Welt und des Körpers, der TIriebe un Sehnsüchte“,® wird diese „Grat-
wanderung” sicherlich nicht leichter, Wenn der „Blic auf die weltliche Se1ite”

Der ungeübte Wanderer könnte da schon 1nNns Wanken geraten! Die VO

Nell-Breuning geforderte höhere Rechtskultur würde annn rasch In Kontflikt
mıt der VO  z Carl-Friedric. (010)4) Weıizsäcker postulierten „asketischen Kul-
tur“? geraten. Für 007 Weizsäcker hat Aszese 1m religiösen Bereich einen SYIN-
bolischen Sinn; S1e drückt die „Verwerfung des der herrschenden Kultur inne-
wohnenden Prinziıps der Begehrlic  eit sinnenfälliger chärfe au  “ die
„Verwerfung“ wird den Mönchsgelübden der Armut, der Keuschheit un
des Gehorsams symbolisiert.*“ ine solche asketische Kultur mıiıt einer Rechts-
kultur zusammenzubringen, muf{fs auch die Aufgabe der Kanonistik eın al-
lein schon deswegen, weil die Ordensgemeinschaften LE ın ihrer lebendigen
Einheit muıt dem universalen religiösen Gebilde, nämlich mi1t der Kirche SOZ10-

Vat I1 (wie Anm. 269—-273
AAS 85, 1996, 377-486; 1n deutscher Sprache vgl Verlautbarungen des Apostoli-
schen Nr. 125 hrsg. VO Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz, Bonn
1996
Schütz Einführende Bemerkungen ZU Apostolischen Schreiben „Das 45
weihte en  “ (OK S 1996, 386—389; hler 386)
Schütz (wie Anm 388
50 Imhof P! Aszetik (LIAK %- 1993,
Dazu Weizsäcker C.-F.v., Deutlichkei eiträge politischen un relig1ösen C223
genwartsfragen, München-Wien 1978, ff der die rage tellt, ob WIT ıner aske-
tischen Weltkultur entgegengehen.

10) Weizsäcker (wie Anm
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ogisch hinreichend erfailst werden!! und Entwicklungen 1m Recht der Kır-
che nıcht ohne Auswirkungen auf die Entwicklung der Ordensgemeinschaf-
ten bleiben können.

Es soll also der Versuch unternommen werden, herauszuarbeiten, ob un
1ın welcher Weilise Menschenrechte ın rdensgemeinschaften hineinwirken.
Dabei bedartf zunächst elINer Klärung der verschiedenen 1m kanonistischen
Schrifttum verwendeten egriffe WI1e Menschenrechte, Grundrechte und Chri-
stenrechte. annn soll die Diskussion die Menschenrechte In der Kirche
In der eıt zwischen dem I1 Vatikanum un! dem Inkrafttreten des kirchli-
chen Gesetzbuches Jahre 1983 dargestellt werden. Hıer 21nNe vornehm-
iıch die Entwicklung einer kanonistischen Grundrechtstheorie, die dann
1m (GIE: VO  a 1983 eınen Niederschlag fand allerdings ohne da{s damıt die
Diskussion beendet WAärl. Vor em bleibt die Frage ach der Inneren Logik
des Kataloges der Pflichten un:! Kechte er Gläubigen (ce 08-—-223) en
un! damit uch die Frage ach der inbindung Olcher ıchten un! Rechte
ın die gesamte kanonistische Rechtsordnung, die auch das Recht der GB
densgemeinschaften un ihrer Mitglieder geste. ist Letzteres wird ıIn Bezug
auf die Rechte der Mitglieder dem ann  n Konzilsdekret Inessen

se1n, aber auch der Frage, ob muıt der endgültigen Eingliederung eines Pro-
fessen 1ın einen Religiosenverband eın Verzicht auf Menschenrechte verbun-
den ist bzw überhaupt verbunden eın kannn Sowelılt ersichtlich, hat siıch die
kanonistische Literatur muıt dieser Frage och nıcht beschäftigt.“ Vielleicht
liegt die Antwort darauf ahe ın die iıne wWwI1e in die andere Richtung?
Vielleicht aber stellt sich einem Professen die Frage dl nicht, weil mıiıt dem OÖf-
tentlichen Gelübde ıne personale Hingabe ott verbunden ist,”> die sich
eiıner kanonistischen Würdigung entzieht. Gleichwohl scheint hier iıne
Schnittstelle für dieeder Menschenrechte In den Ordensgemeinschaf-
ten liegen, die besonderer arstellung bedarft.

Von dem Schnitt In gewlsser Weise unberührt bleiben die unter der Über-
chrift „Pflichten un:! Rechte der Institute un:! ihrer Mitglieder” 1ILLINLEITN-

gefafßsten Bestimmungen der 662-672, die ohl LL1UTL ehr begrenzt als AUS-
flu145 menschenrechtlicher Posiıtionen verstanden werden können, behandeln
S1e doch her spirituelle, kommunitäre und vermögensrechtliche Aspekte des

14 Gundlach G/ IDie Ordnung der menschlichen Gesellschaft, Band 1/ Öln 1964, 456
12) Meiler Die Rechtswirkungen der klösterlichen Profefs. Eine rechtsgeschichtli-

che Untersuchung der monastischen Profe{fs und ihrer Rechtswirkungen unter
Berücksichtigung des Staatskirchenrechts, Frankfurt/Main 1993, 3061 beschränkt
sich In seiner (D50 Seiten umfassenden) Dissertation auf den Hınwels, dafs der Pro-
fesse durch die Ablegung der Profefs „muıt allen Rechten un Pflichten“ ın den klö-
sterlichen Verband eingegliedert wird un da{s diese Rechte und Pflichten nach
Maisgabe der rechtlichen Normen dieses Verbandes „entzogen bzw eingeschränkt
werden“ können; das Problem 1im Hinblick auf Menschenrechte wird nicht ZCSEC-
hen

13) Dazu Aymans Mörsdort K Kanonisches Recht IL, Paderborn-München-—
Wien-Zürich 1997, 670
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Religiosenlebens.”“ Allein diese kodifikarische Situation macht den tellen-
wert der Menschenrechte In den Ordensgemeinschaften eutlc. Um ihn
näher ergründen, sollen die evangelischen ate der Keuschheit, der Armut
un! des Gehorsams, die dem Leben elınes Religiosen 1ın der Nachfolge Christi
ine besondere Akzentulerung geben,”” mıiıt ein1gen In der Menschenwürde
gründenden Rechte 1n Verbindung gebrac. werden. Dabel bilden diese kKäte,
die ach den Dokumenten des 88 Vatikanums christologisch egründe sind?®
un darüber hinausgehend zeichenhaften Charakter tragen, */ THAL den Hınter-

orund für diese Betrachtung, gewissermafßen den Lebenskontext, 1n den die
Religiosen hineingestellt Sind. AÄAus kanonistischer 1C sSind sS1e auch WE

S1€e 1n den 599 601 ihren besonderen Niederschlag gefunden haben eher
unergiebig.”® 50 soll der evangelische Kat der Keuschheit mıt dem Recht auf
Entfaltung der Persönlichkeit 1ın erbindung gebrac werden, der evangeli-
sche Nat der Armut ın der Nachfolge C'hristi mıit dem Recht auf Versorgung
1.5 eıner Grundlegung der menschlichen Ex1istenz un: der evangelische Rat
des Gehorsams mıt dem Recht auf Mitgestaltung des Lebens, namentlich auf
Mitgestaltung des klösterlichen Verbandes. Hıer zeigt sich exemplarisch, auf
welche Welse Menschenrechte ın ihrer konkreten (Sestaält mıt den gleichsam
gebündelten Menschenrechten einer Gemeinschaft 1ın Spannung zueinander
stehen können.

I1 Menschenrechte Grundrechte Christenrechte

Wenn heute VO  b Menschenrechten als einem Phänomen des kirc  ıchen
Lebens gesprochen wird, steht eın aNZCS Instrumentarıum VO  > Begriffen
und Begrifflichkeiten Z Verfügung, das zunächst elıner Ordnung bedartf

14) Dazu Aymans-Mörsdorf (wie Anm. 13) 6/79; Gambarıi E: Religios1 nel Codice.
ommento al singoli Canon1, Milano 1986, 265 welst darauf hın, da{fs allein 670
e1INe Rechtsposition für eın Mitglied begründet un: dies wohl uch L11U.: mittelbar
aus eiıner Verpflichtung des Religiosenverbandes heraus.

15) Aymans-Mörsdorf (wie Anm. 13) 5485; Sebott (wie Anm. spricht unter Hın-
WEeIlSs auf die (Gemelinsame Synode der Bıstumer 1ın der Bundesrepublik Deutsch-
and 1976 VO  a} einer „Ganzentscheidung des Glaubens  On

16) Vat 43 1966, LDas /weıte Vatikanische Konzil. Dokumente un Kom-
entare 1, 303); Z christologischen Grundlegung Aymans-Mörsdorf (wie Anm.
13) 548; Sebott (wıe Anm. 28 un! Henseler (wie 575 Rdan.

17) Primetshofer (wie spricht VO  5 einer „eschatologischen Zeichenhaftig-
keıit”; Sebott,

18) Henseler (wie 799, Rdn hält die „rechtliche Ausbeute dieser Normen“
für „gering-.
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Menschenrechte
IDie Verwendung des Begriffs „Menschenrechte*, der 1m Vordergrund

steht, hat viele Ursachen:?” die Aufnahme des weltweit wıirksamen prachge-
brauchs; die Berufung wen1ger auf das posıtıve Recht als auf das Naturrecht,
auf Anforderungen das posıtıve Recht un: SOmMUIt auch auf VOT posıtıve
„Rechtstitel” das Recht; vielleicht uch die Vernachlässigung der insti-
tutionell-prozeduralen omponente 1ın der Rede der Kirche VO  5 den Men-
schenrechten un:! sicherlich uch die Erkenntnis, da{fs 1in den Menschenrech-
ten eın wesentlicher Teil der allgemeın ültıgen sittlichen Verbindlichkeiten
für Gesellschäift, Recht unı Staat legt, gewissermafßen eın „gemeiInsamer
Nenner des sittlich-politischen Bewulstseins, 1ın dem grundlegende Ansprüche
unı Forderungen politisch-sozialer Humanıtät konzentrisch zusammenlau-
fen  44

Es hat nicht Versuchen gefehlt, die Menschenrechte 1n eziehung AB

Naturrecht setzen un! e1 die Relevanz für das Kirchenrecht autfzuzel-
gen Hıer ist insbesondere der Gedanke e1INes „kritischen Naturrechts”“ C1-

wähnen, der VO  5 eiINer notwendigen Verschiedenheit der konkreten Verbind-
lichkeiten erhalb des menschlichen Lebens ausgeht un: iın dieser Konse-
u nıcht ach festen Normen, sondern nach Prinzipien SUCHL, die her die
Bedeutung eINes mrifs- oder Grundrifswissens haben.“* /u diesen Prinzıplen
ehören die Menschenrechte, die nıicht als konkrete bausteine einer idealen
Rechtsordnung verstanden werden, sondern vielmehr als „sittliche e1t-
grundsätze, die mıiıt den Funktionsanforderungen der jeweiligen Sachbereiche
un: den gyeschichtlich-gesellschaftlichen Ranı  edingungenOrdensaszese und Menschenrechte  423  1. Menschenrechte  Die Verwendung des Begriffs „Menschenrechte“, der im Vordergrund  steht, hat viele Ursachen:!* die Aufnahme des weltweit wirksamen Sprachge-  brauchs; die Berufung weniger auf das positive Recht als auf das Naturrecht,  auf Anforderungen an das positive Recht und somit auch auf vor — positive  „Rechtstitel“ gegen das Recht; vielleicht auch die Vernachlässigung der insti-  tutionell-prozeduralen Komponente in der Rede der Kirche von den Men-  schenrechten und sicherlich auch die Erkenntnis, daß in den Menschenrech-  ten ein wesentlicher Teil der allgemein gültigen sittlichen Verbindlichkeiten  für Gesellschaft, Recht und Staat liegt, gewissermaßen ein „gemeinsamer  Nenner des sittlich-politischen Bewußtseins, in dem grundlegende Ansprüche  und Forderungen politisch-sozialer Humanität konzentrisch zusammenlau-  fenm —  Es hat nicht an Versuchen gefehlt, die Menschenrechte in Beziehung zum  Naturrecht zu setzen und dabei die Relevanz für das Kirchenrecht aufzuzei-  gen.”! Hier ist insbesondere der Gedanke eines „kritischen Naturrechts”“ zu er-  wähnen, der von einer notwendigen Verschiedenheit der konkreten Verbind-  lichkeiten innerhalb des menschlichen Lebens ausgeht und in dieser Konse-  quenz nicht nach festen Normen, sondern nach Prinzipien sucht, die eher die  Bedeutung eines Umriß- oder Grundrißwissens haben.” Zu diesen Prinzipien  gehören die Menschenrechte, die nicht als konkrete Bausteine einer idealen  Rechtsordnung verstanden werden, sondern vielmehr als „sittliche Leit-  grundsätze, die mit den Funktionsanforderungen der jeweiligen Sachbereiche  und den geschichtlich-gesellschaftlichen Randbedingungen ... methodisch zu  vermitteln sind“; so bemüht sich das kritische Naturrechtsdenken um ein „an-  gewandtes Naturrecht“, das Sachprobleme „nach Maßgabe der primären Na-  turrechtsprinzipien“ im o.g. Sinne, also u.a. auch der Menschenrechte erör-  tert, dabei die „einschlägigen Erfahrungen und wissenschaftlichen Erkennt-  nisse berücksichtigt und Argumente des Für und Wider gegeneinander“ ab-  wägt; in einem solchen Diskurs findet ein „demokratischer Positivismus”, der  aus systemtheoretischen oder liberalen Gründen behauptet, „demokratische  Verfahren allein könnten die erforderliche Legitimität einbringen“, keinen  Raum.? Als Prinzipien im Sinne eines kritischen Naturrechts müssen Men-  schenrechte danach als eine „vorpositiv und überpositiv gültige Rechtsidee“  19) Dazu Zacher H. F., Grundrechte und katholische Kirche (Rechtsstaat, Kirche, Sinn-  verantwortung, FS für Klaus Obermayer, München 1986, 325-335; hier 326).  20)  Zu letzterem Aspekt Höffe O., Die Menschenrechte als Prinzipien eines christli-  chen Humanismus (Communio 10, 1981, 97-106; hier 97 f.); ders., Menschenrechte  im interkulturellen Dialog (Die Menschenrechte. Herkunft-Geltung-Gefährdung,  hrsg. v. W. Odersky, Düsseldorf 1994, 119-137; hier 134).  24  Beispielhaft seien genannt die Darstellungen von Höffe O., Naturrecht I-II (StL  1987, 1296-1308) und Hollerbach A., Naturrecht und Kirchenrecht IV 3 (StL 1987,  1312-:1815).  22) Höffe 1987 (wie Anm. 21) 1306-1308.  23) Höffe 1987 (wie Anm. 21) 1307.methodisch
vermitteln Sind “ bemüuht sich das kritische Naturrechtsdenken eın ”r  —

gewandtes Naturrecht”, das Sachprobleme „nNach aflsgabe der primären Na-
turrechtsprinzipien” 1im Sinne, Iso auch der Menschenrechte TOT-
tert, dabei die „einschlägigen Erfahrungen und wissenschaftlichen Erkennt-
nıSse berücksichtigt un! Argumente des Für unı Wider gegeneinander” abh-
wWagt,; 1n eiInem solchen Diskurs findet eın „demokratischer Positivismus”, der
aus systemtheoretischen oder liberalen Gründen behauptet, „demokratische
Verfahren allein könnten die erforderliche Legıtimitat einbringen”“, keinen
Raum. Als Prinzıplen 1m Sinne eINes kritischen Naturrechts mMuUussen Men-
schenrechte danach als 1ıne „vorposiıtıv un überpositiv ültige Rechtsidee“

19) Dazu Zacher [ Grundrechte un:! katholische Kirche (Rechtsstaat, Kirche, Sinn-
verantwortung, für aus Obermayer, München 1956, 325—339); hier 326)

20) Zl letzterem Aspekt Höffe ©S I ie Menschenrechte als Prinzıplen eInes christli-
chen Humanısmus (Commun10 1 7 195L1, 97-106; hier 97 ders., Menschenrechte
1m interkulturellen Dialog (Die Menschenrechte. Herkunft-Geltung-Gefährdung,
hrsg. Odersky, Düsseldorf 1994, 119—-137; hler 134)

21) Beispielhaft selen genannt die Darstellungen VO  D Höffe O® Naturrecht 1111 (StL
1987 1296—-1308) un Hollerbach AV Naturrecht und Kirchenrecht (StE 198/,
1312-1315).

22) Höffe 1987 (wie 21)Z
253) 1987 (wıe Anm. 21) 1307
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verstanden werden, welche die Bedeutung elInes „sittlichen Fundaments unı
Ma{isstabes” hat.**

I ies kann nıcht ohne Folgen für das Kirchenrecht leiben SO ordert Hol-
erbach, das „spezifische Problem des Naturrechts seliner Relevanz füır das
Kirchenrecht 1E  e artikulieren damıt eiINe schöpferische Synthese aus

Naturrecht un:! Evangelium” WI1e das Dekret des I} Vatikanum „Gaudi-
eTt Spe  44 ordert ”  UuS rechtstheologischer und rechtsphilosophischer

Betrachtungsweise gelingt  Mh concreto pricht 1 die „Verbesserung
un: Verfeinerung der rechtlichen Standards In der Kirche überhaupt” unı!
ennt den Ausbau VO  5 Mitwirkungsrechten un!: die Gewährung VO  S Vertfah-
rensgarantıen; ach seiner Auffassung Tagı „schwerlich Z Glaubwürdig-
keit bel, WEl die Kirche) ad extra iıne Beurteilungskompetenz 1n allen AÄn-
gelegenheiten 1n Nnspruc. nımmt, 1n denen die fundamentalen Rechte
der menschlichen Person geht..., siıch aber innerkirchlich gegenüber der Aner-
ennung VO  > Persönlichkeitsrechten ängstlich un minimalistisch verhält
In ihrer Tendenz SiInd Naturrecht unı POS1tLV gyöttliches Recht SOmıIt „VOLSC-
geben unı aufgegeben“.“°

D1ie Forderung Hollerbachs ist 1m Kontext einer „Rehabilitierung des Natur-
rechts*‘2/ sehen, ohne welches die moderne dee der Menschenwürde un!
der Menschenrechte nicht auskommen kann Sie geht einher miı1t der hlö-
SUuMNs des ıIn langer philosophischer un:! theologischer Iradition stehenden ()3=
dogedankens,“® der den KOSmMOSs als Inbegriff es natürlich seienden Indivi-
duellen versteht, un: WarTr 1ın seliner Hinordnung auf iıne höchste Sinnin-
Stanz, die iıch ın Natur un: chöpfung offenbart und ihr Heilshandeln dem
Menschen zuwendet, der muit seiner Freiheit die Vernünftigkeit des Wirkli-
hen eingegliedert bleibt.?? Fuür die Problematik der Menschenrechte bedeutet
dies, da{fs S1e al dem Hintergrund des grundlegenden Wandels des Norma-
tiven sehen sın der sich 1mM Übergang YABER Neuzeit anbahnt un! ıIn dem
WIT immer och mıiıtten iINnNe stehen: die Stelle vorgegebener inhaltlich @1 -

24) Höffe 1958 7/ (wie Anm 21° 1296
25) Hollerbach (wie 21) 1314
26) Hollerbach, A} ESs erstaunt, da{fs Hollerbach VO  Z diesem Standpunkt AauUus die 1m

Katalog der 208—2253 normilerten Grundrechte der Gläubigen ausdrücklich als
„nicht424  Rainer Hoppert  verstanden werden, welche die Bedeutung eines „sittlichen Fundaments und  Maßstabes“ hat.“  Dies kann nicht ohne Folgen für das Kirchenrecht bleiben. So fordert Hol-  lerbach, das „spezifische Problem des Naturrechts in seiner Relevanz für das  Kirchenrecht neu zu artikulieren ..., damit eine schöpferische Synthese aus  Naturrecht und Evangelium”“ — wie es das Dekret des II. Vatikanum „Gaudi-  um et Spes” 74 fordert — „aus rechtstheologischer und rechtsphilosophischer  Betrachtungsweise gelingt“; in concreto spricht er dabei die „Verbesserung  und Verfeinerung der rechtlichen Standards in der Kirche überhaupt” an und  nennt den Ausbau von Mitwirkungsrechten und die Gewährung von Verfah-  rensgarantien; nach seiner Auffassung trägt es „schwerlich zur Glaubwürdig-  keit bei, wenn (die Kirche) ad extra eine Beurteilungskompetenz in allen An-  gelegenheiten in Anspruch nimmt, in denen es um die fundamentalen Rechte  der menschlichen Person geht..., sich aber innerkirchlich gegenüber der Aner-  4 25  kennung von Persönlichkeitsrechten ängstlich und minimalistisch verhält  5  In ihrer Tendenz sind Naturrecht und positiv göttliches Recht somit „vorge-  geben und aufgegeben“.?®  Die Forderung Hollerbachs ist im Kontext einer „Rehabilitierung des Natur-  rechts“?” zu sehen, ohne welches die moderne Idee der Menschenwürde und  der Menschenrechte nicht auskommen kann. Sie geht einher mit der Ablö-  sung des in langer philosophischer und theologischer Tradition stehenden Or-  dogedankens,*® der den Kosmos als Inbegriff alles natürlich seienden Indivi-  duellen versteht, und zwar in seiner Hinordnung auf eine höchste Sinnin-  stanz, die sich in Natur und Schöpfung offenbart und ihr Heilshandeln dem  Menschen zuwendet, der mit seiner Freiheit in die Vernünftigkeit des Wirkli-  chen eingegliedert bleibt.” Für die Problematik der Menschenrechte bedeutet  dies, daß sie „auf dem Hintergrund des grundlegenden Wandels des Norma-  tiven zu sehen (sind), der sich im Übergang zur Neuzeit anbahnt und in dem  wir immer noch mitten inne stehen: an die Stelle vorgegebener inhaltlich er-  24)  Höffe 1987 (wie Anm. 21) 1296.  25)  Hollerbach (wie Anm. 21) 1314 .  26)  Hollerbach, a. a. O. Es erstaunt, daß Hollerbach von diesem Standpunkt aus die im  Katalog der cc. 208-223 normierten Grundrechte der Gläubigen ausdrücklich als  „nicht ... vor-kirchliche Menschenrechte konzipiert“ und lediglich den „Einfluß des  weltlichen Menschenrechtsdenkens” erkennen will.  27)  Höffe 1987 (wie Anm. 21) 1306. Kritisch dazu Huber Chr., Das Grundrecht auf  Freiheit bei der Wahl des Lebensstandes, St. Ottilien 1988, 49f., der von der „Un-  tauglichkeit eines naturrechtlich-individualistischen Grundrechtsverständnisses”  spricht.  28)  Dazu Heintel E., Die naturrechtliche Fundierung des Ordogedankens in der Tradi-  tion (Menschenrechte. Aspekte ihrer Begründung und Verwirklichung, hrsg. v. J.  Schwartländer, Tübingen 1978, 19-36).vor-kirchliche Menschenrechte konzipiert” uUun: lediglich den „Einfluß des
weltlichen Menschenrechtsdenkens” erkennen will.

27) Höffe 1987 (wıe Anm 21) 1306 Kritisch dazu er ®  J Das Grundrecht auf
Freiheit bei der Wahl des Lebensstandes, St. Ottilien 1988, 49 f! der VO  m der „Uun:
tauglichkeit 1nes naturrechtlich-individualistischen Grundrechtsverständnisses”
spricht.

28) Dazu Heintel EI Die naturrechtliche Fundierung des Ordogedankens 1n der Tradı-
Hon (Menschenrechte. Aspekte ihrer Begründung un Verwirklichung, hrsg.
Schwartländer, Tübingen 1978
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iillter un:! allgemeingültiger Ordnungen treten aufgegebene“” revisionsbe-
dürftige und -fähige rdnungen, die immer 111e  e wird”

De1l er Verschiedenheit der Menschenrechte ach erkun: und 1elrich-
tung, ach ihrem normatıven Umfang un! Gehalt scheinen VO  - geme1lnsa-
1116 Interesse wel Aspekte, auf die Schwartländer anläflich des interdisz1-
plinären Kolloquiums Z TIThema Menschenrechte hingewlesen hat, das 1977
1ın Tübingen stattfand un:! auch heute Jahre danach och volle Anıf-
merksamkeit beanspruchen darf:* /um eınen der Aspekt der unantastbaren
un unaufgebbaren ur eines jeden Menschen und 7ADE anderen der Ver-
such, in jeder geschichtlich-gesellschaftlich veränderten Situation diejenigen
edingungen immer wieder 111e  e benennen, 1Ire die jedem Menschen eın
seliner Würde ANSCHMECSSCHNECH Leben möglich wIird. Dabe!i ist 1m /Zusammen-
hang mıt letzterem Aspekt die Frage nach der VO Recht garantıerten Siche-
ruNngs der Lebenssituation A  - wesentlicher Bedeutung, da iıne Normierung
VO  z Rechten ohne Durchsetzbarkeit 1Ns Leere geht Andererseılts dürfen Men-
schenrechte, deren Fundament der Menschenwürde liegt, nicht allein als
„Ansprüche” verstanden werden, als Abwehrregulativ egenüber Institutio-
1elN WI1e Staat oder Kirche oder als Einforderungsinstrument hinsichtlich VeI-

fügbarer Lebensbedingungen.“” SO verwelst Schwartländer auf eın Wort VO  5

Gandhı „Sämtliche Rechte, die erkennung verdienen un! dauernden Be-
stand en können, entstehen aus der erfüllten Pflicht SO kommt u15 doch
selbst das Recht Z Leben LLUT Z WE WIT unNnlseTeE Pflicht als Bürger der
Welt erfüllen“.°*

Fuür die Kirche ergibt sich die Menschenwürde Adus der christlichen Bot-
schaft selbst, die „das Ausgeliefertsein der Menschen die Menschen letzt-
ich authebt und auf ihre Weilise den Menschen den Verletzungen un:! Be-
drohungen der menschlichen Würde entziehen vVerImasS.  46793 DIie Bewahrung
der Menschenwürde wird damıit In absoluter Weise inem proprium der
christlichen Botschaft, un ‚:Wal dergestalt, da{fs diese Botschaft „die Men-
schenwürde längst VOT er Grundrechtsgeschichte bewahrt un Serettel
hat.° Daraus olgt, da{fs sich die Kirche aus eiınem eigenen Erkenntnisgrun
29) Heintel (wie Anm. 28)
30) /u diesem Begriff vgl Hollerbach (wie Anm. 25)
31) Heintel (wıe Anm. 28) unter Verwendung eINes /1tats VO  > Ryffel Hs /Zur Be-

gründung der Menschenrechte (Menschenrechte. Aspekte ihrer Begründung und
Verwirklichung, hrsg. Schwartländer, Tübingen 1975,E

32) Schwartländer If Menschenrechte. Aspekte ihrer Begründung un! Verwirkli-
chung, Tübingen 1978,

33) Dazu Schwartländer (wie Anm. 32)
34) Schwartländer (wie 32)
30) /Zacher (wıe Anm. 19) S20 äahnlich Aymans W., Kirchliche Grundrechte und Men-

schenrechte AKathKR 1980, 389—410; hier 394 Gireinacher N/ Christenrechte 1ın
der Kirche ThQ 1983, 198—199; 1er 192) stellt fest, da{fs „  rısten aufgrund ihres
aubens die Würde jedes einzelnen Menschen noch deutlicher sehen“”.

36) Zacher (wie 19) 325 unter 1Inwels auf einen theologischen Gedanken VO  -

Hans-Urs VO  = Balthasar 7U „Verhältnis VO)  5 Menschenrechten un Seligkeiten”.
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der Menschenrechtsdebatte beteiligt; die Menschenwürde wird darüber hın-
Aaus nıicht erst 117e die Kirche geschaffen oder vermittelt, S1e ist der Kirche
vorgegebe  Il,37 als Grundwert, der unbedingt verpflichtet, also Kirche un
Staat un:! den Menschen selbst 1ın selner sittlichen Freiheit und erantwor-

tung”® letzteren deswegen, we!1l die Menschenrechte nıicht 1SGETruc eiıner
dem Menschen normatıv vorgegebenen, sondern eiıner VO  5 ihm immer 111e  e

findenden Freiheitsordnung ind.
Ist die Menschenwürde der Kirche vorgegeben, sind auch die AaUus der

Menschenwürde erwachsenden Menschenrechte. amı entsteht iıne Pola-
r1tät 7zwiıischen der vor-positiven Forderung nach Schutz der Menschenrechte
und der Berufung auf posıtıves Recht, also den Realbedingungen der Men-
schenrechte.*° Iheser Polarität wird 1n der äufßerst umfangreichen un! kaum
mehr überschaubaren wissenschaftlichen Diskussion die Begründung und
Verwirklichung VO  = Menschenrechten 1ın Kirche, Staat unı Gesellschaft wen1g
Aufmerksamkeit geschenkt. Um bemerkenswerter ist der nsatz VO  b K
cher, der 1n ezug auf die Kirche 1nNne Unterscheidung zwıischen „propheti-
scher ede“ un „brüderlicher ade: reffen will.“} nter ersterer versteht
die „Rede VO  - der Notwendigkeit un: Richtigkeit” VO Menschenrechten, de-
TE  > „Lesitmmtat... In nichts davon bhängt, W as die Welt Grundrechten
entwickelt un positiviert hat“, unter letzterer 1ine auf dem der äch-
stenliebe basierende „Rede, die sich der Menschenrechte bedient“”, s1e gleich-
Sa als Werkzeuge benutzt, Gerechtigkeit un Hilfe wirken un die
” wirkungsvoller (ist), Je posıtıver diese 6in Die prophetische ede
ımfafst ohl BBg eınen „schmalen Kern  PE  / J08l der rfahrung erlebter
Verletzung oder Gefährdung der Menschenwürde, der historischen ast der
Kirche 1mM Umgang mıiıt den Menschenrechten, der Identifizierung mi1t Men-

37) Aymans (wıe Anm 35) 394 un 399; Aymans-Mörsdorf (wie Anm. 13) S0; ähnlich
Yacher (wıe Anm. 19) 3726

38) Schwartländer (wıe Anm. 32)
39) IDazu Ryffel (wie Anm. 31) 075
40) Krämer { Kirchenrecht IL Ortskirche Gesamtkirche, Stuttgart-Berlin-Köln 1993,

29; ders., IDie Idee der Menschenrechte un Grundrechte 1n der katholischen Tradıi-
tion AK 987/88, 229—239; hiler 236) verkürzt dies auf die Formel „nach innen
wWI1e nach aufßen IMNU: die Kirche für die Menschenrechte eintreten“”. Aymans (wıe
Anm. 35) 305 spricht VO  5 elINer „Wirksamkeit der Kirche nach aufßen“ un: dem
„innerkirchlichen Schutz VO Werten, die dem Menschenrechtskatalog zuzurech-
111e  s Sind“. Yacher (wıe Anm. 19) 3726 welst auf die „sehr verschiedenen Sinnebe-
nen  e hın, die „nicht iImmer klar auseinandergehalten werden”, WEel11lll die Kirche
VO  5 Grundrechten spricht; die Unterscheidungen, die Zacher vornımmt, überzeu-
SCmI, denn 1ne ıtulerung der Menschenrechte iıne Diskussion über deren
Geltung un Anspruch OTraus, anders: (jenese unı Verbindlichkeitscharakter C
hen den Realbedingungen einer Norm VOTauUs

41) /Zum Folgenden Zacher (wıe Anm. 19) 379 ff der den Begriff „Grundrechte“ als
Oberbegriff für Menschenrechte verwendet; interessant der 1nwels 1ın Fn 14, ‚—

nach die landläufige ede VO der Kirche „als dem Anwalt der Menschenrechte“
die Unterscheidung nicht treffen will.
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schenrechten, die die „Welt“ als solche artikuliert, da{fs S1e her „die Welt
darauf stoisen mufs, da{fs immer noch 1ne andere Gerechtigkeit möglich ist, als
die, welche die Welt schon kennt  44 DIe brüderliche Rede ingegen ist ach
dem Verständnis VO  S /acher nicht darauf festgelegt, ”  as für immer ichtig
un:! tfalsch ist  Mh sondern ihr kommt darauf A, da{s „hier un! jetzt rund-
rechte eıinen Titel bgeben, Hilfe bringen un:! Gerechtigkeit bewir-
ken  Al diese Rede ware „freigestellt VO  m den Maf{sstäben des Ewıigen un! der
historischen Glaubwürdigkeit”. DBe1l Wahrnehmung dieser Unterscheidung
könnte die nachfolgend och darzustellende Diskussion diee der
Menschenrechte ad EXIra und ad intra** wesentlich „entspannt“ werden.“ 1)as
zuhın würde die Gefahr elner Überschätzung „einheitlicher Grundrechtsord-
nungen” un! die der ‚Einheitlichkeit ihrer Voraussetzungen” wesentlich A
mindert, das „Besondere könnte besser VO Allgemeinen, das Aktuelle VO

Dauernden geschieden werden“.

Grundrechte
Neben dem Begriff der Menschenrechte steht der Begriff der „Grundrech-

te““,  b der 1mMm 1NDI1C cdaraut, da{fs keinen festen Kanon der Begrifflichkeiten
mıiıt trennscharten renzen S1bt, 1n sehr unterschiedlicher Welise verwendet
wIird. Teils findet sich iıne Verwendung dieses egriffs als Oberbegri für
Menschenrechte un Bürgerrechte, Iso für alle „elementaren normatıven
oder normähnlichen Aussagen über die ellung des Menschen 1m (‚eme1ln-
wesen  u“ 45 | hese Zuordnung basiert auf der historisch edingten Lhifferenzie-
rung zwıischen einem STtatus naturalis unı! einem sStatus civilis. Teils wird der
Begriff 1ın einem CHNSCICH Sinne verstanden, etwa als eın kirchliches Konzept,
das die „kirchliche Grundstellung des Gläubigen ın Rechte un: i1chten —

42) Vgl Anm. 4() und die dort stellvertretend für viele genannten Autoren.
43) Z einer Spannung tragen die Autoren bel, die unter 1nwels auf die Erklärung

der Römischen Bischofssynode 1971 „Gerechtigkeit iın der elt”, Herderkorre-
spondenz 2 / 1972 3 davon ausgehen, da{fs die Menschenrechte überall 1ın der Kr
che unı 1n der kirchlichen Weltordnung fördern Sind Coriden A., Die
Menschenrechte 1ın der Kirche: kıne rage der Glaubwürdigkeit und Authentizıtät
ONC 1 / 1979, 234—-239; hler 234); ders., Die Rechte verwirklichen Jle Katholiken
haben das Recht Freiheitsrechte In der itE  e. hrsg. V. Swidler Connor P/
München 1980, 32-52; hier 47); Greinacher (wıe Anm. 35) 199, der Menschenrechte
un Christenrechte gleichsetzen will Hınweilise auf rühere ıteratur der 60er und
700er Jahre finden sich bei Kalser M/ I die rechtliche Grundstellung der Christgläubi-
CIl (HdbKathKR 1983, 171-184; hlıer 1/4 Anm. 5 Y darunter Autoren wWI1e Rüfner,
Heiınemann un Neumann.

44) Dazu Hollerbach A / Menschenrechte (StL 1987, hier
45) Zacher (wie Anm. 19) 326; Hollerbach A A} unter inwels auf Hesse, der als

Grundrechte die „verfassungsrechtlichen Fundamentalrechte des einzelnen als
Mensch un als Bürger” bezeichnet; äahnlich Neumann I/ Menschenrechte uch
1n der Kirche?, 7Zürich-Einsiedeln-Köln 1976, 16
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fFafßt// .46 | Neses Konzept ist sehr stark epragt VO  S der eziehung des (S1äuD1

SCH ZUT: potestaJ also AT Ööffentlichen Vollmacht der Kirche. kınıge VeI-

wenden den Begriff der „Grundrechte“ SYNONYITL mı1t dem Begriff der „Men-
schenrechte“ sSe1 CD, da{s s1e die Grundrechte Aaus der Menschenwürde heraus
definieren,* Se1 e J da{fs Ss1e die beiden egriffe Sar nicht voneinander tren-

nen
Bemerkenswert ist dieser Stelle die Formulierung VO FÜ S52 C6

1983, wonach die Kirche auch das Recht ZA 0M Urteil iın innerweltlichen Ange-
egenhe1ıt hat insoweıt Grundrechte der menschlichen Person oder das Heil
der Seelen dies erfordern“”. Im lateinischen ext wird hler 08g der Begriff
„lura fundamentalıa” verwendet, also eın Prädikat, das die cc.208—-223 GE
üblicherweıise als Grundrechte bezeichneten Rechte nicht kennzeichnet. Es ist
davon auszugehen, da{s diese 1ura fundamentalıia als Menschenrechte VeTl-

stehen sSind, also als Rechte, die ın der Würde der menschlichen Person gruün-
den und ZU Verkündigungsauftrag der Kirche dazugehören.“ IDie ede VO

Menschenrechten, die Grundrechten ausgestaltet sind,  DU pricht eher für

5  C Verwendung beider egriffe.
Schliefßlich bleibt festzuhalten, da{fs der Begriff „Grundrechte”“ einem

nicht unerheblichen Teil der T ıteratür dr keine Verwendung findet.°! I dDies
dürtfte selınen TUnN:! 1n der sich schon hier abzeichnenden unterschiedlichen

46) Aymans (wıe Anm. 35) 401 f Kaılser (wıe Anm. 43) 174 spricht VO  5 „innerkirchli-
chen Grundrechten”; uch Krämer P Menschenrechte-Christenrechte (Minister1-

iustitlae, für Heribert Heinemann, hrsg. Gabriels un Reinhardt, Essen
1985, 169-177; hier 170) verwendet den Begriff „kirchliche Grundrechte*, Aalilı ande-
TEeIl Stellen 987/88 (wıe 40) 7297239 und 1993 (wie Anm. 40) DE Y auftallen-
derwelse nicht mehr; vgl uch Reinhardt P, olk Gottes I dhie Christgläubigen
(Münsterischer Kommentar ZAR E Codex Iurıs Canonin1, hrsg. Lüdicke, Band
I; „Essen 198 7/ .} FEinf. VOT 208, Rdn

47) Pree HI Die Meinungsäußerungsfreiheit als Grundrecht der rısten (Recht als
Heilsdienst, für Matthäus Kailser, hrsg. A Schulz, Paderborn 1989, 42-—85; hier
46 f / Neumann (wle Anm. 45)

48) Heimerl! H: Menschenrechte, Christenrechte und ihr Schutz 1n der Kirche
1973, Coriden (wie Anm. 43); Walt K I ıe Menschenrechte 1ın der katholi-
schen Kirche (Menschenrechte 1n der Kirche, hrsg. Pilters/K. Walf, Duüssel-
dorf 1980, 104-119; hier 104), der VO.  = Menschenrechten der Grundrechten spricht;
Huber (wıe Anm. 27) 47259 spricht teils VO  5 Menschenrechten, teils VO:]  a „kirchlıi-
chen Grundrechten”.

49) Kramer 1993 (wıe Anm. 40) 3 / ders. 1985 (wie Anm. 46) 177 ähnlich Mussinghoff
HI Verkündigungsamt (Münsterischer ommentar ZU Codex Iurıs Canonicl,
hrsg. Lüdicke, Band 3 747-833, Essen 1986 ff.) /4/, Rdn

50) Dazu Luf 55 Grundrechte 1 dC: / 1983 OA 1985, 102213 hier 111)
50 fehlt twa bei Gireinacher (wıe Anm. 35) un be1l OreCcCcCo E J Erwagungen51)
ZU Problem der Grundrechte der T1ısten Kirche un Gesellschaft (AKathKR
1981, 421—453) Verwendung des Begriffs 1m Titel des Aufsatzes ders., Der

Katalog der Rechte un Pflichten der Gläubigen 1 C: IC (Ministerium iustitiae,
für erıber Heinemann, Essen 1985, 179-202). uch Krämer verwendet nicht
dazu Anm.
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inordnung VO  > Menschenrechten In das communio-5ystem der Kirche ha-
ben I e ineare kezeption der 1m nicht-kirchlichen Bereich formulierten un:
ausgestalteten Menschenrechte°* innerhalb der kirchlichen RKechtsordnung
macht die inführung elInes welılteren egriffs überflüssig. Es bedarf 1er LLUT

och eines egriffs, der das specificum VO  5 Menschenrechten Nnnerha der
Kirche ausmacht etwa „Christenrechte“ oder „Katholikenrechte”. kın welte-
LKGT Begriff erübrigt sich aber auch bei eInem positivistischen Verständnis VO  z

Rechten innerhalb der Kirche. Hıer bleibt der Kirche bel Formulierung einer
Rechtsposition die Aufgabe, SIn einem bestimmten geschichtlichen ugen-
blick auf dıie Menschenrechte zurückzugreifen, eın tieferes Nachdenken
ber die Natur der Rechte des Christen hervorzurufen“

=10) ist die Verwendung bzw Nichtverwendung des egriffs „Grundrechte“*
weniger eın eispie „orientierungsloser Verwirrung un Vermischung der
Menschenrechtsproblematik muit den kirchlichen Grundrechten“,°* als viel-
mehr USGTUC 1ner Kelationierung VO  5 Menschenrechten un! Rechten, die
Christen bei ihrer Teilhabe der Sendung der Kirche zukommen, anders: ın
diesem Begriff konkretisiert sich die Menschenwürde 1m 1NDIl1c auf die KIr-
che

Christenrechte
Vor diesem Hintergrund gewıinnt der Begriff „Christenrechte“* SeINEe Be-

deutung. Er meınt zunächst ine Rechtsposition, die ich Adus der ingliede-
rung des Menschen 1ın die Kirche 11PC das Sakrament der Taufe ergibt.”” PHe-

Eingliederung „konstitulert den Christen, efähigt und berechtigt ihn Z
HandelnOrdensaszese und Menschenrechte  429  Einordnung von Menschenrechten in das communio-System der Kirche ha-  ben. Die lineare Rezeption der im nicht-kirchlichen Bereich formulierten und  ausgestalteten Menschenrechte” innerhalb der kirchlichen Rechtsordnung  macht die Einführung eines weiteren Begriffs überflüssig. Es bedarf hier nur  noch eines Begriffs, der das specificum von Menschenrechten innerhalb der  Kirche ausmacht —- etwa „Christenrechte“ oder „Katholikenrechte“. Ein weite-  rer Begriff erübrigt sich aber auch bei einem positivistischen Verständnis von  Rechten innerhalb der Kirche. Hier bleibt der Kirche bei Formulierung einer  Rechtsposition die Aufgabe, „in einem bestimmten geschichtlichen Augen-  blick auf die Menschenrechte zurückzugreifen, um ein tieferes Nachdenken  über die Natur der Rechte des Christen hervorzurufen“  So ist die Verwendung bzw. Nichtverwendung des Begriffs „Grundrechte“  weniger ein Beispiel „orientierungsloser Verwirrung und Vermischung der  Menschenrechtsproblematik mit den kirchlichen Grundrechten“,° als viel-  mehr Ausdruck einer Relationierung von Menschenrechten und Rechten, die  Christen bei ihrer Teilhabe an der Sendung der Kirche zukommen, anders: in  diesem Begriff konkretisiert sich die Menschenwürde im Hinblick auf die Kir-  che  3. Christenrechte  Vor diesem Hintergrund gewinnt der Begriff „Christenrechte“” seine Be-  deutung. Er meint zunächst eine Rechtsposition, die sich aus der Eingliede-  rung des Menschen in die Kirche durch das Sakrament der Taufe ergibt.” Die-  se Eingliederung „konstituiert den Christen, befähigt und berechtigt ihn zum  Handeln ... Dank der ihm erwiesenen Gnade Gottes ist er Subjekt von Rech-  ten“ und auch von Pflichten.® Pree” führt dazu aus, daß das Getauftsein die  natürliche Rechtsstellung des Christen, die Würde als „bloße” menschliche  52) Vgl. dazu anstelle aller anderen Autoren Neumann (wie Anm. 45) 26 ff.  53) Corecco 1981 (wie Anm. 51) 452.  54) So aber Aymans (wie Anm. 35) 392 Fn. 6, der diesen Vorwurf insbesondere ge-  genüber Coriden erhebt.  55)  Pree (wie Anm. 47) 51 unter Hinweis auf c. 204 8 1 CIC; Putz G., Christentum und  Menschenrechte, Innsbruck-Wien 1991, 343; Sobanski R., Rechtstheologische Vorü-  berlegungen zum neuen kirchlichen Gesetzbuch (ThQ 1983, 178-188; hier 186 f.);  Schnizer H., Überlegungen zum normativen Gehalt von c. 212 CIC/1983 (Iuri Ca-  nonico Promovendo, FS für Heribert Schmitz, Regensburg 1994, 75-95; hier 81);  Krämer 1985 (wie Anm. 46) 172; ders. 1993 (wie Anm. 40) 31; Aymans W., Vom  Grundstatut zum Gemeinstatut aller Gläubigen (Iuri Canonico Promovendo, FS für  Heribert Schmitz, Regensburg 1994, 3-22; hier 21), der von einer „Vermittlung“ des  Rechtsstatus durch einen Akt der Kirche spricht; Heinemann H., Recht und Rechts-  schutz im neuen kirchlichen Gesetzbuch (Recht im Dienste des Menschen, FS für  Hugo Schwendenwein, hrsg. v. Lüdicke, Paarhammer, Binder, Graz-Wien-Köln  1986, 331-347; hier 3353):  56) Sobanski (wie Anm. 55) 187.  57) Zum Folgenden vgl. Pree (wie Anm. 47) 52f.Dank der ihm erwlesenen na (G‚ottes ist Subjekt VO  E Rech-
ten  CO und auch VO  5 Pflichten.°® Pree> dazu aUS, da{s das Getauftsein die
natürliche Rechtsstellung des Christen, die Würde als „blofse” menschliche

52) Vgl dazu anstelle aller anderen Autoren Neumann (wie Anm 45) TE
39} OTeCCo 1981 (wie Anm. 51) 452
54) 50 ber Aymans (wıe Anm. 35) 3972 Fn. 6, der diesen Vorwurtf insbesondere D

genüber Coriden erhebt.
59) Pree (wie Anm. 47) 51 unter 1NnweIls auf 204 GIEE: Putz CS Christentum und

Menschenrechte, Innsbruck-Wien 1991, 343; Sobanskı R:, Rechtstheologische Vorü-
berlegungen A kirchlichen Gesetzhbuch (ThO 1983, 178—-188; hier 156
Schnizer H/ Überlegungen AB D normatıven Gehalt VO  z 212 urı (33-
NON1ICO Promovendo, für erıbDer Schmitz, Regensburg 1994, 7/5—95; hier 81);
Krämer 1985 (wie Anm. 46) Z ders. 19953 (wie 40) SE Aymans W., Vom
Grundstatut ZU Gemeinstatut er Gläubigen urı anon1co Promovendo, für
Heribert Schmitz, Regensburg 1994, 3—22; hier ZU) der VO  5 einer „Vermittlung” des
Rechtsstatus durch einen Akt der Kirche spricht; Heınemann H, Recht un Rechts-
schutz 1mMm eu€ell kirchlichen Gesetzbuch (Recht iIm Dienste des Menschen, für
Hugo Schwendenwein, hrsg Lüdicke, Paarhammer, Binder, Graz-Wien-Köln
1986, 331-34/; hier 393}

56) Sobanskı (wie Anm. 55) 18/.
57) Zum Folgenden vgl Pree (wie Anm. 47)
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Person nicht absorbiert, sondern allenfalls modifiziert; durch die Taufe wird
daher eın Menschenrecht nicht umgewandelt ın eın Christenrecht:; vielmehr
bestehen el Rechte nebeneinander allerdings ohne da{s S1€e voneinander
getrennt werden können; ihr Verhältnis zueinander entspricht damıt „dem
Verhältnis VO Humanum un: Christianum, oilt nicht Je mehr das
eiıne, desto wen1ger das andere; sondern 1m Gegenteil: besteht zwıischen
beiden eın Verhältnis ach Art kommunizierender Gefäfle Je mehr das eiıne,
desto mehr das andere“

Auf die Untrennbarkeit VO  > Menschenrechten, die Aaus der Menschenwür-
de erwachsen, un Rechten, die Christen AaUus der Eingliederung In die Kirche
zuwachsen, verwelsen auch Heimerl und Greinacher>® Dabei wollen S1e das
V I8 Vatikanum entfaltete, namentlich das VO  b der Freiheit der Liebe A

Gott und den Menschen SOWI1e VO  - der fundamentalen Gileichheit aller Men-
schen geprägte Menschenbild Z Ausgangspunkt elner Systematik der (Chri-
stenrechte machen. In der olge werden dann Menschenrechte und Christen-
rechte gleichgesetzt, zumindest werden die „allgemeinen Menschenrechte
auch als Christenrechte”“ verstanden, womıt dann die Frage gestellt ist, ob
darüber hinaus spezifische Christenrechte X1Dt un WEln Ja, worın S1e SEUN-
den.” Greinacher sieht die theologische egründung olcher Rechte In der „be-
freienden Botschaft des Neuen Testaments für die Mitglieder der Kirche ıIn
‚ben dieser Kirche”“ un: nennt beispielhaft s1ieben „innerkirchliche (smund-
rechte“,°0 nämlich das Recht auf Zugang Z Glauben, das Recht auf Einheit,
das Recht der christlichen Bruderliebe, das Recht auf (‚ewl1lssens- un: Me!I1-
nungsfreiheit, das Recht auf Integrität der Person, das Recht auf Gleichheit
un! das Recht auf Teilnahme kirc  ıchen Entscheidungen. uch WenNn

hilieraus kein System kirc  ıcher UOrdnung abgeleitet werden kann, da die Auft-
lıstung letztlich unvollständig ist un der Begrennzung bedarf, lassen sich
doch regulative Prinzıplen für 1ine kirchliche Ordnung erkennen.®!

S0 wollen denn Huber und Tödt och eıinen Schritt welter gehen, WEeliill S1€e
„kirchliches un staatliches Recht nıicht In distanzierter Beziehungslosigkeit
voneinander abgesetzt sehen, sondern430  Rainer Hoppert  Person nicht absorbiert, sondern allenfalls modifiziert; durch die Taufe wird  daher ein Menschenrecht nicht umgewandelt in ein Christenrecht; vielmehr  bestehen beide Rechte nebeneinander — allerdings ohne daß sie voneinander  getrennt werden können; ihr Verhältnis zueinander entspricht damit „dem  Verhältnis von Humanum und Christianum, d. h. es gilt nicht: je mehr das  eine, desto weniger das andere; sondern im Gegenteil: es besteht zwischen  beiden ein Verhältnis nach Art kommunizierender Gefäße: je mehr das eine,  desto mehr das andere“  Auf die Untrennbarkeit von Menschenrechten, die aus der Menschenwür-  de erwachsen, und Rechten, die Christen aus der Eingliederung in die Kirche  zuwachsen, verweisen auch Heimerl und Greinacher® Dabei wollen sie das  vom II. Vatikanum entfaltete, namentlich das von der Freiheit der Liebe zu  Gott und den Menschen sowie von der fundamentalen Gleichheit aller Men-  schen geprägte Menschenbild zum Ausgangspunkt einer Systematik der Chri-  stenrechte machen. In der Folge werden dann Menschenrechte und Christen-  rechte gleichgesetzt, zumindest werden die „allgemeinen Menschenrechte  auch als Christenrechte“ verstanden, womit dann die Frage gestellt ist, ob es  darüber hinaus spezifische Christenrechte gibt und wenn ja, worin sie grün-  den.” Greinacher sieht die theologische Begründung solcher Rechte in der „be-  freienden Botschaft des Neuen Testaments für die Mitglieder der Kirche in  eben dieser Kirche” und nennt beispielhaft sieben „innerkirchliche Grund-  rechte“,® nämlich das Recht auf Zugang zum Glauben, das Recht auf Einheit,  das Recht der christlichen Bruderliebe, das Recht auf Gewissens- und Mei-  nungsfreiheit, das Recht auf Integrität der Person, das Recht auf Gleichheit  und das Recht auf Teilnahme an kirchlichen Entscheidungen. Auch wenn  hieraus kein System kirchlicher Ordnung abgeleitet werden kann, da die Auf-  listung letztlich unvollständig ist und der Begrennzung bedarf, so lassen sich  doch regulative Prinzipien für eine kirchliche Ordnung erkennen.“  So wollen denn Huber und Tödt noch einen Schritt weiter gehen, wenn sie  „kirchliches und staatliches Recht nicht in distanzierter Beziehungslosigkeit  voneinander abgesetzt sehen, sondern ... eine kritische und produktive Span-  nung zwischen ihnen wahrnehmen, in der Elemente der Analogie und Ele-  mente der Differenz sich vielfältig miteinander verzahnen“.® Diese Analogie  zum staatlichen Recht zeigt sich, wenn Christenrechte als Rechte verstanden  werden, die den Christen von der Kirche, nicht aber einfachhin von der kirch-  58) Heimerl (wie Anm. 48) 29 spricht von „Grundrechten des Christen“, dem offenbar  der Begriff „Christenrechte“ entspricht; Greinacher (wie Anm. 35) 193 ff. nimmt  letzteren Begriff auf.  59)  Zu weiterer Literatur vgl. Putz (wie Anm. 55) 343, Fn. 54.  60)  Er bezieht sich hierbei auf Huber W./Tödt H.-E., Menschenrechte. Perspektiven  einer menschlichen Welt, Stuttgart-Berlin 1977, 204-207; zur theologischen Begrün-  dung auch Heimerl, a. a. O.  61)  Huber-Tödt (wie Anm. 60) 204, die den Begriff „Christenrechte“ nicht verwenden,  sondern nur von Menschenrechten und Grundrechten sprechen.  62)  Huber-Tödt (wie Anm. 60) 203 f.iıne kritische un produktive Span-
HUNLS zwischen ihnen wahrnehmen, in der Elemente der Analogie un Ele-
mente der Differenz ich vielfältig miteinander verzahnen“. Diese nalogie
ZADE staatliıchen Recht ze1igt sich, Welnn Christenrechte als Rechte verstanden
werden, die den C’hristen VO  = der Kirche, nicht aber einfachhin VO der iırch-

98) Heimer ]l (wie Anm. 48) spricht VO:  > „Grundrechten des Christen”, dem offenbar
der Begriff „Christenrechte”“ entspricht; Greinacher (wie Anm 35) 193 ff nımmt
letzteren Begriff auf.

59) Er welterer ıtera vgl Putz (wie Anm. 55 343, Fn
60) Er bezieht sich hierbei auf Huber W./Tödt H.-E., Menschenrechte. Perspektiven

ıner menschlichen Welt, Stuttgart-Berlin 19L 204—-20/; Z e theologischen egrün-
dung uch Heimer|,

61) Huber-Tödt (wie Anm. 60) 204, die den Begriff „Christenrechte  44 nicht verwenden,
sondern 11UT VO  S Menschenrechten und Grundrechten sprechen.

62) Huber-15ödt (wie Anm. 60) 203
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liıchen Autorıität verliehen bzw. auferlegt werden, sSomıt also Rechte sind, die
gegenüber willkürlichen Vorgehensweisen kirchlicher Amtsträger für den
Ekinzelnen eınen subjektiven Freiheitsraum gewährleisten un! alle Gilieder der
Kirche einer aktiven Mitwirkung der kirchlichen Heilssendung berech-
tıgen un! 08 verpflichten.®

In SANZ gegenteiliger Welse wird der Begriff verwendet, WE damiıt LLUT

eın Rechtsstatus ZUE 11SG11C kommen soll, der en Gläubigen ohne n:-
terschied gemeInsam lst, also gleichsam die Gläubigen nicht mehr blo({s als
Objekte, sondern als Iräger VOINl KRechten un i1chten qualifiziert.®“ Mıt die-
SC 115 Verständnis des egriffs „Christenrechte“” sollen gerade „Ver:
wechslungen oder Verzeichnungen 1ın der Nachbarsch: profaner (Grund-
un! Verfassungsrechte“ ausgeschlossen werden® 1Ne nalogie 1m oben gC-
nannten Sinne wird 1er abgelehnt.®® Nach diesem insbesondere VO  a Aymans
gepragten Verständnis geht bel der ewährung VO  5 Christenrechten nicht

die C  a  ng eINEes kirchenfreien Kaumes für das religiöse Subjekt, SO11-

dern ine „durchaus eigenständige Konkretisierung der Menschenwürde
1 Hinblick auf die Kirche “ die sıch '  Uus dem Wesen der Kirche als iıner
geistlichen Gemeinschaft“ ergibt.“ AÄAymans ll daher sowochl auf den Begriff
der „Christenrechte”“ wI1e uch den „gewohnheitsmäfsig eingebürgerten“ Be-
I der kirchlichen „Grundrechte“* verzichten un! dessen den Begriff
der „Gemeinrechte“ verwenden Um jede Parallelität staatlichen rund-
rechten vermeiden un nicht den MLG erwecken, da{fs die Rech-

der Gläubigen höherrangiges Recht selen, wendet iıch auch Hoeren
iıne Verwendung der egriffe „christliche“ oder „kirchliche Grundrechte“
unı 11 diese 115C den Begriff „Fundamentalrechte“ ersetzen®® eın aus

sprachlicher IC SYI  cr und damit überflüssiger Begriff, der unschwer

63) Krämer 1985 (wie 46) 172 ders. 987/88 (wie Anm. 40) 239; 1A17 (wie Anm.
59) 344 In seinem spater verfassten Lehrbuch schwächt Krämer 1993 (wie Anm.
40) seine Aussage ab, indem ausführt, da{fs dir Christenrechte keıine vorkirchli-
chen Rechte sind, ö() da{s uch keine nalogie den (staatlıchen) Menschenrech-
ten besteht; Krämer sieht lediglich noch ine „deutliche Anknüpfung der spezifi-
schen Christenrechte an die Menschenrechtsidee“.

64) Aymans 1994 (wie Anm 55) unter inwels uf Heribert Schmitz; ders (wı1e
Anm. 13) S 1—9() verwendet den Begriff „Christenrechte  l nicht mehr, Trsetzt ihn
durch den Begriff „Gemeinrechte“”; äahnlich Sobanskı (wie Anm. 55)

65) Schnizer (wie Anm. 93) /9, der den Begriff der „Christenrechte” für „recht brauch-
bar“ hält, ber dennoch den Begriff „Status-Rechte” vorzieht, weiıl dieser „dem AN-
liegen näher kommt‘  S

66) 50 uch Reinhardt (wie Anm. 46), der sowochl VO Christenrechten als uch VO!  -

christlichen Grundrechten sprechen ll
67) Aymans-Mörsdorf (wie Anm. 13) ö1 ähnlich schon Aymans 1994 (wıe Anm. 55)

und ders. 1980 (wie Anm. 35) 401
68) Hoeren Kirchen un Datenschutz. Kanonistische und staatskirchenrechtliche

Probleme der automatıischen Datenverarbeitung, Essen 1986, 129 uıuntier erwels auf
den angloamerikanischen Rechtsbegriff; vgl uch Reinhardt
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ÜT den Begriff „Christenrechte“ ersetzt un:! damıiıt dem nliegen eiıner

Vermeidung VO  5 Analogien gerecht werden könnte
nter Hinwels auf un 205 stellt Heiınemann fest, da{fs die 1m kirchli-

chen Gesetzbuch formulierten Rechte des (ietauften nach ihrer Grundlage Aif-
ferenzılert werden mussen, nämlich nach Rechten, die allen CGietauften zukom-
LG  S und ach Rechten, die denen vorbehalten sind, die 1ın der vollen Geme1ln-
oschaft der katholischen Kirche stehen; ine solche Differenzierung ist für ihn

Voraussetzung, Christenrechte konkret benennen.®? Infolgedessen schlägt
als e1l der allgemeinen Christenrechte eiıinen welteren Begriff VOTL, mıiıt dem

die Rechte der CGietauften bezeichnet werden, die 1n voller Gemeinschaft der
katholischen Kirche stehen, nämlich „Katholikenrechte“;”° für diesen Christen
reffen dann „alle Kategorien: Menschen-, Christen- un: Katholikenrechte
7ir  LB Letztlich geht 1er den Versuch einer Differenzierung VO  a Rechten,
die nicht der ur der menschlichen Person ihre Grundlage aben, SO11-

ern 1n der Zugehörigkeit ZADUR Kirche, wobel das Spezifische 1n der nter-

scheidung \(3) Getauftsein und (etauftsein 1n der katholischen Kirche be-
steht

Zusammenfassend ä{st sich feststellen, da{fs der Gegenüberstellung der

egriffe „Menschenrechte” und „Christenrechte”“ iıne „vereinfachende @-
renzierung” ”“ liegt, die der Problematik offensichtlich nicht erecht WITrd. S0-
ange die entscheidende Frage, ob un inwleweıt die Aaus der Menschenwürde
erwachsenen Menschenrechte in analoger Welse 1n der Kirche Gültigkeit ha-
ben, durchaus unterschiedlic beantwortet wird * bleibt der Begriff „Chri-
stenrechte“ undeutlich jedenfalls lassen sich daraus konkrete Rechte nicht
benennen.

Zusammenfassung
Als rgebnis der vorangeganscCHeh Darstellung äst sich feststellen, da{fs

die Menschenrechte als Phänomen des kirchlichen Lebens HAL sehr schwer ın
eın Begriffsystem eingeordnet werden können. en Begrifflichkeiten D
meiınsam ist die Erkenntnis, da{fs 1m Kern darum geht, dem Menschen die
ihm eigeneur wahren, die nıicht erst dem Staat oder der Kirche VeTl-

ankt, sondern der gÖöttlichen Schöpfung”” Iie daraus erwachsenden Men-

69) Heinemann 1986 (wie AA 59) 334
70) Interessant ist die Anm. VO  5 Heinemann (wıe Anm. wonach „dieser Begriff

nicht gerade sehr gylücklich gewählt ist“.  A jedoch für die aufgezeigte Differenzierung
vonnoten erscheint.

74) Heinemann 1986 (wıe Anm. 55) 3353
P2) Kasper WI IDe theologische Begründung der Menschenrechte (Arbeitshilfen Nr

9U, hrsg VO Sekretarıiat der Deutschen Bischofskonferenz, Bonn 1991, 45—65; hier
60) stellt einerseı1ts fest, da{fs A der Kirche alle Menschenrechte ın analoger Weise
Gültigkeit haben”, dann andererseıts, Anm. VL festzustellen, da{fs „die Ana-

logie darın begründet ist, da{fs die kirchlichen Grundrechte, anders die allgemeınen
Menschenrechte, der Kirche nicht vorgehen” e1ın offensichtlicher Widerspruch.

/3) Ahnlich Aymans-Mörsdorf (wıe Anm. 13)
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schenrechte sSind SOMIt Staat un Kirche vorgegeben z realen Bedingungen
zeıgen jedoch 1im Hinblick auf die Differenz VO  z Staat un! Kirche Zielset-
ZUNS und Vollzug durchaus Unterschiede auf. Für die Kirche steht der Anı
spruch 1m Raum, da{fs „ihr E1ınsatz für die Öörderung der Menschenrechte 1Ne
ständige Selbstprüfung un Keinigung ihres eigenen Lebens, ihrer Gesetze,
Instiıtutionen un Planungen verlangt“.“* Diese selbstprüfung mulfs Rechts-
posıtionen ren, dıie „freigestellt SINnd VO  z den Ma{sstäben des Ewigen un:!
der historischen Glaubwürdigkeit“,”” die sıch vielmehr darauf beschränken,
1m Je konkreten Fall der Würde des Menschen Gerechtigkeit w1ıderiahren
lassen. So soll 1m folgenden bel der Verwendung des egriffs „Menschen-
rechte“ bleiben

L11 Menschenrechte In der Kıirche

Menschenrechte in der Kirche dieses konfliktiöse Thema”® hat nach dem
H: Vatikanischen Konzil Eingang In die Kanonistik und 1ın das posıtive KIr-
chenrecht gefunden. Die Diskussion egann bei SCHAUCI Betrachtung schon

Oraben! des Konzils, nämlich mıt der Frage nach einer Verfassung der
Kirche 1mM modernen Sinne eliner geschriebenen Verfassungsurkunde, 1ın der
auch Rechte un! iıchten der Gläubigen ihren Ausdruck finden.”” ach meh-

Anläufen 1m Entwurf eINes Kirchlichen Grundgesetzes (LEE lex eccle-
lae fundamentalis hat das kirchliche Gesetzbuch VO 1983 1n 208—-223
eınen Katalog der Pflichten un:! Rechte aller Christgläubigen formuliert, der
in 662-67/2 einen Katalog der iıchten unı Rechte der Institute des FA S
weılihten Lebens un ihrer Mitglieder erganzt wurde. Auf diese Entwicklung
soll nachfolgend überblickartig eingegangen werden.”®

IDıie Diskussion zwıischen dem I} ALı  NUM und 1985
Zentraler Ausgangspunk für die Diskussion WAarTr der Wandel des Kirchen-

bildes VO der 50 „socletas perfecta”“ Z.ULX „COMMUNIO idelium, hierarchica et

7/4) aps Paul VI, Wort Uun! Weilsung 1 Jahr 1974, 35 zıtiert be1l Krämer 1993 (wıe
Anm. 40) 79 unı be1 Hafner F/ Kirchen 1mM Kontext der (Srund- un:! Menschen-
rechte, Fribourg 1992, 191 Ahnlich aps Johannes Paul/l Ir der VO  5 iınem „Splegel
der Gerechtigkeit”“ spricht, den die Kirche für die Welt darzustellen hat; vgl Haf-
HCT 192

/5) Vgl Anm. 41
/6) Zacher (wıe 19) 331 unter Bezugnahme auf Hans Malımler.
/7) Dazu der 1NnweIls VO  > Aymans 1994 (wie Anm. D59) auf arl Rahner un Her1-

bert Schmiutz.
78) Ookumente un! Literatur dem Thema Sind eg10N Im Rahmen dieser Arbeit

MU: daher eın Überblick und der 1nwels uf ein1ıge weni1ige Lıteratur genuügen.
Eınen Überblick gewährt Hafner (wie Anm. /4) 195—201, auf den schwer-
punktmäßig verwlesen werden soll.
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ecclesiarum ”“ Danach versteht sich die Kirche wCMNMSEI als 111e dem Staat S
enüber „apologetisc abgrenzbare menschliche Rechtsgesellschaft sondern

vielmehr als geheimnishafte, dem e1b Christi nachgeformte Gemeinschaft
des Volkes Gottes”, die Wäal weiıterhin hierarchisch gegliedert 1StT sich ber

„vVera aequalitas er Gläubigen verpflichtet we!ils Dabe!i werden
„alle Glieder der kırchlichen 1000088 entsprechend der VO Konzıil favo-
rısıerten T1a-mMuUunNera Lehre für Partizıpanten priesterlichen propheti-
schen un! königlichen Amt Christi erachtet“ al Miıt diesem Kirchenver-
ständnıis rückten Fragen ach der rechtlichen Konkretisierung der Würde der
Christen, der verfahrensmäßigen Sicherung ihrer Rechte, der Partiızıpation
kırc  1chAhen Entscheidungsprozessen der Schaffung VO  > kollegialen unı Sy ı-
odalen Strukturen der Kirche „mehr oder WEIUSCT zwangsläufig  4482 den
Vordergrund Das Konzıil rückte VO dem herkömmlichen Begriff der „pPote-
stas abh unı! verwendete für die 1UTeE divino vorgegebene Vollmacht der
Kirche vermehrt den A1ISETLC ‚„  U da{fs sich die Rechte der Hierar-
chie Pflichten wandelten denen wiederum Rechte der Kirchenglieder eNT-

sprachen
DIie konziliare Neuorientierung veranla{fstte 1Nne ICHC Diskussion die

Geltung der Menschenrechte der Kirche,® die verschiedenartigsten Anif.
listungen konkreter Rechte endete ü erwähnen ind e1 chronologi-
scher Reihenfolge die Kataloge VO  > Viladrıch (1969) Leiıtmaier (1971) del Portıil-
I0 (1972) Heımerl (1978) Neumann 1976) un Hınder (41977),; dessen Studie Z R

Begründung VO  > Grundrechten der Kirche nicht unma{isgeblichen Einflu{fs
auf den ortgang der Diskussion hatte Hınder trifft 111e Unterscheidung
kirchlicher Grundrechte ach „Funktionen der bleibenden Autfbauelemente
der Kirche /5l un! elangt Grundrechten ekklesialer Funktion dar-
unter für ihn das Recht auf die spezielle Außerung des aubens für
Gruppen also etwa auch für Ordensgemeinschaften Grundrechten
kerygmatischer Funktion, sakramentaler Funktion un! apostolischer
Funktion versteht diese Rechte als „Funktionen der kirchlichen Communio

die jedes 1€e' un: jede Einheit der kirchlichen Gemeinschaft gemä der

7/9) Hafner (wie Anm /4) 188 muıiıt ausführlichen Hınwelsen auf weiterführende Liıtera-
tur den Anm 1516

S0) Hafner (wıe Anm /4) 188 f unter 1Nnwels auf Art Abs und Art Abs

81) Hafner (wie Anm /4) 189 unter inwels auf Ar 371 Abs
82) Hafner der diesem Zusammenhang uch auf die zehn VO  5 der Bischofs-

synode 1967 approbierten Leitsätze ZAHT. Codexrevision hinweist die Ziıffer un
Regelungen ZUuU Schutz der Menschen- und Christenrechte die verfah-

rensmäkfsige Sicherstellung des Schutzes dieser Rechte vorsahen
83) Hafner (wie Anm 7/4) 190 unter inwels auf Heimer'!
54) Eın Literaturüberblick findet sich bei Hafner (wıe Anm 74) 1985 Anm
65) Eıne Aufstellung der verschiedenen ataloge findet sich bei Luf (wle Anm 50) 130

Anm und Hinder HE Grundrechte der Kirche Eıne Untersuchung Z.ULXT Be-
gründung der Grundrechte ] der Kirche, Fribourg 1977 260 f£., Anm.

86) Hinder (wie Anm. 85) 262 f.
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Zugehörigkeıit dieser Communio übernimmt“. Interessant ist in diesem
Zusammenhang auch der Versuch VO  > Corecco,” eınen aus Sachverhalten
bestehenden Katalog VO  z Rechten und Pflichten) erstellen, die mıt den
Dokumenten des Konzıils In unmittelbarem Zusammenhang gebrac werden,
darunter etwa mıt Art Abs 1/ Art Abs etC.; 111 diesen Ka
alog auf vier rundideen zurückführen, nämlich das Recht, VO  - der Kirche
die Mittel Z Heiligung empfangen können, das Recht der verantwortli-
hen Teilnahme Leben der Kirche, das Recht auf ein1ge persönliche Freli-
heiten der Gläubigen SOWI1E die Verpflichtung Gehorsam gegenüber den
Hirten.® Hinzuweisen ist uch auf die „‚Ciharta der Rechte der Katholiken 1ın
der Kirche“, die 19851 A4aus elnNner ewegung US-amerikanischer Katholiken her-
AdUuSs verfaflst wurde. Hier zeigt ich das Bemühen Zahlreıiıcher priıvater un:!
teilkirchlicher Inıt1atıven un Projekte, Menschenrechte In der Kirche wirk-
Sa werden zulassen.?°

Amtlicherseits Sind Wwel verschiedenartige Entwicklungsstränge AdUSZ.UI11La-
hen Z einen das VO der Reformkommission für die Kevısıon des CI
VO  zD 191 7/ erarbeitete Schema „De populo @1: d us dem re 197/7/ un:! ZU

anderen die eınen Grundrechtskatalog enthaltende ALEX Ecclesiae Fundamen-
talıs“ NC  z 1979 %71 Das erstgenannte Schema hatte siıch der se1ltens der
Doktrin erarbeiteten Mode  ataloge 1n nicht unerheblicher Weise bedient Es
War in stärkerem alse verfassungsrechtlic ausgerichtet, fand jedoch VO  5

vier Ausnahmen abgesehen, keinen Eingang In den ei® VO 1983 diesen
Ausnahmen gehört das Recht auf den Schutz der Privatsphäre.”“ er Grund
für die erwer.  o lag ohl darın, da{s ach einem Vergleich miı1t dem Aa
10g des LEF-Schemas letzterem der Vorzug egeben wurde, insbesondere

87) OTEeCCO 1985 (wıe Anm. 51) 181; dazu uch Hafner (wıe Anm /4) 196
85) (C’orecco a:©. 15852
89) Swidler E: /Connor { E Jle Katholiken en das ec Freiheitsrechte der Kır-

che, München 1990,L un: Putz (wie Anm 55) 345 fI die auf die Entstehungs-
geschichte der „ASssoclatıon tor the el  S of Catholics In the Churc
näher eingehen; vgl uch Gireinacher (wie Anm. 35) 195 In deutscher Sprache 1st
die C’harta bei Swidler/Connor, 26—31 abgedruckt; S1e enthält neben einer ausführ-
lichen Taambe 1m Detail benannte Rechte der Katholiken.

90) Eıne Auflistung solcher Inıtı1atoren findet sich beli Hafner (wie Anm. /4) 199, Anm.

910 Ausführlich dem Verhältnis beider Schemata zueinander ın eZzug auf die ech-
und Pflichten der Gläubigen OTeCCo 1985 (wıe 51 1852156 un ymans

1994 (wie Anm. 99) 1013 /Zum Projekt einNner LEF vgl Aymans W., Das Projekt
einer Lex Ecclesiae Fundamentalis (Grundriß des nachkonziliaren Kirchenrechts,
hrsg. Listl/ Müller/Schmiüutz, Regensburg 1980, 39-51); ders., [)as Projekt eiINner
Lex Ecclesiae Fundamentalıis (Handbuch des Katholischen Kirchenrechts, hrsg,
Listl/ Müller/Schmitz, Regensburg 1983, 65—7/1, SOWI1eEe die VO  z Hafner (wie Anm
/4) 199, Anm angegebene lteratur. z den ekklesiologischen un kanonisti-
schen Voraussetzungen beider Schemata vgl Hinder (wie nm 102167

92) OTreCcCCo 1985 (wie Anm 51) 1852 f vgl dazu uch Hafner (wıe Anm. /4) 200
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Überschneidungen vermeiden.” uch das LEF-Schema hatte bei der Hr-
stellung eINes Kataloges VO  z Rechten un: iıchten der Gläubigen auf die VO  >

der Lehre entwickelten Modelle zurückgegriffen, 1e ber 1ın seliner sprachli-
chen Ausdrucksweise stärker den Aussagen des Konzils orientert mıt der
olge, da{fs die Tatbestände inhaltlıch gesehen abstrakter und unbestimmter
gehalten werden.“*

Wenn uch das LEF-Schema als aNZES betrachtet „gescheitert” ist,”” sind
doch deren 90.224 betreffend die Pflichten un Rechte der Gläubigen fast
ausnahmslos In den CI VO  5 1983 eingegliedert worden?® allerdings „nicht
ohne Probleme“*, denn die Eingliederung nahm weder Rücksicht auf den Spe-
zıitischen Duktus des (16E VOIN 1983 och 21n S1e auf Kritik e1n, die 1im Rahmen
des Internationalen Kongresses für Kirchenrecht riıbourg 198()
einzelne Posıtionen laut wurden.? Es ist 1er nicht der Ort; diese Kritik aufzu-
greifen, etwa den Vorhalt, da{s die Auswahl der Rechte unbefriedigen! ist
da{s der Einräumung klassischer Menschenrechte wWwWI1e aubens- un!(
wissensfreiheit, Recht auf physische unı psychische Integrität, Informations-
freiheit, artızıpatıon un Garantıe des sozlalen Status mangelt,”” oder da{fs e1-
nıge Formulierungen sehr allgemein bzw minimalistisch gehalten ind 100
enügen ist die Feststellung VO  5 Luf, da{s das den Bestimmungen ugrunde-
liegende Kirchenbild ambivalent bleibt, „denn neben dem VO  5 der Gileichheit
er Gläubigen her gedachten Bild der kirchlichen COMMUNILO behält Immer
och eın Kirchenbild (über) grofßen Einfludfs, das traditionellerweise IC das
egenüber VO  . geistlichen Amtsträgern und allen anderen Gläubigen be-
stimmt ist und e1 einem hierarchisch akzentulerten Modell der Kirche als

101iner ursprünglich ungleichen Gesellschaft verpflichtet bleibt
Konkret steht nde der Diskussion eın System, das allen Gläubigen das

Recht sichert, *® ihre Meinung frei äufßsern, geistliche Hilfen In Wort un:!

93) OTeCCo 1955 (wıe Anm 51) 184; Aymans 1994 (wie Anm. 59) 1&} Aymans-Mörs-
dorf (wie Anm. 13)

94) OTEeCCO 1985 (wie Anm. 51) 183
95) Dazu Aymans 19823 (wie Anm. 91)
96) OTeCCo 1985 (wie Anm. 51 183; Hafner (wıe Anm. 74) 200; Aymans 1994 (wie

Anm. 55) 12: Aymans-Mörsdorf (wie Anm. 13) 91
97) Dazu ım Detail ymans 19823 (wie Anm. 91) 69, Anm. 2 / OTeCCo 1985 (wie Anm

53 185 t; Heinemann H/ Lex Ecclesiae Fundamentalıis ine verpasste Chance?
(Die Kirche un: Recht. Theologische Berichte Z ürich-FEinsiedeln-Köln
1986, 139-158; hier 148; Hafner,

98) Dazu Puza Rf ömungen und Tendenzen 1 Kirchenrecht (ThQ 1983,
163—-17/58; hier 176)

99) Dazu Hafner (wie Anm. /4) 255—260)
100) Müller 1E Communio als kirchenrechtliches rTINZ1Ip im Codex lIurıis C’anonicı VO

(Im Gespräch mit dem dreieinigen ott für Wilhelm Breuning, hrsg.
Böhnke M./Heinz Hf Düsseldorf 1985, 45 1—498; hier 491)

101) Tf (wie Anm. 50) 119
102) Zl folgenden Aufstellung Kaiser (wie Anm. 43) 176-178; Reinhardt (wie Anm 46)

FEinf. VOT 208, Rdn 7/ Krämer 18583 (wie Anm. 40) 28; Hafner (wie Anm /4) 201
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Sakrament ıIn nNspruc nehmen, ınen eigenen 1tus un! iıne eigene
Form des geistlichen Lebens aben, sich frei verein1gen un: eTtTsalTılı-

meln, apostolisch atıg se1n, iıne christliche Erziehung erhalten, frei
forschen un! lehren, den Lebensstand frei wählen, den Schutz SEINES
guten Rufes un! selner Intimsphäre enießen un: schliefslich ihre Rechte
eltend machen und S1e ach Maisgabe des Rechts verteidigen.

Menschenrechte und EIE 19685
Miıt der NC} I1 Vatikanum gestellten Aufgabe, einen eX Tal-

beiten, Wal nicht R8 DER konkrete Gesetzesarbeit verbunden, die sich 1n ahlrei-
chen für den Bereich der Pflichten un: Rechte der Gläubigen oben aufge-
zeigten nNntwürfen niederschlug, Ssondern gANZ zwangsläufig uch die Ent-
wicklung kanonistischer Theorien. Dabei nahm die Entwicklung elner kanonıi-
stischen Grundrechtstheorie keinen eringen Raum e1n. Auf diese Entwick-
lJung, die bis heute nıcht einem SC gekommen 1st, soll nachfolgend
eingegangen werden.!® In unmittelbarem Zusammenhang damıt steht dann
auch die Frage nach dem normatıven Kang der kodifizierten Menschenrechte,
nach ihrer inneren 0g1

a) Versuch einer Grundrechtstheorie
Im wesentlichen lassen iıch WwWwel unterschiedliche Ansätze erkennen ZAR

elınen eın theologisch-ekklesiologischer Ansatz, der sich letztlich 1m CC VO  5

19583 niedergeschlagen hat, un: Z anderen eın anthropologisch-individua-
listischer Ansatz. In diesen beiden Ansätzen kommt, wWI1e 1n vielen anderen
theologischen Disziplinen auch, eın durchaus unterschiedliches Verständnis
VO Kirche ZHSGT Wer Kirche als ıne 1m Kern hierarchisch verfalste
Instıtution versteht, wird bei der Entwicklung elıner Grundsrechts-theorie den
Aspekt der „Abwehr'‘ des „Gerichtetsein twas“”“ In den Vordergrun
stellen. Wer die theologische Eiıgenart der Kirche als COMMUNI1O stärker 1n das
Blickfeld LÜCKE wird 1n dieser Frage anderen Ergebnissen kommen. Letzt-
ich zeigt sich hier der 1ın jedem (GGemeinwesen grundgelegte Konflikt ZW1-
schen Individuum un: Gemeinschaft. (G1bt Auswege AauUs der VO Aymans

bezeichneten „Sackgasse  "?104 Es hat nicht alı Versuchen gefehlt, solche auf-
zuzeigen.““”

103) Zu diesem ema ist die | ıteratur Legion. Hs können daher 1Ur die wichtigsten
Positionen dargestellt werden. Einen un durchaus noch aktuellen Über-
blick verschafft uch hier Hafner (wie Anm. /4) 202—-229 Leider können die TST
kürzlich 1mM November 1997 anläfslich eiINer Fachtagung der Akademie der 1Özese
Rottenburg-Stuttgart 1n Weıingarten erzielten Ergebnisse, Cdie auf ine Fortsetzung
der Diskussion welılsen, mangels ihrer Veröffentlichung keine Berücksichtigung fin-
den.

104) Aymans 1980 (wie Anm. 35) 409
105) orweg SEe1 verwıesen auf Hoeren (wie 68) 136 ffs; Huber (wie 27

46—-54 un Hafner (wie Anm. 7/4) 2160218
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aa) Theologisch-ekklesiologischer Ansatz
er theologisch-ekklesiologische nsatz, vornehmlich \WAO}  b Aymans, OTYEeCCO

un: Hınder epragt, sieht den Gläubigen iın die kirchliche COMMUNILO „eEmMSZE-
schmolzen‘  4106 mıiıt der Folge, da{fs dessen Rechte IYM miı1t Rücksicht auf die
COMMUNILO wahrgenommen werden können. kın Gegensatz zwıschen Kirche
un Gläubigen 1st danach nıicht exX1isten un: darf auch nicht konstrulert WEeI-

den. A0r Grundrechte soll heifßen: Rechte der Gläubigen der Kirche ind 1mM-
IiNeT 1Ur möglich iın iıner Beziehung der die Kirche konstituierenden

108potesta und en ihre Urientierung 1n der Lehre VO  5 den trıa 1LLUTIETA

Innerkirchliche Freiheit versteht sich als geistliche Freiheit, als lıbertas
J die den ungehinderten Zugang AB el  aDe priesterlichen, prophe-
tischen und königlichen Amt Jesu C’hristi sichert un! nicht als aß: W as 11a9  n

Freiheit der Kirche bezeichnen könnte
Folge dieses Ansatzes iıst die Negatıon widerstreitender Interessen Inner-

halb der kirchlichen Gemeinschaft zumiıindest zwıischen den Gläubigen un:!
der Autoriıtät, denn „die Pflicht ZU Leben ın der Gemeinschaft438  Rainer Hoppert  aa) Theologisch-ekklesiologischer Ansatz  Der theologisch-ekklesiologische Ansatz, vornehmlich von Aymans, Corecco  und Hinder geprägt, sieht den Gläubigen in die kirchliche communio „einge-  schmolzen“1% mit der Folge, daß dessen Rechte nur mit Rücksicht auf die  communio wahrgenommen werden können. Ein Gegensatz zwischen Kirche  und Gläubigen ist danach nicht existent und darf auch nicht konstruiert wer-  den.!? Grundrechte soll heißen: Rechte der Gläubigen i n der Kirche sind im-  mer nur möglich in einer Beziehung zu der die Kirche konstituierenden sacra  108  potestas und haben ihre Orientierung in der Lehre von den tria munera.  Innerkirchliche Freiheit versteht sich so als geistliche Freiheit, als libertas  sacra, die den ungehinderten Zugang zur Teilhabe am priesterlichen, prophe-  tischen und königlichen Amt Jesu Christi sichert und nicht als das, was man  Freiheit von der Kirche bezeichnen könnte.  Folge dieses Ansatzes ist die Negation widerstreitender Interessen inner-  halb der kirchlichen Gemeinschaft - zumindest zwischen den Gläubigen und  der Autorität, denn „die Pflicht zum Leben in der Gemeinschaft ... beseitigt  auf struktureller Ebene die zwischen beiden herrschende Konkurrenzsituati-  on“.1® Hier liegt dann auch der wesentliche Unterschied im Hinblick auf die  Beziehung von Individuum und Staat. Der Christ wird von vornherein nicht  als isoliertes Individuum gegenüber der religiösen Gemeinschaft verstanden,  sondern er definiert sich „als Glied der Kirche“,!!® was nicht heißen will, er  „entbehre einer eigenen Autonomie“.!!! Es bedeutet vielmehr, daß die „theo-  retischen Voraussetzungen und die juristischen Folgewirkungen, die mit der  modernen Autonomie und Freiheitskonzeption verbunden sind, nicht mit der  gleichen ... Relevanz auf die Verfassung der Kirche angewandt werden kön-  nen, weil sie zu ihrer communio-Stuktur im Gegensatz stehen“.  In der Konsequenz lehnt dieser Ansatz eine Parallelisierung der Rechte des  Gläubigen in der Kirche mit den Menschenrechten in der staatlichen Verfas-  sungsstruktur ab; die Rechte des Gläubigen können danach in keiner Weise  den Grundrechten analog den Menschenrechten nachgebildet werden.!!* Ana-  logien lassen sich allenfalls auf den Rechtsbegriff als solchen beziehen, jedoch  nicht auf den materialen Gehalt weltlicher Grundrechtsgarantien.''® Damit be-  106) Hinder (wie Anm. 85) 198.  107) Hinder (wie Anm. 85) 193 ff.  108) Zum Folgenden Aymans 1980 (wie Anm. 35) 402409 und Aymans-Mörsdorf (wie  Anm. 13) 82-87.  109) Corecco 1985 (wie Anm. 51) 193; Aymans W. - Mörsdorf K., Kanonisches Recht I,  Paderborn-München-Wien-Zürich 1991, 150 f. weisen demgegenüber auf mögliche  Spannungen zwischen Einzelinteresse und Gesamtinteresse hin; dazu auch Hafner  (wie Anm. 74), 205, Anm. 86.  110) Aymans 1980 (wie Anm. 35) 401 unter Bezug auf Hinder (wie Anm. 85) 195—198.  111) Zum Folgenden Corecco 1985 (wie Anm. 51) 195.  112) So Hinder (wie Anm. 85) 65; Aymans 1980 (wie Anm. 35) 400; Corecco a. a. O.; Ay-  mans-Mörsdorf (wie Anm. 13) 91.  113) Ähnlich Aymans 1980 (wie Anm. 35) 392.beseitigt
auf struktureller Ebene die zwıschen beiden herrschende Konkurrenzsituati-
on  L Hıer legt dann auch der wesentliche Unterschied 1m Hinblick auf die
Beziehung VO Individuum un:! Staat. Der Christ wird VO  a vornhereıin nicht
als isoliertes Individuum gegenüber der relig1ösen Gemeinschaft verstanden,
sondern definiert sich „als 1€e: der Kirche“ 141° W as nıicht heitfsen will,
„entbehre elner eigenen Autonomie”.  E Es bedeutet vielmehr, da{fs die „theo-
retischen V oraussetzungen un:! die juristischen Folgewirkungen, dıie miıt der
modernen Autonomuie un: Freiheitskonzeption verbunden sSind, nicht mıiıt der
gleichen438  Rainer Hoppert  aa) Theologisch-ekklesiologischer Ansatz  Der theologisch-ekklesiologische Ansatz, vornehmlich von Aymans, Corecco  und Hinder geprägt, sieht den Gläubigen in die kirchliche communio „einge-  schmolzen“1% mit der Folge, daß dessen Rechte nur mit Rücksicht auf die  communio wahrgenommen werden können. Ein Gegensatz zwischen Kirche  und Gläubigen ist danach nicht existent und darf auch nicht konstruiert wer-  den.!? Grundrechte soll heißen: Rechte der Gläubigen i n der Kirche sind im-  mer nur möglich in einer Beziehung zu der die Kirche konstituierenden sacra  108  potestas und haben ihre Orientierung in der Lehre von den tria munera.  Innerkirchliche Freiheit versteht sich so als geistliche Freiheit, als libertas  sacra, die den ungehinderten Zugang zur Teilhabe am priesterlichen, prophe-  tischen und königlichen Amt Jesu Christi sichert und nicht als das, was man  Freiheit von der Kirche bezeichnen könnte.  Folge dieses Ansatzes ist die Negation widerstreitender Interessen inner-  halb der kirchlichen Gemeinschaft - zumindest zwischen den Gläubigen und  der Autorität, denn „die Pflicht zum Leben in der Gemeinschaft ... beseitigt  auf struktureller Ebene die zwischen beiden herrschende Konkurrenzsituati-  on“.1® Hier liegt dann auch der wesentliche Unterschied im Hinblick auf die  Beziehung von Individuum und Staat. Der Christ wird von vornherein nicht  als isoliertes Individuum gegenüber der religiösen Gemeinschaft verstanden,  sondern er definiert sich „als Glied der Kirche“,!!® was nicht heißen will, er  „entbehre einer eigenen Autonomie“.!!! Es bedeutet vielmehr, daß die „theo-  retischen Voraussetzungen und die juristischen Folgewirkungen, die mit der  modernen Autonomie und Freiheitskonzeption verbunden sind, nicht mit der  gleichen ... Relevanz auf die Verfassung der Kirche angewandt werden kön-  nen, weil sie zu ihrer communio-Stuktur im Gegensatz stehen“.  In der Konsequenz lehnt dieser Ansatz eine Parallelisierung der Rechte des  Gläubigen in der Kirche mit den Menschenrechten in der staatlichen Verfas-  sungsstruktur ab; die Rechte des Gläubigen können danach in keiner Weise  den Grundrechten analog den Menschenrechten nachgebildet werden.!!* Ana-  logien lassen sich allenfalls auf den Rechtsbegriff als solchen beziehen, jedoch  nicht auf den materialen Gehalt weltlicher Grundrechtsgarantien.''® Damit be-  106) Hinder (wie Anm. 85) 198.  107) Hinder (wie Anm. 85) 193 ff.  108) Zum Folgenden Aymans 1980 (wie Anm. 35) 402409 und Aymans-Mörsdorf (wie  Anm. 13) 82-87.  109) Corecco 1985 (wie Anm. 51) 193; Aymans W. - Mörsdorf K., Kanonisches Recht I,  Paderborn-München-Wien-Zürich 1991, 150 f. weisen demgegenüber auf mögliche  Spannungen zwischen Einzelinteresse und Gesamtinteresse hin; dazu auch Hafner  (wie Anm. 74), 205, Anm. 86.  110) Aymans 1980 (wie Anm. 35) 401 unter Bezug auf Hinder (wie Anm. 85) 195—198.  111) Zum Folgenden Corecco 1985 (wie Anm. 51) 195.  112) So Hinder (wie Anm. 85) 65; Aymans 1980 (wie Anm. 35) 400; Corecco a. a. O.; Ay-  mans-Mörsdorf (wie Anm. 13) 91.  113) Ähnlich Aymans 1980 (wie Anm. 35) 392.Relevanz auf d1ie Verfassung der Kirche angewandt werden KOR-
LTICH.; weil S1e ihrer communio-Stuktur 1m Gegensatz stehen“”.

In der Konsequenz lehnt dieser Satz iıne Parallelisierung der Rechte des
Gläubigen der Kirche mıt den Menschenrechten 1n der staatlichen Vertfas-
sungsstruktur ab; die Rechte des Gläubigen können danach ıIn keiner Welse
den Grundrechten analog den Menschenrechten nachgebildet werden.  112 Ana-
Jogıen lassen sich allenfalls auf den Rechtsbegriff als olchen beziehen, jedoch
nicht auf den materialen Gehalt weltlicher Grundrechtsgarantien. *”” amın be-

106) Hinder (wı1e Anm. 85) 198
107) Hinder (wie Anm. 85) 193 f{
108) /um Folgenden Aymans 198() (wıe Anm. 35) 402—409 und Aymans-Mörsdorf (wıie

Anm. 13) KB
109) OTrecCcCo 1985 (wie Anm. 51) 193; Aymans Mörsdorf K, Kanonisches Recht I;

Paderborn-München-Wien-Zürich 1991, 150) welsen demgegenüber auf mögliche
Spannungen zwischen Einzelinteresse und Gesamtinteresse hın; dazu uch Hafner
(wı1e Anm /4), 205; Anm. 56

110) Aymans 1980 (wie Anm. 35) 401 unter ezug auf Hıinder (wıe Anm. 85) 195—198
112) /Zum Folgenden OrecCcCo 1985 (wıe Anm. 5ü1) 195
112) 50 Hinder (wıie Anm. 85) 65; Aymans 1980 (wie Anm. 35) 400; OTreCcCCo © AY-

mans-Mörsdortf (wie 13) 91
113) Ahnlich Aymans 198() (wie Anm. 35) 3972
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greift dieser Ansatz Grundrechte 1ın der Kirche als „Institution der kirchlichen
( omMmMUunN10 als solcher”, als „Rechtsgarantien für die 1n den wesentlichsten
Funktionsbereichen der kirchlichen Communio bestehenden Kommunikati-
onsstrukturen“ 114

bb) Anthropologisch-individualistische Ansatz
Der anthropologisch-individualistische Ansatz, 1m wesentlichen VO Luf

entwickelt, rückt die relig1öse Eigenverantwortung des einzelnen Gläubigen
1m Kontext der COMMUNILO 1dellum In den Vordergrund, betont also die „AUuU-
tonomıie des relig1ösen Subjekts . Er up e1 den „prinziıpiellen
Schritt des Konzıils VO Kecht der ahnrheı AB Recht der Person an  au“ 1)as
Konzıil äfst „Klar den Übergang VO eiInem objektivistisch verstandenen Recht
der Wahrheit mıt der Unterordnung des Subjektes unter iıne subjektlose
Wahrheit AA R Recht des ubjekts der Person 1n ihrer ahrheı erken-
nen.  u“ entwickelte also 1ne „„HEUEC: der Würde der Person orientierte An-
thropologie B die auch in den binnenkirchen aum ausstrahlt“. 115

Rechte des Gläubigen werden ”  US der Freiheit unı:! Verantwortlichkeit
des Menschen un seliner VO  z ott eschenkten Personenwürde”“” ergelei-
tet 119 Freiheit versteht sich £e1 als eın transzendentales Prinzıp, das 7U le-
xitimierenden Grund des Menschenrechtsgedankens wird.120 Sie ist nıicht als
willkürlich-verantwortungslose Bindungslosigkeit Ooder AL als blofße Fre1iset-
ZUNS individuellen Lebens verstehen, sondern als „kommunikative FreIi-
heit die ihre Legiıtimation aus dem ursprünglichen Sozlalbezug wechsel-
seıtiger Anerkennung erlangt un:! SOmMIt ıne Gegenseitigkeitsstruktur besitzt.
ema einem olchen kommunikatıven, VO edanken der Verantwortung
gepragten Freiheitsverständnis findet Freiheit 1ın den Institutionen des Rechts
nicht ihre Grenze, sondern bedarf vielmehr der Vermittlung 1n rechtlichen In
stiıtutionen, die dann als „Bedingungen der Wirklichkei rechtlich-politischer
Freiheit“ begriffen werden mussen. Hıer erwelst sich die kirchliche Rechts-
ordnung un:! deren Instıtutionen als Prtistand: weil e1n formuliertes
Freiheitsprinzip „aufgrun‘ seliner Allgemeinheit un: inhaltlichen Offenheit
der Juristischen Ausformulierung” bedarf, anders: die (Garantıen AL}  z Rechten
der Gläubigen mussen „immer wieder auf die Tauglichkeit hın eprüft un:!

114) Hinder (wıe Anm. 85) unı 179 ‚e der ın se1lner Argumentatıon auf die SyStem-
theoretisch-institutionelle Grundrechtsdeutung VO.  5 iklas Luhmann verwelst.

115) FA letzterem Begriff Luf G., I ie Autonomie des relig1ösen ubjekts (Modernes
Freiheitsethos und christlicher Glaube, hrsg. Schwartländer, München 1981,
322-343; hier 3D

116) Hafner (wıie Anm /4) 145 und PE
117) Pree (wıe Anm 47) 55 der sich ausführlich muıt dem Wahrheitsbegriff auseinander-

118) Hafner (wie Anm. 7/4) 1485
119) Hoeren (wıe Anm. 68) 139
120) Zum Folgenden Luf 1985 (wıe Anm. 50) 144 ff.
F20) Tf A AC) oreift hler einen Begriff VO.  b ermann Krings auf; dazu uch Hafner

(wie Anm. /4) 215



44() Kaılıner Hoppert

kritisiert werden, Freiheit tatsächlich institutionell ermöglichen”. Luf
pricht hier VO  5 einer „Glaubensbewährung 1n Freiheit 1272

kın olches Konzept äfst 1mM Gegensatz dem theologisch-ekklesiologi-
schen nsatz ıne Analogie, zumiıindest aber ine systematische Vermittlung
zwischen staatlichem un: kirchlichem Rechtsdenken durchaus nicht 1mM
Wege einer inearen Übernahme staatlicher Freiheitsrechte, sondern her 1mM
Wege eiINer „schöpferischen Transformation unter Berücksichtigung der SPC-
zitischen Anforderungen elIner geistlichen Rechtsordnung”.  44120 1 )as „freie Sub-
jektseinkönnen der Gläubigen In der Kirche“ 14 sieht sıch also konfrontiert mit
der Tatsache, da{fs den Gläubigen als Glieder der Glaubensgemeinschaft eın
„höheres Maf{s Identifikation mıiıt dieser Gemeinschaft abverlangt” wird
unı! damıt auch „eıne höhere Intensität der bewulst akzeptierten Bindung
die Glaubensgemeinschaft un deren unverfügbare Grundstrukturen“.125 DIie
usübung VO  z Rechten 1n der Kirche versteht sich als „diale  SC Bezie-
hung zwıischen geistlicher Autorität un! 1stlıcher Freiheit innerhalb der

126kirchlichen Commun10

CC) Versuch einer Vermittlung beider Ansätze
Fın Vergleich beider Ansätze ZeIet ıne deutliche „Verknüpfung VO  b 7E

siologischen un personalen Aspekten“.'“/ Der theologisch-ekklesiologische
Ansatz bringt die Eigenschaften der kirchlichen COMMUNIO, namentlich deren
kollektiven Aspekt In ANSCINESSCNECI Welse ZUE UusdrucK, kann jedoch auf
individuell-personale Elemente nicht verzichten, W ds ıne 1el17za kodifizier-
ter Rechte der Gläubigen, twa die Meinungsäufßerungsfreiheit des Z (1
1983 zeigt.'“® Der Freiheitsanspruch des einzelnen gegenüber der kirchlichen
AÄAnutorıitäat auf Abwehr rechtsmifsbräuchlicher Freiheitsbeschränkung wird 1er
evident, ohne da{fs die säkulare individualistische Freiheitsidee mıt ihrer Kom-
bination VO  5 liberalen un:! soz1ialen Grundrechten in die „Sackgasse eiInNes
nicht einzulösenden Anspruchsdenkens” gerät, wI1e dies AÄymans!? befürch-
tet. uch mu{fs das nliegen der Kanonistik se1n, da{fs nicht eiıner Ent-
remdung zwıschen allgemeinem Rechtsbewulstsein, das auf die Sicherung 1N-

130dividueller Rechtspositionen gerichtet ist, unı! kanonischem Recht kommt

122) Luf 1981 (wıe Anm. 115) 328° ders. 1985 (wie Anm. 50) 1416; e1n wen1g e1N-
schränkend VO  5 „Bewährung des Glaubens 1n der kirchlichen Gemeinschaft“ die
ede 1st.

123) Den Begriff „Transtöormation“ verwenden uch Huber-Tödt (wıe Anm. 60) 199
124) Tasf 1985 (wie Anm. 50) 171
123) Luf 1985 (wie 50) 112 äahnlich Putz (wıe Anm. 95) 3571 unı Hafner (wie Anm.

/4) 213
126) Hafner (wıe /4) 242 unter inwels auf Hubert Müller.
127) Hafner (wie Anm /4) UL
128) F£ur Meinungsäufßerungsfreiheit als Grundrecht des Christen, das sowochl Abwehr-

rec. als uch Mitwirkungsrecht 1St, vgl ausführlich Pree (wie Anm. 47) ff
129) Aymans 1980 (wie Anm. 39) 409
130) Dazu Hafner (wie Anm /4) 209 unter Bezugnahme auf Luf und ann Baptıst

Metz.
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Auf der anderen Seite kann der anthropologisch-individualistische Ansatz
„nich ohne vermittelnde Schritte mit. der Communio-Konzeption 1ın kın-
ang gebrac. werden‘ * da die Kirche bel aller unterschiedlicher eSsS10-
logischer Betrachtung 1Nne VO  z der staatlıchen und gesellschaftlichenAl

NO unterschiedliche Struktur aufweist eben 1ine Struktur, die VO  5 der Glau-
bensentscheidung jedes einzelnen getragen un:! 1ın umfassender Weise auf
1iıne gemeInsame, absolute Grundlage bezogen ist.152

Be1l solcher Verknüpfung der verschiedenen Aspekte stellt sich ohl die
Frage ach der Vermittlung. Christian Huber welst darauf hın, da{fs die Aaus der
Erforschung der Geschichte der Menschen- un: Grundrechte SCWONNEN Hr-
kenntnis wächst, da{fs „diese Rechte unter dem Stichwort der Emanzı1ıpation
und der isolierten Selbstbehauptung des Individuums alleıin nicht zureichend
erfailst un! beschrieben sind .15 Das ist wohl kein „Ausweg aus der Sackgas-
se  M sondern 1r ıne soziologisch geWONNCHNE Erkenntnis, die einem „Wel
ter auf dem Weg der commun10” welst.

Gewichtiger ist da der mıt den Mitteln der Dialektik unternommene Ver-
uch elıner Vermittlung NC}  > ekklesiologischem un: individualistischem An-
SatZ, den Hafner aufzeigt. ‘“ br geht zunächst dem anthropologisch-individua-
listischen Ansatz folgend VO  z der These aus, da{s die 1m säkularen Bereich
entwickelten Menschenrechte grundsätzlich auch der kirchlichen COMMUNILO
vorgegeben Sind Hernach, gleichsam als Antithese, wird ANSCHOMUINECKL, da{s
den innerkirchlichen Rechten aufgrun der Einbindung der Gläubigen 1n die
COMMUNILO eın spezifischer Stellenwer zugewlesen werden mulds, \ OM  3 dann 1m
Rahmen eiIner Synthese den Nachweis erbringen, da{fs 1L1UT iıne „einheitli-
che Gesamtschau”“ beider Aspekte der Problematik erecht werden Vel-

INa Es ist bezeichnend für die Situation der Kirche un: für die kanonistische
Diskussion, 1n der sich diese Situation widerspiegelt, da{fs solche Versuche
elner Vermittlung wen1g eaC  Ho gefunden haben.!

AAr Begründung seliner vorgenannten These Hafner neben eolog1-
schen unı philosophischen rwägungen, die sich mıt den obigen Ausführun-
SCch AD M Grundlegung der Menschenrechte weitgehend decken,* auch SOZ10-
logische, juristische und historische Erwägungen an  157 Er welst darauf hın,
da{fs in der Kirche als soziologisch verfaflter Institution nicht VO  - vornherein
Fehlentscheide ausgeschlossen werden können, „die 1ın die Subjektstellung
der einzelnen Gläubigen eingreifen un deren Menschenrechte verletzen

131 Hafner (wie Anm. /4) PE
132) Dazu Luf 1985 (wie 50) 111
133) Huber (wie Anm. 2%) unter 1Nnwels auf Hollerbach.
134) /um Folgenden Hafner (wie Anm. /4) ADr
135) Vielleicht äng! dies mıiıt der Tatsache Z  CI da{fs Hafners Habıilitationsschrift

1992 der juristischen Fakultät der Universitä Basel entstand un die „Berüh-
rungsangst” zwischen Kanonistik un! Rechtswissenschaft einfach noch stark
ist.

136) Vgl I{ und die 1ın den Anm. 35—39 genannte Lıteratur.
137) Zum Folgenden Hafner (wie /4) 219
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vermögen”. uch SE1 der Kirche 1Im demokratisch-freiheitlichen Staat nıicht
möglich, sich „im Rahmen der Horizontal- bzw. Drittwirkung der Tundrechn-
te elNner minimalen Grundrechtsbindung entziehen”. Schliefslic beruhten
die Menschenrechte An vielerlei Hıinsicht auf der Grundlage der christlich-
kirchlichen abendländischen Tradıtion-, weshalb die Menschenrechtsidee
„grundsätzlich keine kirchenfremde Vorstellung“ sSe1 In der olge kann
also 1ın der kirchlichen Rechtsordnung keine menschenrechtsfreien /Zonen C
ben, vielmehr ist der „ekklesiologisch konstitutitve kirchliche Offentlich-
keitsauftrag, den Menschen den umfassenden Heilwillen (jottes verkün-
den, untenbar...., besitzt universalen Charakter“.!° Antithetisch
Hafner dagegen, da{fs Menschenrechte als tormuhierte Rechte J7:  Ur dann Fkın-
AL ıIn die innerkirchliche Rechtsordnung finden können, WE zugleic auf
die der Kirche eigenen Lebensgesetze un! ihre besonderen Zielsetzungen
Rücksicht IIN wird”.1 Za diesen Lebensgesetzen gehört auch die
Übernahme besonderer Pflichten un:! damıt verbunden die Beschränkung der
Wahrnehmun: Zewlsser Rechte 1m Interesse des bonum COTHMILILIUNTIE der Kirche

140SOWI1E der Rechte der anderen Gläubigen.
50 kommt Hafner dem Schlufs, da{s SICH anthropologische un es10-

logische egründungsmodelle nicht gegenselt1g ausschliefßen, sondern sich
vielmehr als dialektisch-interdependente omente und Bezugsgrößen wech-
selseitig un: komplementär edingen un: voraussetzen“”.  AAA Bezogen auf eın
bestimmtes Recht des Gläubigen bedeutet dies, da{fs das anthropologische Mo-
dell 1n erster Linıie dessen Freiheitsgehalt aufzeigt un das ekklesiologische
Modell die spezifische Wahrnehmung desselben Rechts Mnnerha der kıirchli-
hen Gemeinschaft eutlc macht die theoretische Grundlegung dieses
Rechts rückt dabe!i 1ın den Hintergrund, weil sich „letztlich dasselbe
Recht handelt“ 142 E1iıne solche lale  1SC. vermittelte Einheit“ In der kirchli-
chen Rechtsordnung  145 entspricht ohl auch dem VO /weıten Vatikanum
entwickelten un! gepragten Kirchenbild, twa dem 1ın Art Abs 182 AaNSC-
sprochenen ganzheitlichen Verständnis der Kirche als realitas complexa. **
Danach gehören Geschichtlich-Dynamisches un:! Zeitlos-Statisches, enschli-
ches und Göttliches, Sichtbares und Unsichtbares, Gesellschaftliches und C8-
meinschaftliches, Recht un: Liebe iın der Spannungseinheit Kirche
men.1%

138) afner (wıe Anm. /4) 220
139) Hafner (wie /4) 221 unter 1nwels auf Mosiek, Krämer
140) Hafner (wıe Anm. 7/4) 223 unter 1Nnwels auf Aymans-Mörsdor (wie Anm. 109)

145 ff
141) Hafner unter inwels auf Hoeren (wie Anm. 68) 140
142) Hafner
143) Hoeren (wie Anm 68) 136
144) Vat I1 (wıe Anm. 16) 170 zıtlert VO  3 Hafner, a al unter 1Inwels auf KTa-

INEe  A

145) Hafner (wıe Anm. /4) 2725 unter 1Nnwels auf Kasper (wie Anm. /2)
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IDie Rechte der Gläubigen stehen In einem Spannungstfeld zwischen In-
dividuum und Gemeinschaft, das „nicht als Gegensatz verstanden werden
darf:; als ob die 1ne Seite 1L11UT In der Überwindung der eweils anderen siıch
voll entfalten könnte; vielmehr sind e1: gegenselt1g aufeinander verwliesen:
Wirkliche Glaubensgemeinschaft ist L1L1UT möglich, Wellnl die Einzigartigkeit
des persönlichen Glaubensvollzuges respektiert unı gefördert wird, un! Ce-
SCT wiederum kann seiInem Wesen ach LLUT 1in der Gemeinschaft mıt dem
aNzZeCN e1b Christi vollzogen werden“”.  44 1A6 Menschenrechte ıIn der Kirche CI -

welsen sich damıt als plurifunktional und mehrschichtig, da{fs „jedem der
1m Katalog des GE VO  z 1983 enthaltenen Rechte gle1ic  e1t1g personale un

14 /ekklesiale Bezüge un: Funktionen zugewl1esen werden können

Normatıver Kang der kodifizierten Rechte
Schon während der Arbeit kirchlichen Gesetzbuch tellte sich

die Frage, welchen formellen Gesetzesgrad die Rechte der Gläubigen haben
sollten.!*$ [a diese Rechte als Funktionen der Kirche un: ihrer uTIbauele-
mente verstanden wurden, WarTr klar, da{fs GS1€e ihren Platz 1ın einer „allfälligen
kirchlichen Verfassung” haben mulfsten, olglic. ıne erhöhte ormelle (Geset-
zeskraft beanspruchen konnten.!*? Miıt der Aufgabe des Projektes der LEF}
W arlr dieser Anspruch gewissermaisen erledigt. DIie ın den CIC VO  > 19853 einge-
yhiederten Rechte unı! Pflichten der Gläubigen sind dem übrigen Od1ıkKarı-
schen Gesetzesrechte prinzipiell gleichgeordn worden, W as iıch auch darın
zeligt, da{fs die Rechte un Pflichten ın der Überschrift des ersten Titel nıicht

151(mehr) ausdrücklich als „fundamental” bezeichnet werden.
Gleichwohl wird heute iın der Kanonistik allgemein anerkannt, da{fs diesen

Regelungen eın höherer Stellenwer zuerkannt werden mMUu 50 stellt AÄAymans
fest, da{fs sich sowohl nach dem Inhalt der jeweiligen Norm, als auch ach
der Einordnung des Gesetzesabschnitts In die Systematik des Q< eınen
„grundlegenden Normbereich“ handelt.!>< Reinhardt 111 den Rechten un!
Pflichten der Gläubigen unter Berufung auf ( OrecCCO ‚:WarTl „keinen äaufßeren
höheren Kang als anderen Gesetzen“ zukommen lassen, sieht jedoch 1n den
Normen, sSsowelt S1e Aaus dem yöttlichen Recht oder zumindest AauUusSs dem Natur-
recht hergeleitet wurden, eiINe materielle Hierarchie, die „VorrangOrdensaszese und Menschenrechte  443  Die Rechte der Gläubigen stehen so in einem Spannungsfeld zwischen In-  dividuum und Gemeinschaft, das „nicht als Gegensatz verstanden werden  darf, so als ob die eine Seite nur in der Überwindung der jeweils anderen sich  voll entfalten könnte; vielmehr sind beide gegenseitig aufeinander verwiesen:  Wirkliche Glaubensgemeinschaft ist nur möglich, wenn die Einzigartigkeit  des persönlichen Glaubensvollzuges respektiert und gefördert wird, und die-  ser wiederum kann seinem Wesen nach nur in der Gemeinschaft mit dem  ganzen Leib Christi vollzogen werden“.'*° Menschenrechte in der Kirche er-  weisen sich damit als plurifunktional und mehrschichtig, so dafß „jedem der  im Katalog des CIC von 1983 enthaltenen Rechte gleichzeitig personale und  4 147  S  ekklesiale Bezüge und Funktionen zugewiesen werden können  b) Normativer Rang der kodifizierten Rechte  Schon während der Arbeit am neuen kirchlichen Gesetzbuch stellte sich  die Frage, welchen formellen Gesetzesgrad die Rechte der Gläubigen haben  sollten.!® Da diese Rechte als Funktionen der Kirche und ihrer Aufbauele-  mente verstanden wurden, war klar, daß sie ihren Platz in einer „allfälligen  kirchlichen Verfassung“ haben mußten, folglich eine erhöhte formelle Geset-  zeskraft beanspruchen konnten.!“® Mit der Aufgabe des Projektes der LEF"”  war dieser Anspruch gewissermaßen erledigt. Die in den CIC von 1983 einge-  gliederten Rechte und Pflichten der Gläubigen sind dem übrigen kodikari-  schen Gesetzesrechte prinzipiell gleichgeordnet worden, was sich auch darin  zeigt, daß die Rechte und Pflichten in der Überschrift des ersten Titel nicht  151  (mehr) ausdrücklich als „fundamental“ bezeichnet werden.  Gleichwohl wird heute in der Kanonistik allgemein anerkannt, daß diesen  Regelungen ein höherer Stellenwert zuerkannt werden muß. So stellt Aymans  fest, daß es sich sowohl nach dem Inhalt der jeweiligen Norm, als auch nach  der Einordnung des Gesetzesabschnitts in die Systematik des CIC um einen  „grundlegenden Normbereich“ handelt.'”? Reinhardt will den Rechten und  Pflichten der Gläubigen unter Berufung auf Corecco zwar „keinen äußeren  höheren Rang als anderen Gesetzen“ zukommen lassen, sieht jedoch in den  Normen, soweit sie aus dem göttlichen Recht oder zumindest aus dem Natur-  recht hergeleitet wurden, eine materielle Hierarchie, die „Vorrang ... vor allen  146) Huber (wie Anm. 27) 50f.; zum Spannungsverhältnis von Individuum und Ge-  meinschaft auch Krämer 1993 (wie Anm. 40) 32.  147) Hafner (wie Anm. 74) 228 unter Hinweis auf Hoeren (wie Anm. 68) 142.  148) Vgl. dazu die Hinweise bei Hinder (wie Anm. 85) 263ff. und bei Schnizer (wie  Anm. 81) 79£.  149) Hinder (wie Anm. 85) 264.  150) Zur Diskussion um die LEF vgl. die Ausführungen unter III. 1.  151) Aymans-Mörsdorf (wie Anm. 13) 72; Luf 1985 (wie Anm. 50) 108 vermutet geset-  zessystematische Gründe, weshalb vermieden wurde, den Rechten und Pflichten  der Gläubigen einen normativ ausgezeichneten Rang zu verleihen.  152) Aymans-Mörsdorf a. a. O., 72f.VOL en

146) Huber (wıe Anm 27) fl 7408 Spannungsverhältnis VO.  s Individuum und (Z@-
meinschaft uch Krämer 19953 (wıe Anm. 40)

147) Hafner (wie Anm. /4) 225 uınter 1nweIls auf Hoeren (wie 68) 142
148) Vgl dazu die Hınwelse bei Hinder (wie Anm. 85) 263 Er un bei Schnizer (wıe

Anm. 81)
149) Hinder (wie Anm 85) 264
150) Zr Diskussion die LEF vgl die Ausführungen unter I:
151) Aymans-Mörsdorf (wie 18) / Luf 1955 (wıe Anm. 50) 10585 vermute S

zessystematische Gründe, weshalb vermieden wurde, den Rechten und Pflichten
der Gläubigen eınen normatıv ausgezeichneten Kang verleihen.

152) Aymans-Mörsdorf ©



444 Kainer HMoppert

anderen Normen“ hat. !° Luf un: Tee wollen den kodifizierten Rechten
gleichfalls keinen ormell höheren Gesetzesrang beimessen, sprechen ber
„der Sache nach444  Rainer Hoppert  anderen Normen“ hat.!® Luf und Pree wollen den kodifizierten Rechten  gleichfalls keinen formell höheren Gesetzesrang beimessen, sprechen aber  „der Sache nach ... von Grundrechten und Grundpflichten“ im Sinne eines  „grundlegenden Status aller Gläubigen in der kirchlichen Gemeinschaft”, da  die eingeräumten Rechtspositionen unverfügbar sind und zudem den Rech-  ten und Pflichten besonderer Gruppen, wie Laien und Klerikern vorangestellt  sind!** Luf und Hafner sehen darüber hinaus „deutliche Parallelen zu staatli-  chen Grundrechten“, die es erlauben, von „kirchlichen Grundrechten“ bzw.  „iura fundamentalia“ zu sprechen.!®® Schnizer geht noch einen Schritt wei-  ter.!® Nach seiner Auffassung lassen sich aus der Entstehungsgeschichte der  cc. 208-223 „Argumente für eine mens legislatoris gewinnen, daß diese Sta-  tusrechte anderen Normen des Kodex vorgehen“. Auch die ratio legis und die  systematische Stellung sprächen für einen „gewissen inhaltlichen Vorrang”.  Zudem ständen hinter den Rechten unverfügbare Werte wie Menschenwürde,  Gleichheit und durch die Taufe erworbene Christenfreiheit, die „bei der Aus-  legung und Konkretisierung der Statusrechte zwingend mitzudenken seien“.  Bei Einräumung eines solchen Stellenwerts liegt die Frage nach einer grun-  drechtskonformen Interpretation der Normen des kirchlichen Gesetzbuches  nahe. Lehnt man eine solche ab,!”7 kann potentiell jede Norm des Codex als  Schranke eines Grundrechts in Betracht kommen. Im „Konfliktfall“ müßte das  kodifizierte Recht des Gläubigen hinter die andere Norm zurücktreten. Folgt  man hingegen dem vorgenannten Gedanken eines internen Vorrangs der Sta-  tusrechte des Gläubigen, wäre eine grundrechtskonforme Interpretation im  Sinne einer kritischen Analyse von Normen des kirchlichen Gesetzbuches im  Hinblick auf diese Statusrechte durchaus denkbar. Dabei bliebe die Frage  nach der Hierarchie der Normen unberührt.'”® Eine solche interne Logik hätte  auch Folgen für die Schaffung und Analyse von Normen des Satzungsrechts  und der Ordnungen gem. cc. 94, 95 CIC 83,'” zu denen auch die autonomen  Satzungen der religiösen Lebensverbände, namentlich der Institute des ge-  weihten Lebens gem. cc. 586, 587 CIC gehören. In diesem Bereich wäre dem  Gesetzgeber und dem Anwender der Normen aufgegeben, die Statusrechte  der Gläubigen zu konkretisieren und im Lichte derselben zu interpretieren.  Dann wäre der Weg frei für eine „neue Rechtskultur” in der Kirche überhaupt  153) Reinhardt (wie Anm. 46) Einf. vor c. 208, Rdn. 3 am Ende unter Bezugnahme auf  Corecco 1985 (wie Anm. 51) 190; vgl. auch Hafner (wie Anm. 74) 202 Anm. 70.  154) Luf 1985 (wie Anm. 50) 108; Pree (wie Anm. 47) 46f.; Hafner (wie Anm. 74) 202  schließt sich dem an; ähnlich auch Corriden 1990 (wie Anm. 47) 34 und Krämer  1993 (wie Anm. 40) 27.  155) Luf a. a. O.; Hafner a. a. O.  156) Zum Folgenden Schnizer (wie Anm. 81) 80.  157) So etwa Pree (wie Anm. 47) 46.  158) Als Beispiel für den Fall grundrechtskonformer Interpretation sei der Konflikt zwi-  schen den Regelungen der cc. 1741, 3° und 220 CIC genannt.  159) Zum Recht der Satzungen und Ordnungen Aymans-Mörsdorf (wie Anm. 109)  213220VO Grundrechten un: Grundpflichten”“ 1mMm Sinne e1INes

„grundlegenden Status er Gläubigen 1n der kirc  ıchen Gemeinschaft”, da
die eingeraumten Rechtspositionen unverfügbar sind un:! zudem den ech-
ten unı Pflichten besonderer Gruppen, WI1e Lalen und Klerikern vorangestellt
sind!>* Luf un Hafner sehen darüber hinaus „deutliche Parallelen staatli-
chen Grundrechten”, die erlauben, VO „kirchlichen Grundrechten“ bzw
„lura fundamentalia” sprechen.*” Schnizer geht och ınen Schritt WEeI-
ter.  156 Nach seiner Auffassung lassen ich Aaus der Entstehungsgeschichte der

208223 „Arsumente für ine 1NEeTNS legislatoris gewınnen, da{fs diese Sta-
tusrechte anderen Normen des Kodex vorgehen”“. uch die rat1o eg1s un! die
systematische ellung sprächen für eınen „gewI1ssen inhaltlichen Vorrang”.
7udem ständen hinter den Rechten unverfügbare Werte WI1e Menschenwürde,
Gileichheit un: C die Taufe rworbene Christenfreiheit, die „bel der AHTSE
legung un:! Konkretisierung der Statusrechte wingend mitzudenken selen”.

Be1l Einräumung eINes olchen Stellenwerts legt die rage ach elInNner STULL-
drechtskonformen Interpretation der Normen des kirchlichen Gesetzbuches
nahe Lehnt 19080218  > ıne solche ab]157 kann potentiell jede Norm des eX als
chranke eiInes Grundrechts 1n Betracht kommen. Im onfliktfall”“ mütfste das
kodifizierte Recht des Gläubigen hinter die andere Norm zurücktreten. o1e
I119:  - ingegen dem vorgenannten Gedanken eines internen orrangs der Sta-
tusrechte des Gläubigen, ware ıne grundrechtskonforme Interpretation 1m
Sinne einer kritischen Analyse VO  5 Normen des kirc  ıchen Gesetzbuches 1m
Hinblick auf diese Statusrechte durchaus denkbar Dabei bliebe die Frage
nach der Hierarchie der Normen unberührt.!°® iıne solche interne 091 hätte
auch Folgen für die Schaffung und Analyse VO  z Normen des Satzungsrechts
un! der Ordnungen SCHL 94, CC denen auch die autonomen

Satzungen der relig1ösen Lebensverbände, namentlich der Instıitute des gC-
weıihten Lebens SCIM 586, 587/ (1C ehören. In diesem Bereich ware dem
Gesetzgeber und dem Anwender der Normen aufgegeben, die Statusrechte
der Gläubigen konkretisieren un: im Lichte derselben interpreheren.
DDann ware der Weg frei für iNne AHEUHC Rechtskultur”“ der Kirche überhaupt

153) Reinhardt (wie 46) Einf. VOT 208, Rdn. Ende unter Bezugnahme auf
(’orecco 1985 (wie Anm. 51 190; vgl uch Hafner (wie Anm. 74) 202 Anm.

154) Lirtf 1985 (wie Anm. 50) 108; Pree (wıe Anm 47) 46 £.; Hafner (wie Anm. /4) 12
schlief(t sich dem d ähnlich uch Corriden 1990 (wie Anm. 47) un! Krämer
1993 (wie Anm. 40)

155) Luf a.©).; Hafner al
156) /Zum Folgenden Schnizer (wie Anm. 81)
157) 50z Pree (wı1e Anm. 47) 46
158) Als Beispiel für den Fall grundrechtskonformer Interpretation sSe1 der Konflikt ZW1-

schen den Regelungen der 1/41, W un 220 CAC
159) Zum Recht der Satzungen un rdnungen Aymans-Mörsdorf (wie Anm. 109)

2439220
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un:! Sspezie 1n den Ordensgemeinschaften, wWwI1e S1e einleitend erwähnt V Oll
160 161Nell-Breuning gefordert wurde.

Menschenrechte 1m Ordensleben

Gilt das Ordensrecht als Jem 1e  1n der Kanonisten“,  44 162 nımmt nicht
wunder, da{fs die Menschenrechte ın den Ordensgemeinschaften zut w1e
nıicht Gegenstand der kanonistischen Forschung Sind. I die wen1igen Kommen-
tare und Lehrbücher beschränken sich auf kanonistische Erläuterungen der

662-67/2 CI ohne 1 auf grundsätzliche Fragen 163  einzugehen. Um
bemerkenswerter ist die Feststellung VO  > Scheuermann 1im Kreise VO  D höheren
Ordensoberinnen 1in Untermarchtal Isbald nach Beendigung des 98 Vatikanıi-
schen Konzils, da{fs auch 1m Ordensleben Grundrechte g1bt unveräußerli-
che Rechte, welche die UOrdenspersonen ihrer verzichtbetonten Lebens-
welse niıemals preisgegeben aben, Ja da{fs I1a  z der einzelnen Ordensperson
wesentliche Persönlichkeitsrechte nähme, WEl das konkret eführte Ordens-
en SgaAk nicht mehr die Grundideale des Ordensstandes ACDER arstellung
bringen könnte.  164

Diese These blieb sowelılt ersichtlich unerortert. rst ach SC der
Reformarbeiten Gesetzbuch der Kirche gab erste Stellungnahmen, ETWwW.
die VO  D Hegss un:! Pfab, die sich mit der rage nach Persönlichkeitsrechten 1mM
Ordensrecht eın wen1g näher beschäftigten. Dabeli ist nicht unterschätzen,
da{fs das HEeuUuSe Ordensrecht VO  > 1983 „wı1e kein anderer Teil des (Zeset7-
buches einer gewlssen unjuristischen frommen Versuchung“ unterlegen ist,
der nıcht unbedingt hätte unterliegen mussen, a  en doch schon die Kon-
zilstexte und manche nach-konziliare Gesetzgebung AA Genüge das theolo-
DISC Sagende Z E M 11SGETrue gebracht”.  41169 DIie Frage der Menschenrechte
ın den en gerlet in die Schere zwischen Theologie un Recht [ Dies hat
seinen Grund auch darın, da{fs 1m Motu Proprio0 „Ecclesiae Sanctae”, das Papst
Payul VLT. August 1966 erlassen hat 166 den Ordensverbänden aufgegeben
wurde, In ihren Konstitutionen zwischen spirituellen un! juridischen Elemen-
ten unterscheiden, damit „das geistliche rbe eiINes jeden Verbandes ichtig

160) Dazu Torfs K Mensen rechten 1ın de Kerk, Leuven 1993, /3-90, der 1m Z4sam-
menhang muiıt den Rechten un Pflichten aller Gläubigen VO'  5 einem „langen Weg

einer glaubwürdigen Rechtskultur In der Kirche“ spricht. Im Rahmen der unter
Anm. 103 erwähnten Fachtagung wI1es Tortfs darauf hın, da{fs die „Grundrechte der
Gläubigen die anderen Vorschriften veredeln“.

161) [)as ema „grundrechtskonforme Auslegung” verdiente iıne ausführlichere [ )ar-
stellung, zumal 1in der Kanonistik noch kaum behandelt ist.

162) Henseler (wie Anm. Einl VOT 573 Ran.
163) Vgl dazu Anm.
164) Scheuermann 1967 (wie Anm. 2) 269
165) Henseler (wie Anm. FEinl VOTLI 5/3, Rdn
166) AAS D8, 1966, 40—458, I1 1A1
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JA USATUC komme  4167 Eiıne solche Unterscheidung führte her Vor-
sicht un Unsicherheiten, als deutlichen Posıtionen un:! Einschätzungen.
Es soll L11U: der Versuch unternommen werden, anhand der orgaben des
Konzıils für ıne zeitgemäfse Erneuerung des Ordenslebens*!®® die Akzente für
1iıne Grundlegung VO  > Menschenrechten 1ın der klösterlichen Gemeinschaft

169herauszuarbeiten.

Menschenrechte IN den en UNTer Berücksichtigung des Konzılsdekrets
„Perfectae Carıit: J0  S

a) Accomodata renovatıo
(Galten bis ZA0R Konzil die Akzente 1mM Ordensleben dem klösterlichen

Pflichtenkreis, ind die Konzilstexte und die umfangreiche nachkonziliare
Gesetzgebung  170 mıtgepragt VO  5 den Begriffen Recht un! Nspruc 1ne
TIECUE Akzentsetzung, die ÜITre das stärkere Persönlichkeitsbewulfstsein des
Menschen VO heute bedingt ist 171 - 10) bestimmt das Dekret „Perfectae ( anrta-
Hs  44 Artikel Abs 16 da{fs „Lebensweilse, Gebet un: Arbeit... den Örperlı1-
chen un:! seelischen Voraussetzungen der Menschen VO  z heute entsprechen
müuüssen“. |Neser Artikel gehört 7A80 Konkretesten, W as 1mMm aNZeEN Dekret
ber die zeitgemäfe Erneuerung des Ordenslebens gesagt wird.!/< Seine DiIS-

Sdsc erscheıint zunächst anal, gewinnt ber durch ihren ausdrücklichen Be-

ZUS auf den „modernen Menschen“ durchaus Relevanz, Ja [0324 Brisanz, da
das Bild VO modernen Menschen gepragt wird VO selner tellung als auto-

Subjekt, als Jräger VO  > Rechten un Pflichten, die in eigener Verant-
WO YADER usübung gelangen. (GGewissermakßtsen als Korrektiv für die AallD-
modata renovatıo“ sieht daher Artikel desselben Dekrets NVOT, da{fs Anpas-
SUNs un:! Erneuerung nicht eınen iıllıgen Konformismus bedeuten,}”® SO1I1-

167) Henseler a ©: ausführlicher dazu Primetshofer B / Reformen des Ordensrechts
1mM Geiste des /7weıten Vatikanischen Konzils (Ars boni et aequı. Gesammelte
Schriften VO  5 Bruno Primetshofer, hrsg, Kremsmatler un Pree, erlın 1997/,
545—562; hiler 55() {f.)

168) Solche Vorgaben enthalten insbesondere die Dogmatische Konstitution über die
Kirche „Lumen gentium” VO das Dekret über die Hirtenaufgabe der
Bischöfe ”  T1STUS omınus” VO und das Dekret über die zeitgemäße
Erneuerung des Ordenslebens „Perfectae C'arıtatıs  WE VOIN1N selben Tag,; letzterem
vgl AÄAnm: 3/ E erhältnıs der drei okumente zueinander vgl Primetshofer
1997 (wie Anm. 167) 54 /

169) Scheuermann 1967 (wie Anm. BTA welst darauf hın, da{fs das Thema „nicht TST
VO Konzil anerkannt worden“ ist, sondern „immer schon Verständnis gefunden”
habe

170) kıne detaillierte Aufzählung letzterer Gesetzgebung findet sich beli Primetshofer
1997 (wie 167) 546

171 Scheuermann al
}72) Wulf Bı Einleitung und ommentar YAUE Decretum de Accomodata Kenovatıone

1ı1tae Religiosae (RG) VO 1967/, Jas /weıte Vatikanische Konzil.
Dokumente un Kommentare IL, 24.9-307; hier 273)

173) Primetshofer 1997 (wıe Anm. 167) 549



Ordensaszese un Menschenrechte 44 /

ern eINe „ständige Rückkehr den Quellen jedes christlichen Lebens und
A (eist des rsprungs der einzelnen Institute”.

Gleichwohl ist die stärkere Hinwendung Z Achtung der menschlichen
Person, Iso die etonung der menschlichen Würde nıiıcht übersehen, etwa
WE der Artıiıkel Abs desselben Dekrets verabschiedeten Modus die
Leitung der Ordensinstitute die€ der Mündigkeit der Mitglieder
erinnert. : Wel1n Artikel Abs die 7Zusammenarbeit er Mitglieder eINes
Instıtuts ordert, also die demokratische Verfasstheit elıner Ordensgemein-
schaft entsprechend der Entwicklung der modernen Gesellschaft hervor-
hebt, !” WE Artikel Abs die Oberen verpflichtet, ihre Untergebenen
in gee1gneter Welse efragen und hören oder WEl Artikel Abs

die Oberen ermahnt, ihre Untergebenen 1n Achtung VOT der menschlichen
Person leiten 1Ne hıs dahin 1ın kirchlichen Dokumenten nıcht anzutref-
en! un: damit erstmalige Verpflichtung.*”® Nicht unterschätzen ist uch
die 1ın Artikel geforderte zeitgemäfße Erneuerung des Ordenslebens UuUrc
Aus- un:! Weiterbildung der Mitglieder SOWI1e der Hınwels darauf, da{fs sich
die Anpassung die Erfordernisse uUuNnseTeTr eıt nıiıcht iın Außerlichkeiten C1I-

schöpten darf. Insbesondere bei Ausübung eiınes direkten Apostolats muf{fs G1-
chergestellt se1n, da{s die Betroffenen ber die Gepflogenheiten, das Denken
un! Empfingen der heutigen Gesellschaft unterwıesen werden, soll heifen:
WeT apostolisch aUıg e1n wWILL, mulfs die Welt und den Menschen VO  5 heute
kennen unı! ın diesem Sinne „mıtten 1n der Welt seın  4177 ıne für Ordensleu-
te durchaus nicht selbstverständliche Forderung, die aber nicht unwesentlich
ZUT ärkung des Bewulfstseins der eigenen Person un:! damit auch des echtli-
chen Status beiträgt

(‚emessen den Texten des Konzils hinsichtlich der Themen Kirche, FAas
turgle, Kommunikation, Pastoral etc un den Diskussionen, die ich leraus
entwickelt aben, stehen die lexte bezüglich der Erneuerung des rdensle-
bens eher AI Schatten“, auch WE nicht verkennen ıst, da{fs neben den
aufgezeigten Ihemen, die den Rechtsstatus der Religiösen betreffen, auch —

dere Themen, die damıt ın einem gewilssen Zusammenhang stehen, EIW. das
Verhältnis VO  b Kontemplation un:! Apostolat””® oder die Lehre VO  - den
Räten!”” nha der Dokumente, namentlich VO  5 „Perfectae C arıtatis” SInd.
Insgesamt ä{fst sich teststellen, da{fs die Konzilsväter un der nachkonziliare
Gesetzgeber die bis dahın nicht immer klare Gesetzessprache Hre ıne och
undeutlichere Terminologie ersetzt aben, da{s den „einzelnen Normen des

174) Dazu Wulf,
175) I)azu Wulf (wie 172) D
176) Dazu Wulf (wl1e Anm. 172) 296 und Scheuermann 196/ (wıe Anm. 270
Z Dazu Wolf (wie Anm. 172) 300
178) Hıer Stan: die monastische Tradition der „Zweigleisigkeıit” VO  z Kontemplation

un:! Aktıon ZUrT!r Debatte [Dazu Wulf (wie Anm. 172) 256—-259
179) Z eiInem konsequenten Neuentwurtf einer Theologie des Verhältnisses VO Gebot

un: KHat kam nach Wulf (wie Anm. 172) 252256 nicht.
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Ordensrechts) eın einheitlicher Aufrifs un! eın Gesamtkonzept abgeht”.*“ IDIie
Ursache hierfür wird zunächst arın suchen se1n, da{fs be1l der Arbeit ıIn
den Kommuissionen und in der ula ZeW1sSse Spannungen, durchaus uch En:-
sicherheiten un!: wen1g Bereitschaft vab, siıch Anregungen un Hr-
kenntnissen öffnen, UZ die sehr unterschiedlichen Ordensstrukturen
kontemplative en auf der ınen Seite un! en des aktiven Lebens auf
der anderen Se1ite wirkten sich nicht förderlich auf die Erarbeitung der DOo-

182kumente adus

iıne deutliche Rechtssprache, twa auch 1m eZug auf den Rechtsstatus
des Religiosen W ar adus dieser Situation heraus nicht erwarten. Ohnehin
WarTl das Ordensleben - äls Weg der Liebe, der achfolge CHrist!; der Selbst-
entäufßerung und der Heiligkeit... 1ın keiner Weilse VO  a Recht un! NSpruc.
geprägt”.  44 163 ={0) mufte sich das Apostolat der „accomodata renovatıo“ TST S@1-
11E.  a Weg Urc die Sprache der „Verundeutlichung” en, un WarT unter
zweilerleli Aspekten. Einerseılts forderte die nicht übersehende Aufbruch-
stimmung ın den en nach dem I1 Vatikanum iıne Neuakzentulerung des
rechtlichen Status 1ines Religi0sen, andererseits xab auch ine Besorgtheit,
da{fs diesem Status viel Spielraum eingeraäumt würde.!$4

E1ın erstes Grundrechtsmodell
VOr diesem Hintergrund entwickelte Scheuermann eın erstes System VO  >

Grundrechten der einzelnen Ordensleute, wobel als Grundrechte jene
Rechte bezeichnete, die eın Mensch aufgrun SeEINE kıgenselns, seiner Würde
un! seliner Selbstentfaltung willen braucht, und die ihm VO  > keiner
menschlichen Gewalt oder Gemeinschaft beschränkt werden dürfen.!® Im
Sinne der unter HE aufgezeigten Terminologie kann hier VO  > „Menschenrech-
ten  44 gesprochen werden, die Staat un Kirche un:! damıt auch eiıner (JIr-
densgemeinschaft vorgegeben SiNd.

Zunächst wird das Recht auf Zugehörigkeit ZU Verband genNanntT, das
durch die Profe{fs begründet wird.186 Die Nichtzulassung ZU elübdeerneue-
rung, die Entlassung SOWI1E die nNnresgun Z freiwilligen Ausscheiden WIT-
ken diesem Recht orundsätzlic. en  / da{s S1Ee LLIUTL unter AllZ besonde-
TE  5} Umständen, dıie nachweisbarer Begründung bedürfen, zugelassen werden
können. Das Recht auf Entfaltung der Persönlichkeit ründet in der V S der
Kirchenkonstitution „Lumen AI  gentium explizierten erufung ZUXI Heiligkeit

180) Primetshofer 1997 (wie Anm. 167) 561
181) Ausführlich AD historischen Werdegang des Dekrets, namentlich 1ın der Endpha-

selner Entstehung, Wulf (wie Anm. 172) 261-264
182) Wulf (wıie Anm 172) 263 spricht VO  a einer „wahrhaft abenteuerlichen Udyssee“”.
183) Scheuermann 1967/ (wie Anm. 2Z70; ders., 284 unter inwels auf das Schlagwort:

Im Juridismus erstickt die Liebe
184) Dazu Scheuermann 1967 (wie Anm. 270
185) Scheuermann 1967 (wıie Anm. 268
186) Scheuermann 196/ (wıe Anm Z
187) Vgl Vat 304 / (wie Anm. 16) 289—313
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1n der Kirche un deren Verwirklichung iın der Form den Ordenslebens Hier
geht nicht die unbeschränkte un! allseitige N  a  g individueller
Fähigkeiten ines Religi0sen, sondern die Förderung der Person mittels
der evangelischen Käte, die nach Art Abs „Werte mıit sich bringen”,
die ,r  .US ihrem Wesen herausOrdensaszese und Menschenrechte  449  in der Kirche und deren Verwirklichung in der Form den Ordenslebens. Hier  geht es nicht um die unbeschränkte und allseitige Entfaltung individueller  Fähigkeiten eines Religiosen, sondern um die Förderung der Person mittels  der evangelischen Räte, die nach LG Art. 46 Abs. 2 „Werte mit sich bringen”“,  die „aus ihrem Wesen heraus ... die Entfaltung der menschlichen Person ...  aufs höchste fördern“.!8® Dazuhin soll durch ein neues Verständnis des Ge-  horsams das verantwortete Handeln des Religiosen gefördert werden,!®? was  gleichfalls zu einer Entfaltung der Persönlichkeit beiträgt. In deren Dienst ste-  hen schließlich auch das bereits erwähnte Recht auf Bildung, Ausbildung und  Weiterbildung, das Recht auf die Führung eines geistlichen Lebens sowie das  Recht auf eine angemessene Erholung.!”® Eine besondere Bedeutung gewinnt  das Recht auf Mitgestaltung des klösterlichen Verbands bzw. der Ordensge-  meinschaft. Hier sind das Recht auf Gehör, die Mitwirkung bei Wahlen und  bei der Erneuerung der Gemeinschaft der Gleichbehandlungsgrundsatz ange-  legt. Der Grundsatz der Rechtsbeständigkeit,!”! der für den Religiosen vor al-  lem darin besteht, daß die mit der Profeß übernommenen Verpflichtungen  keine wesentlichen Veränderungen erfahren dürfen, wird im LG Art. 43 Abs.  1 S. 5 besonders angesprochen und von Scheuermann ausdrücklich in den Ka-  talog der Grundrechte aufgenommen. Schließlich bildet das Recht auf Versor-  gung im Hinblick darauf, daß sich der Religiose freiwillig in das gemeinsame  Leben eingeordnet hat, einen nicht unwesentlichen Anspruch gegenüber dem  Ordensverband. Über dessen Bemessung gibt PC Art. 13 Abs. 3 eine nur un-  deutliche Auskunft.!??  Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß die Herausarbeitung des recht-  lichen Status eines Religiosen neben den geistlichen Elementen eines Lebens  in klösterlichen Verbänden bzw. Ordensgemeinschaften den Religiosen „vor  Rechtlosigkeit bewahrt“ und „Befugnisse im Dienste der Verwirklichung des  Ordensberufes“ verleiht.!®®  c) Die Neuregelungen des CIC von 1983  Dem genannten Anliegen werden in der Folge die Regelungen des neuen  Gesetzbuches der Kirche durchaus gerecht. Es zeigt sich, daß das Ordensrecht  des CIC von 1983 „F1ilfe und Weggeleit bei der Bewältigung anstehender Fra-  188) Vgl. Anm. 187, 311.  189) Dazu PC 14,3.  190) Zum letzteren vgl. die Ausführungsbestimmung Norm. II 3538 zu den Konzils-  weisungen für die Ordensleute in: Scheuermann, OK 8, 1967, 113 ff.  191) Auch „wohlerworbenes Recht“ (ius quaesitum) genannt. Vgl. dazu Aymans-Mörs-  dorf (wie Anm. 109) 125 .  192) Danach sollen die Mitglieder „im Erwerb all dessen, was zu ihrem Lebensunterhalt  ... notwendig ist, ... alle unangebrachte Sorge von sich weisen und sich der Vorse-  hung des himmlischen Vaters anheimgeben“. Scheuermann 1967 (wie Anm.2) 281  interpretiert dies dahingehend, daß „all das, was ... notwendig und nützlich ist, an  Lebensunterhalt und materieller Hilfe geboten werden muß“.  193) Scheuermann 1967 (wie Anm. 2) 285.die Entfaltung der menschlichen PersonOrdensaszese und Menschenrechte  449  in der Kirche und deren Verwirklichung in der Form den Ordenslebens. Hier  geht es nicht um die unbeschränkte und allseitige Entfaltung individueller  Fähigkeiten eines Religiosen, sondern um die Förderung der Person mittels  der evangelischen Räte, die nach LG Art. 46 Abs. 2 „Werte mit sich bringen”“,  die „aus ihrem Wesen heraus ... die Entfaltung der menschlichen Person ...  aufs höchste fördern“.!8® Dazuhin soll durch ein neues Verständnis des Ge-  horsams das verantwortete Handeln des Religiosen gefördert werden,!®? was  gleichfalls zu einer Entfaltung der Persönlichkeit beiträgt. In deren Dienst ste-  hen schließlich auch das bereits erwähnte Recht auf Bildung, Ausbildung und  Weiterbildung, das Recht auf die Führung eines geistlichen Lebens sowie das  Recht auf eine angemessene Erholung.!”® Eine besondere Bedeutung gewinnt  das Recht auf Mitgestaltung des klösterlichen Verbands bzw. der Ordensge-  meinschaft. Hier sind das Recht auf Gehör, die Mitwirkung bei Wahlen und  bei der Erneuerung der Gemeinschaft der Gleichbehandlungsgrundsatz ange-  legt. Der Grundsatz der Rechtsbeständigkeit,!”! der für den Religiosen vor al-  lem darin besteht, daß die mit der Profeß übernommenen Verpflichtungen  keine wesentlichen Veränderungen erfahren dürfen, wird im LG Art. 43 Abs.  1 S. 5 besonders angesprochen und von Scheuermann ausdrücklich in den Ka-  talog der Grundrechte aufgenommen. Schließlich bildet das Recht auf Versor-  gung im Hinblick darauf, daß sich der Religiose freiwillig in das gemeinsame  Leben eingeordnet hat, einen nicht unwesentlichen Anspruch gegenüber dem  Ordensverband. Über dessen Bemessung gibt PC Art. 13 Abs. 3 eine nur un-  deutliche Auskunft.!??  Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß die Herausarbeitung des recht-  lichen Status eines Religiosen neben den geistlichen Elementen eines Lebens  in klösterlichen Verbänden bzw. Ordensgemeinschaften den Religiosen „vor  Rechtlosigkeit bewahrt“ und „Befugnisse im Dienste der Verwirklichung des  Ordensberufes“ verleiht.!®®  c) Die Neuregelungen des CIC von 1983  Dem genannten Anliegen werden in der Folge die Regelungen des neuen  Gesetzbuches der Kirche durchaus gerecht. Es zeigt sich, daß das Ordensrecht  des CIC von 1983 „F1ilfe und Weggeleit bei der Bewältigung anstehender Fra-  188) Vgl. Anm. 187, 311.  189) Dazu PC 14,3.  190) Zum letzteren vgl. die Ausführungsbestimmung Norm. II 3538 zu den Konzils-  weisungen für die Ordensleute in: Scheuermann, OK 8, 1967, 113 ff.  191) Auch „wohlerworbenes Recht“ (ius quaesitum) genannt. Vgl. dazu Aymans-Mörs-  dorf (wie Anm. 109) 125 .  192) Danach sollen die Mitglieder „im Erwerb all dessen, was zu ihrem Lebensunterhalt  ... notwendig ist, ... alle unangebrachte Sorge von sich weisen und sich der Vorse-  hung des himmlischen Vaters anheimgeben“. Scheuermann 1967 (wie Anm.2) 281  interpretiert dies dahingehend, daß „all das, was ... notwendig und nützlich ist, an  Lebensunterhalt und materieller Hilfe geboten werden muß“.  193) Scheuermann 1967 (wie Anm. 2) 285.ufs höchste fördern“.  / 1885 Dazuhin soll durch eın Verständnis des CZ@-
OrSsams das verantwortet! Handeln des Religiosen gefördert werden, ' W ads

gleichfalls eiıner Entfaltung der Persönlichkeit beiträgt. deren 1enst sSte-
hen schliefislich auch das bereits erwähnte Recht auf Bildung, Ausbildung unı
Weiterbildung, das Recht auf die Führung elınes geistlichen Lebens SOWI1e das
Recht auf eiINe ANSCINCSSCHLC Erholung.  190 Eine besondere edeutung gewınn
das Recht auf Mitgestaltung des klösterlichen Verbands bzw. der rdensge-
meinschaft. Hıer sind das Recht auf ÖT, die itwirkung be1l ahlen un:!
bei der INeUCKUNS der Gemeinschaft der Gleichbehandlungsgrundsatz aAaLNSC-
legt. Der Grundsatz der Rechtsbeständigkeit,*” der für den Religiosen VOT al-
lem darın besteht, da{fs die mıit der Profef{fs übernommenen Verpflichtungen
keine wesentlichen Veränderungen erfahren dürfen, wird 1 AÄrt Abs

besonders angesprochen un! VO  5 Scheuermann ausdrücklich ın den Ka
alog der Grundrechte aufgenommen. Schliefslic bildet das Recht auf Versor-
SUunNg 1m 1INDII1C darauf, da{fs ich der Religiose freiwillig 1ın das gemeiınsame
Leben eingeordnet hat, eıinen nicht unwesentlichen NSpruC. gegenüber dem
Ordensverband Über dessen Bemessung 1bt Art Abs 1ıne 1L1UL

deutliche Auskunft.!°®
Zusammentassend äfst sich feststellen, da{fs die Herausarbeitung des recht-

lichen Status e1INes Religiosen neben den geistlichen Elementen eINes Lebens
iın klösterlichen Verbänden bzw. Ordensgemeinschaften den Religiosen „VOT
Rechtlosigkeit bewahrt“ und „Befugnisse 1m Dienste der Verwirklichung des
Ordensberuftes  44 verleiht.!”

C) DIie Neuregelungen des C IC: VO  a 1983
Dem genann' Anliegen werden ın der olge die Regelungen des

Gesetzbuches der Kirche durchaus erecht. Es zeigt sich, da{fs das Ordensrecht
des GCIE VO  5 1983 Z  i  S un Weggeleit bel der ewältigung anstehender HFra-

188) Vgl Anm. 187, 311
189) Dazu 14,3
190) /um letzteren vgl die Ausführungsbestimmung Norm. 1{1 35—38 den Konzils-

weısungen für dıie Ordensleute 11 Scheuermann, Ö, 196/, 113 ff
191) uch „wohlerworbenes Recht“ (1us quaesitum) genannt. Vgl dazu Aymans-Mörs-

dorf (wie Anm. 109) 125
192) Danach sollen die Mitglieder A Erwerb all dessen, W as ihrem LebensunterhaltOrdensaszese und Menschenrechte  449  in der Kirche und deren Verwirklichung in der Form den Ordenslebens. Hier  geht es nicht um die unbeschränkte und allseitige Entfaltung individueller  Fähigkeiten eines Religiosen, sondern um die Förderung der Person mittels  der evangelischen Räte, die nach LG Art. 46 Abs. 2 „Werte mit sich bringen”“,  die „aus ihrem Wesen heraus ... die Entfaltung der menschlichen Person ...  aufs höchste fördern“.!8® Dazuhin soll durch ein neues Verständnis des Ge-  horsams das verantwortete Handeln des Religiosen gefördert werden,!®? was  gleichfalls zu einer Entfaltung der Persönlichkeit beiträgt. In deren Dienst ste-  hen schließlich auch das bereits erwähnte Recht auf Bildung, Ausbildung und  Weiterbildung, das Recht auf die Führung eines geistlichen Lebens sowie das  Recht auf eine angemessene Erholung.!”® Eine besondere Bedeutung gewinnt  das Recht auf Mitgestaltung des klösterlichen Verbands bzw. der Ordensge-  meinschaft. Hier sind das Recht auf Gehör, die Mitwirkung bei Wahlen und  bei der Erneuerung der Gemeinschaft der Gleichbehandlungsgrundsatz ange-  legt. Der Grundsatz der Rechtsbeständigkeit,!”! der für den Religiosen vor al-  lem darin besteht, daß die mit der Profeß übernommenen Verpflichtungen  keine wesentlichen Veränderungen erfahren dürfen, wird im LG Art. 43 Abs.  1 S. 5 besonders angesprochen und von Scheuermann ausdrücklich in den Ka-  talog der Grundrechte aufgenommen. Schließlich bildet das Recht auf Versor-  gung im Hinblick darauf, daß sich der Religiose freiwillig in das gemeinsame  Leben eingeordnet hat, einen nicht unwesentlichen Anspruch gegenüber dem  Ordensverband. Über dessen Bemessung gibt PC Art. 13 Abs. 3 eine nur un-  deutliche Auskunft.!??  Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß die Herausarbeitung des recht-  lichen Status eines Religiosen neben den geistlichen Elementen eines Lebens  in klösterlichen Verbänden bzw. Ordensgemeinschaften den Religiosen „vor  Rechtlosigkeit bewahrt“ und „Befugnisse im Dienste der Verwirklichung des  Ordensberufes“ verleiht.!®®  c) Die Neuregelungen des CIC von 1983  Dem genannten Anliegen werden in der Folge die Regelungen des neuen  Gesetzbuches der Kirche durchaus gerecht. Es zeigt sich, daß das Ordensrecht  des CIC von 1983 „F1ilfe und Weggeleit bei der Bewältigung anstehender Fra-  188) Vgl. Anm. 187, 311.  189) Dazu PC 14,3.  190) Zum letzteren vgl. die Ausführungsbestimmung Norm. II 3538 zu den Konzils-  weisungen für die Ordensleute in: Scheuermann, OK 8, 1967, 113 ff.  191) Auch „wohlerworbenes Recht“ (ius quaesitum) genannt. Vgl. dazu Aymans-Mörs-  dorf (wie Anm. 109) 125 .  192) Danach sollen die Mitglieder „im Erwerb all dessen, was zu ihrem Lebensunterhalt  ... notwendig ist, ... alle unangebrachte Sorge von sich weisen und sich der Vorse-  hung des himmlischen Vaters anheimgeben“. Scheuermann 1967 (wie Anm.2) 281  interpretiert dies dahingehend, daß „all das, was ... notwendig und nützlich ist, an  Lebensunterhalt und materieller Hilfe geboten werden muß“.  193) Scheuermann 1967 (wie Anm. 2) 285.notwendig ist,Ordensaszese und Menschenrechte  449  in der Kirche und deren Verwirklichung in der Form den Ordenslebens. Hier  geht es nicht um die unbeschränkte und allseitige Entfaltung individueller  Fähigkeiten eines Religiosen, sondern um die Förderung der Person mittels  der evangelischen Räte, die nach LG Art. 46 Abs. 2 „Werte mit sich bringen”“,  die „aus ihrem Wesen heraus ... die Entfaltung der menschlichen Person ...  aufs höchste fördern“.!8® Dazuhin soll durch ein neues Verständnis des Ge-  horsams das verantwortete Handeln des Religiosen gefördert werden,!®? was  gleichfalls zu einer Entfaltung der Persönlichkeit beiträgt. In deren Dienst ste-  hen schließlich auch das bereits erwähnte Recht auf Bildung, Ausbildung und  Weiterbildung, das Recht auf die Führung eines geistlichen Lebens sowie das  Recht auf eine angemessene Erholung.!”® Eine besondere Bedeutung gewinnt  das Recht auf Mitgestaltung des klösterlichen Verbands bzw. der Ordensge-  meinschaft. Hier sind das Recht auf Gehör, die Mitwirkung bei Wahlen und  bei der Erneuerung der Gemeinschaft der Gleichbehandlungsgrundsatz ange-  legt. Der Grundsatz der Rechtsbeständigkeit,!”! der für den Religiosen vor al-  lem darin besteht, daß die mit der Profeß übernommenen Verpflichtungen  keine wesentlichen Veränderungen erfahren dürfen, wird im LG Art. 43 Abs.  1 S. 5 besonders angesprochen und von Scheuermann ausdrücklich in den Ka-  talog der Grundrechte aufgenommen. Schließlich bildet das Recht auf Versor-  gung im Hinblick darauf, daß sich der Religiose freiwillig in das gemeinsame  Leben eingeordnet hat, einen nicht unwesentlichen Anspruch gegenüber dem  Ordensverband. Über dessen Bemessung gibt PC Art. 13 Abs. 3 eine nur un-  deutliche Auskunft.!??  Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß die Herausarbeitung des recht-  lichen Status eines Religiosen neben den geistlichen Elementen eines Lebens  in klösterlichen Verbänden bzw. Ordensgemeinschaften den Religiosen „vor  Rechtlosigkeit bewahrt“ und „Befugnisse im Dienste der Verwirklichung des  Ordensberufes“ verleiht.!®®  c) Die Neuregelungen des CIC von 1983  Dem genannten Anliegen werden in der Folge die Regelungen des neuen  Gesetzbuches der Kirche durchaus gerecht. Es zeigt sich, daß das Ordensrecht  des CIC von 1983 „F1ilfe und Weggeleit bei der Bewältigung anstehender Fra-  188) Vgl. Anm. 187, 311.  189) Dazu PC 14,3.  190) Zum letzteren vgl. die Ausführungsbestimmung Norm. II 3538 zu den Konzils-  weisungen für die Ordensleute in: Scheuermann, OK 8, 1967, 113 ff.  191) Auch „wohlerworbenes Recht“ (ius quaesitum) genannt. Vgl. dazu Aymans-Mörs-  dorf (wie Anm. 109) 125 .  192) Danach sollen die Mitglieder „im Erwerb all dessen, was zu ihrem Lebensunterhalt  ... notwendig ist, ... alle unangebrachte Sorge von sich weisen und sich der Vorse-  hung des himmlischen Vaters anheimgeben“. Scheuermann 1967 (wie Anm.2) 281  interpretiert dies dahingehend, daß „all das, was ... notwendig und nützlich ist, an  Lebensunterhalt und materieller Hilfe geboten werden muß“.  193) Scheuermann 1967 (wie Anm. 2) 285.alle unangebrachte orge VO  5 sich welsen un sich der Vorse-

hung des himmlischen Vaters anheimgeben”. Scheuermann 1967 (wie nm 281
interpretiert dies dahingehend, da{fs al das, W asOrdensaszese und Menschenrechte  449  in der Kirche und deren Verwirklichung in der Form den Ordenslebens. Hier  geht es nicht um die unbeschränkte und allseitige Entfaltung individueller  Fähigkeiten eines Religiosen, sondern um die Förderung der Person mittels  der evangelischen Räte, die nach LG Art. 46 Abs. 2 „Werte mit sich bringen”“,  die „aus ihrem Wesen heraus ... die Entfaltung der menschlichen Person ...  aufs höchste fördern“.!8® Dazuhin soll durch ein neues Verständnis des Ge-  horsams das verantwortete Handeln des Religiosen gefördert werden,!®? was  gleichfalls zu einer Entfaltung der Persönlichkeit beiträgt. In deren Dienst ste-  hen schließlich auch das bereits erwähnte Recht auf Bildung, Ausbildung und  Weiterbildung, das Recht auf die Führung eines geistlichen Lebens sowie das  Recht auf eine angemessene Erholung.!”® Eine besondere Bedeutung gewinnt  das Recht auf Mitgestaltung des klösterlichen Verbands bzw. der Ordensge-  meinschaft. Hier sind das Recht auf Gehör, die Mitwirkung bei Wahlen und  bei der Erneuerung der Gemeinschaft der Gleichbehandlungsgrundsatz ange-  legt. Der Grundsatz der Rechtsbeständigkeit,!”! der für den Religiosen vor al-  lem darin besteht, daß die mit der Profeß übernommenen Verpflichtungen  keine wesentlichen Veränderungen erfahren dürfen, wird im LG Art. 43 Abs.  1 S. 5 besonders angesprochen und von Scheuermann ausdrücklich in den Ka-  talog der Grundrechte aufgenommen. Schließlich bildet das Recht auf Versor-  gung im Hinblick darauf, daß sich der Religiose freiwillig in das gemeinsame  Leben eingeordnet hat, einen nicht unwesentlichen Anspruch gegenüber dem  Ordensverband. Über dessen Bemessung gibt PC Art. 13 Abs. 3 eine nur un-  deutliche Auskunft.!??  Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß die Herausarbeitung des recht-  lichen Status eines Religiosen neben den geistlichen Elementen eines Lebens  in klösterlichen Verbänden bzw. Ordensgemeinschaften den Religiosen „vor  Rechtlosigkeit bewahrt“ und „Befugnisse im Dienste der Verwirklichung des  Ordensberufes“ verleiht.!®®  c) Die Neuregelungen des CIC von 1983  Dem genannten Anliegen werden in der Folge die Regelungen des neuen  Gesetzbuches der Kirche durchaus gerecht. Es zeigt sich, daß das Ordensrecht  des CIC von 1983 „F1ilfe und Weggeleit bei der Bewältigung anstehender Fra-  188) Vgl. Anm. 187, 311.  189) Dazu PC 14,3.  190) Zum letzteren vgl. die Ausführungsbestimmung Norm. II 3538 zu den Konzils-  weisungen für die Ordensleute in: Scheuermann, OK 8, 1967, 113 ff.  191) Auch „wohlerworbenes Recht“ (ius quaesitum) genannt. Vgl. dazu Aymans-Mörs-  dorf (wie Anm. 109) 125 .  192) Danach sollen die Mitglieder „im Erwerb all dessen, was zu ihrem Lebensunterhalt  ... notwendig ist, ... alle unangebrachte Sorge von sich weisen und sich der Vorse-  hung des himmlischen Vaters anheimgeben“. Scheuermann 1967 (wie Anm.2) 281  interpretiert dies dahingehend, daß „all das, was ... notwendig und nützlich ist, an  Lebensunterhalt und materieller Hilfe geboten werden muß“.  193) Scheuermann 1967 (wie Anm. 2) 285.notwendig un nützlich ist,
Lebensunterhalt un materieller Hıiılfe geboten werden mu{s”

193) Scheuermann 1967 (wıe Anm. 285
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SsCch un Probleme sSe1n wil1“ un:! dabe!i eın „AUSSCWOHCHECSH System VO  z LIEU-

geschaffenen Freiıraäumen un:! ma{fsvollen Anweisungen“ eröffnet, das wesent-
iıch VO Subsidiarıtätsprinzıp bestimmt wird.1”* Der P  u  E Sensiıbilität”, die
das Konzil 1ın eZug auf die Persönlichkeitsrechte VO  - Ordensmitgliedern ent-
wickelt hatte wurde auf mehrfache Welse Rechnung getra A

/um eınen 116 die ekklesiologische Ortsbestimmung der Religiosen 1m

Verfassungs- un:! Ordensrecht des Ca Va  zD 1953 Danach bilden rdenschri-
sten, die sich auf eın Leben ach den evangelischen aten verpflichten, keinen
zusätzlichen dritten an ın der Kirche, sondern sind entweder Kleriker oder
Kaıen nach der In 207 CIE vorgesehenen Struktur. S1ie ehören sSOomıt
nicht ZAHT hierarchischen truktur der Kirche,*”® sondern sind SCHL 574 1n
deutlicher Abkehr ALC). einer heilsindividualistischen C 1ın die Heilssen-
dung der Kirche eingebunden. Im Rahmen der VO CC kodifizierten Rechte
un Pflichten aller Gläubigen S1ind S1e SCILL 210 nach ihrer eigenen ellung
verpflichtet, eın eiliges Leben führen SOWI1E das Wachstum der Kirche
fördern. Ihr Rechtsstatus bestimmt sich danach ausgehen! VO  5 eıner 1ın
208 C: angesprochenen fundamentalen Gileichheit er Gläubiger 1n gle1-
her Weise WI1Ie der Rechtsstatus anderer Gläubiger, och deutlicher: die iın

198den 208223 C niedergelegten Rechte stehen auch den Religiosen
Zum anderen werden den UOrdenspersonen HIC die 662—-67/2 aus-

drücklich Rechte zugewl1esen, die sich gegenüber ihren Vorlagen, dem Titulus
; des Ordensrechts VO:  5 1917 (cC 592-631) wesentlich verändert haben.!”

194) Primetshofer B Akzente 1im Ordensrecht des Codex Iurı1s Canonı1icı [0)]8! 1983 est-
schrift für Lo1idi 19595, 266-—-27/7; hier 268) unter inwels auf Nr. der Grundsätze
füır die Kodifikation des GE VO  5 1983 ın der Praefatio des Codex un! Z

195) Hess (wie 302; dies., 331 unter Bezugnahme auf Vat 11 Abs
1968, 1Das /weıte Vatikanische Konzil. okumente un: Oommentare 1L, 363)

196) Primetshofer 1985 (wie 194) 266; ders (wie Anm. Z Henseler (wie Anm.
574 Rdn. Aymans-Mörsdorf (wie Anm. 13) sprechen VO „Rätestand”,

der 1n eıner Relativierung sich posıtıver weltlicher erte WI1e Reichtum, (
schlechtsgemeinschaft un Selbstbestimmung besteht un TStT dadurch rechtlich
oreifbar wird; Sebott (wie Anm. D unterscheidet ‚aAm eENSCICHN un:! eigentlichen
iInne wel Stände (Kleriker, Laien)” un! mM welılteren un übertragenen Sinn450  Rainer Hoppert  gen und Probleme sein will“ und dabei ein „ausgewogenes System von neu-  geschaffenen Freiräumen und maßvollen Anweisungen” eröffnet, das wesent-  lich vom Subsidiaritätsprinzip bestimmt wird.!** Der „neuen Sensibilität“, die  das Konzil in Bezug auf die Persönlichkeitsrechte von Ordensmitgliedern ent-  wickelt hatte,'® wurde auf mehrfache Weise Rechnung getragen.  Zum einen durch die ekklesiologische Ortsbestimmung der Religiosen im  Verfassungs- und Ordensrecht des CIC von 1983. Danach bilden Ordenschri-  sten, die sich auf ein Leben nach den evangelischen Räten verpflichten, keinen  zusätzlichen dritten Stand in der Kirche, sondern sind entweder Kleriker oder  Laien nach der in c. 207 8 1 CIC vorgesehenen Struktur. Sie gehören somit  nicht zur hierarchischen Struktur der Kirche,!®® sondern sind gem. c. 574 8 2 in  deutlicher Abkehr von einer heilsindividualistischen Sicht in die Heilssen-  dung der Kirche eingebunden. Im Rahmen der vom CIC kodifizierten Rechte  und Pflichten aller Gläubigen sind sie gem. c. 210 nach ihrer eigenen Stellung  verpflichtet, ein heiliges Leben zu führen sowie das Wachstum der Kirche zu  fördern.!?” Ihr Rechtsstatus bestimmt sich danach — ausgehend von einer in c.  208 CIC angesprochenen fundamentalen Gleichheit aller Gläubiger — in glei-  cher Weise wie der Rechtsstatus anderer Gläubiger, noch deutlicher: die in  198  den cc. 208-223 CIC niedergelegten Rechte stehen auch den Religiosen zu.  Zum anderen werden den Ordenspersonen durch die cc. 662-672 aus-  drücklich Rechte zugewiesen, die sich gegenüber ihren Vorlagen, dem Titulus  XIIl des Ordensrechts von 1917 (cc. 592-631) wesentlich verändert haben.!”?  194) Primetshofer B., Akzente im Ordensrecht des Codex Iuris Canonici von 1983 (Fest-  schrift für Loidl 1985, 266-277; hier 268) unter Hinweis auf Nr. 5 der Grundsätze  für die Kodifikation des CIC von 1983 in der Praefatio des Codex und 270.  195) Hess (wie Anm. 2) 332; dies., 331 unter Bezugnahme auf Vat II GS 26 Abs. 2 (LThK  1968, Das Zweite Vatikanische Konzil. Dokumente und Kommentare III, 363).  196) Primetshofer 1985 (wie Anm. 194) 266; ders. (wie Anm. 2) 22; Henseler (wie Anm.  2) c. 574 Rdn. 2; Aymans-Mörsdorf (wie Anm. 13) 67 f. sprechen vom „Rätestand“,  der in einer Relativierung an sich positiver weltlicher Werte wie Reichtum, Ge-  schlechtsgemeinschaft und Selbstbestimmung besteht und erst dadurch rechtlich  greifbar wird; Sebott (wie Anm. 2) 27 unterscheidet „im engeren und eigentlichen  Sinne zwei Stände (Kleriker, Laien)“ und „im weiteren und übertragenen Sinn ...  drei Stände (Kleriker, Ordensleute, Laien)“ und verweist dabei auf Vatikanum II  LG 45 — eine Unterscheidung, die eher Verwirrung stiftet, in der Sache aber der  Auffassung von Primetshofer nicht widerspricht. Zur sogen. Zweiständelehre aus-  führlich Henseler a. a. O., Rdn. 4 unter Hinweis auf Viktor Josef Dammertz.  197) Primetshofer 1985 (wie Anm. 194) 266.  198) Sebott (wie Anm. 2) 182 nähert sich allenfalls dieser Position an, wenn er die in cc.  662-672 für die Religiosen niedergelegten Pflichten und Rechte „im Zusammen-  hang“ mit den in cc. 208-223 sehen möchte; in diesem Zusammenhang ist die all-  gemeine Bemerkung von Aymans-Mörsdorf (wie Anm. 13) 94 von Interesse, wo-  nach „bestimmte Einzelregelungen des Gesetzbuches unter dem Gesichtspunkt ge-  wichtet werden müssen, inwieweit ein Zusammenhang mit einer Vorschrift des  Gemeinstatutes (soll heißen: einem in cc. 208-223 genannten Recht des Gläubigen)  besteht“.  199) Zu letzterem vgl. Henseler (wie Anm. 2) Überblick vor 662.drei Stände (Kleriker, Ordensleute, Laien)” un verwelst e1 auf Vatikanum

1Nne Unterscheidung, die her Verwırrung stiftet, 1n der Sache ber der
Auffassung VO  > Primetshofer nicht widerspricht. FÜr CI Zweiständelehre adus-

führlich Henseler (D Ran. unter 1NnweIls auf Viktor Josef Dammertz.
197) Primetshofer 1985 (wie Anm. 194) 266
198) Sebott (wıe Anm. 1582 nähert sich allenfalls dieser Posıtion A WEl die 1ın

662-—-67/2 für die Religiosen niedergelegten Pflichten und Kechte A /usammen-
han  ‚44 mıt den in 208223 sehen möÖchte; iın diesem Zusammenhang ist die NI
gemeine emerkung VO Aymans-Mörsdorf (wie Anm 13) VO Interesse,
nach „bestimmte Einzelregelungen des Gesetzbuches unter dem Gesichtspunkt C
wichtet werden mussen, inwıewelılt eın Zusammenhang mı1t einer Vorschrift des
(GGjemeiminstatutes Sso. heifßen: ınem In 208—-223 genannten Recht des Gläubigen)
besteht“”.

199) /u letzterem vgl Henseler (wıe Anm UÜberblick VOL 662
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Der konkrete Inhalt der dort genannten einzelnen anones stellt sich War

ausschliefslich 1n der Form VO  z Pflichten dar, jedoch ist VO  z elInNner HS Ver-
knüpfung dieser iı1chten muiıt den Rechten auszugehen. 1chten un! Rechte
SInd 1er miteinander korrespondierende Gröfßen, da{fs siıch die Rechte als
„Korrelat den entsprechenden Pflichten“ ergeben.  200 uch WE nıicht VeI-

annt werden kann, da{fs der Katalog der Pflichten unı! Rechte WI1Ie 1ın ande-
Te  z Teilen des Ordensrechts auch nicht ZUerst mıt dem Instrumentarıum
eiıner rechtlichen Normilerung Aussagen riffE sondern eingebunden ist ın die
„theologische Urtsbestimmung der vıta CONSCCIAfA S: wachsen dem Mıt-
gu eINEeSs Religiosenverbandes doch al Jjene Rechte un ıchtenL die im
allgemeinen un! 1m verbandseigenen Kecht den endgültig (durch die Profefs)
eingegliederten Mitgliedern Vvorbenalten sind.202 Der Katalog mufßs also als eın
„Mehr“” VO  > Rechten verstanden werden, die en Gläubigen eingeräumt
sind, un! nicht als ıne Aufreihung VO  m i1chten egenüber eInem Religio-
senverband, die auf Beschränkung und Verengung angelegt ist 50 kann 1n
eZug auf die 662-67/7) VO  5 „besonderen Pflichten un Rechten“ SCSPIO-
chen werden.

Urtsbestimmung 1n der vıta consecrata
Entstehen die besonderen 1chten un! Rechte SCHL 654 C6 erst mıt der

Eingliederung 1n das Urdensinstitut, mussen S1e 1ın dessen besonderem
Umtfeld gesehen werden, un ‚WarT 1ın dreifacher Weise Zu einen In ihrer
inbindung 1ın die Spiritualität des einzelnen Kelig10sen, ZARR zwelıten ıIn
ihrem Bezug auf das Ordensleben 1mMm (;anzen unı! 748 dritten In eZzug auf
die konkrete UOrdensgemeinschaft mıt ihrer ausgeprägten, tatsächlich gelebten
un gemeinschaftstypischen Spiritualität.“”® Der Keligi0ose findet sich wieder
In einem Spannungsfeld zwıischen christlicher Grundspiritualität, die 1n der
Moderne VO  > der Stellung des Menschen als autonomes relig1öses Subjekt e

lst, un: den Spezifika eıner Ordensspiritualität, die ich infolge der ehr
unterschiedlichen Ordenskonzepte uch unterschiedlich entfaltet.=0+ [)as
Spektrum reicht 1er VO „kasernierten Einsiedlerdasein“ über das klöster-
liche Gemeinschaftsleben hin 7DU „Leben ın der Welt”“

200) Primetshofter 1988 (wie Anm. 2) 134; ähnlich Pfab (wie Anm. 2) 299 /Zur Problema-
tik der Verknüpfung VO  > Pflichten un Rechten vgl Schmutz H:, Der Codex Iurıs
Canonicıi VO  S 1983 (HdbKathKR hrsg Listl/ Müller/Schmitz, Regensburg 1983,
33-—57; hler 49) und Hafner (wie Anm. /4) 203

201) Primetshofer 1985 (wie Anm 194) 266
202) Aymans-Mörsdorf (wie Anm. 13) 675 e äahnlich Ptab (wıe Anm. 309
2083) /Zur Unterscheidung dieser drei Aspekte VO  - Ordensspiritualität vgl Lippert

Urdensspiritualität Ordensleben (PLSp, Freiburg-Basel-Wien 1955, 951—-955; hier
951 Z11m ema Urdensspiritualität un Ordensrecht uch Dammertz ‚Die
geistliche Dimension des Ordensrechts 1 eCUueEeIlN Codex Iuris Canonicı (OK 25
1984, 261—-275) un Herz1g A / Ordensspiritualität un:! Ordensrecht (OK 36, 1995,
273-296). /117 Ordensspiritualität 1ın CONCreio erz1g, DL

204) Lippert (wie Anm. 203) 952; äahnlich erZ1g (wie Anm. 203) 282
205) Lippert (wıe Anm. 203) 94 unter ezug auf arler
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In eZug auf das Ordensleben als GGanzes gründet die vıta consecrata auf

die evangelischen ate Diese wirken ich SCHL 5/3 CC Adus 1ın der (Sanz-
hingabe Gott In der besonders 119 Nachfolge CHhnsti; 1mMm ingehen elıner
besonderen Bindung A BUE Verherrlichung Gottes, Z Auferbauung der Kirche
und Z eil der Weelt.206 Das Dokument der Religiosenkongregation ber
das Ordensleben un: die Förderung des Menschen VO  > 1980 pricht 1er VO  >

der „vierfachen Ireue*“ der Ireue Z Menschen un uUuLnseTeTr Zeıt, der
Ireue egenüber Christus und dem Evangelium, der Ireue DA Kirche un! 15
TI Sendung 1n der Welt un der Ireue 7 W Ordensleben un:! dem Charısma
des eigenen Instituts.?0/ In Bezug auf die konkrete UOrdensgemeinschaft sieht
sich der Religiose sowohl spiriıtuell als auch statusmäkfsig konfrontiert un: —

gleich eingebunden 1ın eın komplexes Gefüge VO  a Regeln un Satzungen, j
be1 letztere USATUC der den einzelnen Instıtuten CIM 586 gewährten
Autonomie („l1usta autonomı1a vitae”) und der daraus folgenden eigenrechtli-
chen Bestimmungen ind 205 Als Beispiele selen genannt die Regula Benedicti,
die Constitutiones der Socletas Jesu, die Anweisungen des Inzenz VO  . Paul

SEeINES Filles des la Charite SOWI1E als eispie. für das Eigenrecht die Satzun-
CI der Bayerischen Benediktinerkongregation, die ıIn ihrem spirituellen eil
Rechte 1m Rahmen der benediktinischen Lebensgemeinschaft einräumen““”
un:! 1n ihrem juridischen Teil eratungs- und Mitgestaltungsrechten 1mM Hın-
blick auf das Gesamtwohl des Klosters Kaum geben.“““

In diese Situation hineingestellt, entsteht für den Religiosen die rage ach
der Grenzlinie zwischen seinem Rechtsstatus un:! der VO  > den evangelischen
Käten geprägten Verantwortung. DIie Parallele den Rechten er (31äub1-
SsCh, die 1m Spannungsfeld zwischen Individuum unı Gemeinschaft stehen,
wIird 1er offensichtlich. Es scheint, da{s die Rechte, die den Religiosen 1m All-
gemeınen wWwI1Ie 1m besonderen zugewl1esen sind, nicht als Gegensatz ZUrTr irch-
liıchen Gemeinschaft, insonderheit 7A UB UOrdensgemeinschaft, welcher der Reli-
Z10SE angehört, verstanden werden dürfen. Eın wechselseitiger eZzug aufein-
ander ist uch 1er nicht verkennen. S0 wI1e sich Menschenrechte ın der
Kirche als plurifunktional un: mehrschichtig erweılsen, w1e ihnen gleichzeitig
personale un: ekklesiale Bezüge un! Funktionen zugewlesen werden kÖön-
nen,  211 können diese Rechte, transformiert 1ın die Lebensordnung ıner (JIr-
densgemeinschaft 1L1LUT dieselben Bezüge und Funktionen en Die Verant-

206) Dazu uch Primetshotfer 1985 (wie Anm. 194) 266
207) )as Ordensleben un: die Förderung des Menschen. Die kontemplative Dimension

des Ordenslebens Nr 13 (OK 17 1981 251—292); Lippert (wie Anm. 203) 057/.
208) ZAIT Autonomie der Institute un AL Eigenrecht Primetshofer 1985 (wie Anm.

194) 268 > Henseler (wie Anm. 586, Ran i Sebott (wie Anm. f! Scheuer-
1119 1984 (wie Anm 2141 spricht bezeichnenderweise VO  m einem rund-
rec der Autonomie“ 1mM Ordensrecht.

209) Vgl Rdn 5/-83 des spirituellen Teils der atzungen der Bayerischen Benediktiner-
kongregation, etten 1989

210) Vgl Ran ff des juridischen Teils der genannten Satzungen.
211 Vgl dazu die Ausführungen unter I11 CC;, insbesondere uch Anm. Ta
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wortung eINEes Religiosen, soll heifßen: die „vlerfache J] reue“ 1m vorgenannten
Sinne erwelılst sich als ıne Je HEeUe Verantwortung 1mM Einzeltall unter Wah-
rung der e1igenen, VO Gott geschenkten Würde der Person. Damuıt ind die
evangelischen Käte, auf die sich die Ordensleute mıt der Profe{s verpflichten,
nicht blo{s Kadikalisierungen allgemein christlicher Postulate, sondern AÄUus-
TUC einer pischen Lebensform, bei der eınerseıts das individuelle, höchst-
persönliche Angesprochensein 1rC die Person Jesu A Iragen kommt, —
dererseıits ber uch die Bereitschaft, elıNner bestimmten Gemeinschaft mıiıt
ihrem Je eigenen Proprium anzugehören.“*“

Dennoch bleibt die Frage, ob nicht muıt der Eingliederung eines Professen 1ın
eiInen Ordensverband Rechtsakte gesetzt werden, die die genannte Verant-
wortung noch stärker gewichten. Mulfs nicht iıne Ortsbestimmung der Men-
schenrechte 1ın der viıta consecrata danach iragen, ob muıiıt der Profefs eın Ver-
zicht auf Menschenrechte verbunden ist, oder zumindest iıne freiwillig e1IN-
CgHANSCHEC Verpflichtung, Menschenrechte LLUT beschränkt auszuüben? ine
solche Frage sSschh1e die Frage ach den Rechtswirkungen der klösterlichen
Profef{fs mıiıt e1n. Sie soll nachfolgend behandelt werden.

Rechtswirkungen der klösterlichen Profejs
In der Ordensprofe{s*"> übernehmen die Mitglieder der Keligioseninstitute

SC 654 IC die Beachtung der drel evangelischen äte durch eın OÖffentli-
ches Gelübde, weihen ich ott durch den ILhienst der Kirche und werden
eiInem Institut mıiıt den 1mM Recht festgesetzten Rechten und iıchten inkorpo-
riert. Primetshofer“"* sieht darın lediglich einen religiösen Akt, 1i den der
elobende sSe1INe radıkale Verfügbarkeit Y Dienst ott un:! den Men-
schen als seine persönliche Lebensform 7A0 M1SCHUC rn Aymans-Mörs-
d sehen darüber hinaus 1ın der Profef{s eıinen Akt, mıiıt dem die Rechtsstel-
lung des Professen In dem Lebensverband festgelegt wWIird, 1n dem die Profef{s
abgelegt Wird, Iso einen Inkorporationsakt. Henseler, Meıer und Menges**° hın-

verstehen die Profe{fs wohl In €  ung den ext des nn
Kanons als einen dreifachen Akt, nämlich als religiösen Akt, der iıne beson-
ere eziehung ott herstellt, als konstitutiven Akt, mıiıt dem für den Pro-
fessen eın Status ıIn der Kirche egründe wird, un! als Inkorporations-
akt, miıt dem der Professe iın einem bestimmten klösterlichen Verband eEnee
glieder wird

212) Lippert (wıe Anm. 203) 957/
213) Nach Sebott (wıe Anm 2) 169 ist Protefs der Oberbegriff für Gelübde, Eid un Ver-

sprechen; dazu uch Henseler (wie Anm. 54 Rdn
214) Primetshofer 19585 (wie Anm. 128 unter Bezugnahme auf Vatikanum I1 44;

äahnlich Sebott (wie Anm. 168
215) Aymans-Mönsdorf (wie Anm. 13) 670
216) Henseler (wie Anm 5/3; Ran. 9; Meier (wie 12) 380—382; enges

Vermögensrechtliche Auswirkungen der Mitgliedschaft in einem kanonischen Le-
bensverband (OK 3 J 1993, 171—194; hier 180)
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Die relig1öse Komponente des Prote{isaktes entzieht siıch iıner kanonisti-
schen Würdigung. S1e ist Sache der Theologie.“"/ In dem Konstitutivakt VCI-

deutlicht ich ıne CNSC Beziehung des Religiosen ZUT Kirche. DIie Profefis be-
gründet für den Professen eıinen Status, nämlich den Status des Relig10-
sen.415 Miıt diesem Status verbindet sich, WI1e oben unter C) ausgeführt,
kein zusätzlicher dritter Stand.*!? Der KReligi0se bleibt gewissermaisen ıIn eiınNer
CNgCICH ec  ıchen Beziehung als alle anderen Gläubigen  220 In die gemelnsa-

Heilssendung der Kirche eingebunden. Aus dieser 111e  e entstandenen DBe-
ziehung erwachsen die 1m Kirchenrecht festgelegten besonderen Rechte und
Pflichten, namentlich die In den 662-672 CC genannten, ber uch die
zahlreichen, für alle Ordensleute geltenden Bestimmungen, WI1Ie S1e ın den
amtlichen Dokumenten niedergelegt ind 221 SO versteht siıch auch die für alle
Gläubigen geltende kRegelung des Z € S& wonach diese ihre Kräfte „Je
ach der eigenen Stellung“” einsetzen mussen, eın eiliges Leben
ren. Diese „e1ıgene (  un  44 bestimmt sich Je ach der Stellung des FEinzel-
He  z 1n der Kirche un! betrifft 1m besonderen auch die Ordensleute.  222 Das
konstitutive Element der rdensprofe mindert also den Rechtsstatus des
Professen nicht 1m Gegenteil, dem Professen wachsen Rechte un: iıchten

275

Durch den Inkorporationsakt wIrd das Verhältnis des Professen seinem
Verband egründet. Die Profef{s ist insowelt als ıne ATt Vertrag verstehen,
Adus dem Rechte unı: 1cCAten erwachsen, un! War sowohl für den Professen
als uch für den Ordensverband .24 LDieser Vertrag ä{fst Rechte un: Pflichten,
die sıch Adus höherrangigem Recht ergeben, etwa Adus dem kirchlichen (‚esetz-
buch oder den genannten amtlichen Dokumenten, die Gesetzescharakter ha-
ben, grundsätzlic unberührt. Nur kann die Feststellung VO  a Meıer VeTl-

standen werden, wonach der Professe durch die Dlegung der Profe{fs IN Al=
len Rechten un Pflichten“ In den Verband eingegliedert wird, da{fs diese aber
A Kontext der Gemeinschaft stehen un! er nach Maisgabe der echtli-
chen Normen 1nes Verbandes entzogen bzw eingeschränkt werden kön-
nen  Ln Meıer macht dies eispie. des 1ın den benediktinischen Verbänden
geltenden eiu  es der stabilitas eutlic Der Professe wird hier in seinem
Recht, sich frei bewegen, eingeschränkt, da sich AIr das Gelübde

217) Henseler
218) Meier (wie Anm. 12) 351
219) Mitfsverständlich ist daher der VO  > Henseler, Aa verwendete Begriff C U!

Stand In der Kirche”, der letztlich auf der Rechtslage nach dem CHKH: VO':  a} 1917 be-
ruht

220) Vgl dazu 573 (n („in besonders NS Nachfolge CHhristi”):
221) kın ausführliches Verzeichnis dieses Dokumentes findet sich bei Henseler (wie

Anm. Dokumentenverzeichnis VOT 573
222) Reinhardt (wie Anm. 46) 270. Rdn
223) Dazu Aymans-Mörsdorf (wie Anm. 13) 675
224) Henseler (wie Anm. 573 Rdn 9; Meler X aO;; enges275) Meıler insbesondere uch Fn.
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e1Nn EALLZ bestimmtes Kloster des Benediktinerordens bindet Das inkorporie-
rende Element der Profefs kann demnach elnNner Beschränkung der Rechts-
posıtıon des Professen führen allerdings unter grundsätzlicher Wahrung
höherrangiger Rechte un:! unter eachtung des 1n 656 Nr (IE geregelten
Grundsatzes der Freiwilligkeit.““°

Als Zwischenergebnis ä{fst sich festhalten, da{fs die miıt der rdensprofe
verbundenen Rechtsakte den Rechtsstatus des Professen teils erweıtern, teils
aber auch einschränken, SOWEeIt eigenrechtliche Normen des inkorporierenden
Verbandes Vorrang beanspruchen. Iie subjektive Seite des Prote{isaktes bleibt
hlervon zunächst unberührt. Zuwachs un! Minderung der Kechtsposition des
Professen beschreiben LLUT die objektive Seite der Profe{is Der Kanonistik ist
letztlich nicht möglich, das Verständnis des Protessen VO  5 der kKealisierung
der übernommenen evangelischen ate würdigen.

Henselers Einschätzung, da{fs die „rechtliche Ausbeute“ der VO (Gesetz-
buch theologisc umschriebenen evangelischen äte „gering” SEr ist 1INSO-
fern richtig, als das Gesetzbuch IGHGEE „formulieren“”, nicht aber individuelle, 1n
hohem Ma{fse persönliche Erfahrungen und Lebensweisen wiedergeben oder
Sar eintordern kann. DIe „eschatologische Zeichenhaftigkeit“ eINes Lebens
nach den evangelischen Räten?28 Aälst siıch nicht 116 normatıve egelungen
darstellen S0 nımmt nicht wunder, da{fs die Frage ach dem Verzicht auf
Menschenrechte 1IC den Rechtsakt der Profe{is einerselts klar verneılnt
wird —— andererseıits ber ine Zewlsse Unsicherheit darüber verble1bt, ob
nicht die evangelischen äte 1Nne Verpflichtung des Professen egrunden,
Menschenrechte LL1UT beschränkt auszuüben, S1e zumindest nicht einzufordern

eben weiıl hier die subjektive Komponente des Prote{isaktes 1mM Vordergrund
steht 1iıne Reflexion über diese beiden verschliedenen Seiten der Profe{fs mıt
dem 1el ihrer usammenführung erwelst sich als recht schwieri1g, wWEe1ill
nıiıcht dl ausgeschlossen. Hat nıicht schon Friedrich Schleiermacher In der
„Weihnachtsfeier” VO  > 1805 darauf verwlesen, da{fs die Reflexion „das edi1-

der Unterscheidung unı! Entzwelung sSEe1  44 un:! er ÖChure Reflexion der
Sinn elıner Gemeinsamkeit VO vornherein verie wird“?

Eın IC 1n die staatlıche Kechtsordnung bzw. In die 1Ur1Ss prudens kann da
möglicherweise weiterhelten. Maunz-Dürig  250 beschreiben die Menschenwür-

226) Zum rundsatz der Freiwilligkeit ausführlich Meiler (wie Anm. 12) 389
227) Vgl Anm. Henseler welst uch darauf hin, da{fs „umstritten“ sel, ob 1Ne

theologische Umschreibung der evangelischen atfe 1n eiInem Gesetzbuch sSinnvoll
VOILSCHOITLITL werden onne.

228) Dazu Primetshofer 1955 (wie Anm.
229) Scheuermann 1967 (wie Anm. 269 spricht sehr prononcılert davon, da{fs der Eın-
j ın den klösterlichen Verband „niıemals”“ Verzicht auf Persönlichkeitsrechte be-
deutet; Pfab (wie Anm. 299 schlie{(st sich dem d} uch WE 1ın ezug auf das
Gelübde der TMU C}  m. einem Verzicht 411 „geWI1sse KRechte spricht, vgl 302 Uun:!
1n ezug uf das Gehorsamsgelübde eiINer Berufung auf Persönlichkeitsrechte her
skeptisch gegenübersteht, vg1.303.

230) Maunz-Dürig, Grundgesetz. Kommentar, München 1996, Art bs.1 Rdn
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de und die daraus erwachsenden Menschenrechte als „potentielle Eigenschaft
jedes konkreten Menschen”, gleichsam als abstrakte Möglichkeit ihrer Realisa-
tiıon. DIie Möglichkeit bleibt erhalten, WEl der „konkrete Mensch mıt einem
Angriff auf se1ne Fähigkeiten, sich frei entscheiden, einverstanden Ist”  C das
„subjektive Einverständnis des konkreten Wertträgers” stellt den Staat für
die rage der Menschenrechte 1n der Kirche bzw in den rdensgemeinschaf-
ten heifst dies Kirche bzw Gemeinschaft nıiıcht frel, den Wert schützen 251
Der menschliche E1igenwert der Würde 1st somıt unabhäng1g VO  > der Realisie-
LULLS durch den onkret existierenden Menschen. I )as Einverständnis 1n E1InN-
oriffe In die eigene Rechtsposition, letztlich also der erklärte Verzicht ın die
Ausübung YA @}  > Rechten ist unerheblich, da eiINe „obje.  tive Verpflichtung des
Staates So. 1er heifßen: der rche) ZU Schutze der Menschenwürde als sSOl-
che“ besteht; VO  > elıner „objektiven Wertentscheidungsnorm” werden Staat
un! Kirche auch HXC eın „subjektives Einverständnis des konkreten Wert-
trägers” nicht entbunden.*®

FUr den Professen bedeutet 1es zweilerle!l: VARI eınen bleibt auch nach
Inkorporation 1n den Ordensverband 1n das System der Menschenrechte e1IN-
ebunden, Se1N Rechtsstatus bestimmt sich In concreto ach den 208—-223,
626722595 SOWI1E ach den eigenrechtlichen Normen des jeweiligen Verban-
es, ZU anderen äfst ihm die Verpflichtung auf die evangelischen äte einen
Spielraum, ın der je eigenen Spiritualität AAn ur leben, mıt seinen { Aas
lenten wuchern unı den Ruf verwirklichen, der VO  = (ZO#T ih: Salı-
gCN 1$t” 254 Rechtsstatus und Verpflichtung auf die evangelischen äte stehen

In einer Wechselbeziehung zueinander, dıie sich einer statischen Festlegung
entzieht. Vielmehr definiert sich diese Beziehung aus eiInem DIE der Kräfte,
die eınerseılts aus dem gewachsenen Bewullstsein VO  > den unverletzlichen
Rechten des Professen unı andererseıits Adus dem geordneten Status elınes Reli-
210sen entstehen. Bevor auf dieses Wechselspiel näher eingegangen werden
soll, bedarf eıner inhaltlichen Darstellung der Rechte un:! Pflichte der eli-
x10sen nach den Bestimmungen der 662—-67/2 ( AC: und ihrer Einordnung ıIn
das >System der Menschenrechte.

Rechte und ichten der Ordensleute ach dem S88 1983
Oberste Lebensregel der Keligi0sen ist die Nachfolge Christi, w1e S1e 1mM

Evangelium dargelegt un: den Konstitutionen des eigenen Verbandes Z

231) Maunz-Dürig (wıe Anm. 230) Art. Abs 1G'! Rdn.
252) Maunz-Durı1ig (wie Anm. 230) rt2 bs.1I n für Walf (wie Anm. 48) 141

ist „selbstredend jedem unbenommen, auf die Ausübung eiInes Grundrechtes
verzichten”.

233) Nach Sebott (wie Anm. 1582 bestehen für Ordenskleriker und Ordensbrüder un:
-Sschwestern uch Zusammenhänge mıt den Katalogen der 273289 un BD
CC

234) 4] letzterem vgl Scheuermann 1967 (wie 268 un! Pfab (wie 299
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ÜUSGTIUGC geDrac ist S50 bestimmt 662 235 der In den beiden folgenden
CanonNes 1InNe „spirituelle Ausformung durch Angabe konkreter Übungen der
Frömmigkeıt” findet; anders gewendet: das Ordensinstitut hat dem Relig1io0-
SCe11 jene bieten, die möglich macht, da{fs VABE wahren Nn  a  o
der christlichen un gottgeweihten Persönlichkeit kommt.?>/ Es 1st vornehm-
ich Sache des Eigenrechts der Institute, diese Hilfen für den Weg der ach-
olge C'hristi dem Ordenscharisma entsprechend aufzubereiten.%° Dazu
gehört auch das en Gläubigen zustehende Recht, ihren Lebensstand frei
NC  a jeglichem Zwang wählen, wWI1e 219 vorsieht.*” 1nes besonde-
I  a Hınwelses bedartf das ın 664 angesprochene Bufssakrament, das unter
eaC.  ng der egelungen des 630 nicht eiıner Vermengung VO  D auflse-
TE un:! Innerem Bereich ren darf. 240 Das damıt verbundene Beichtsiegel
bedeutet In em alse eınen Schutz der Persönlichkeitsrechte des Relig1io0-
SC  b

Neben diesen Rechten auf n  a  e der Persönlichkeit ın der Nachfolge
Christi stehen die unter Beachtung der evangelischen äte geförderten Rechte
der 666-—67/1, die 1mM wesentlichen auf „Lumen gentium“ Nr ZUrücCKkzu-
ühren SINd — er da{s Aclas Gelübde der evangelischen Räte, WE

uch den Verzicht auf wertvolle (‚üter mıt sich ringt,Ordensaszese und Menschenrechte  457  Ausdruck gebracht ist. So bestimmt es c. 662‚ der in den beiden folgenden  canones eine „spirituelle Ausformung durch Angabe konkreter Übungen der  Frömmigkeit“ findet,?® anders gewendet: das Ordensinstitut hat dem Religio-  sen jene Hilfe zu bieten, die es möglich macht, daß er zur wahren Entfaltung  der christlichen und gottgeweihten Persönlichkeit kommt.”” Es ist vornehm-  lich Sache des Eigenrechts der Institute, diese Hilfen für den Weg der Nach-  folge Christi dem Ordenscharisma entsprechend aufzubereiten.”® Dazu  gehört auch das allen Gläubigen zustehende Recht, ihren Lebensstand frei  von jeglichem Zwang zu wählen, so wie es c. 219 vorsieht.”® Eines besonde-  ren Hinweises bedarf das in c. 664 angesprochene Bußsakrament, das unter  Beachtung der Regelungen des c. 630 nicht zu einer Vermengung von äuße-  rem und innerem Bereich führen darf.?*® Das damit verbundene Beichtsiegel  bedeutet in hohem Maße einen Schutz der Persönlichkeitsrechte des Religio-  sen  Neben diesen Rechten auf Entfaltung der Persönlichkeit in der Nachfolge  Christi stehen die unter Beachtung der evangelischen Räte geförderten Rechte  der cc. 666-671, die im wesentlichen auf „Lumen gentium“ Nr. 46 zurückzu-  führen sind,?#! wo es heißt, daß „das Gelübde der evangelischen Räte, wenn  es auch den Verzicht auf... wertvolle Güter mit sich bringt, ... der wahren Ent-  faltung der menschlichen Person nicht entgegensteht, sondern aus ihrem We-  sen heraus sie aufs höchste fördert“.? So etwa nimmt c. 666 ausdrücklich Be-  zug auf das Gelübde der Keuschheit. Das Klausurgebot des c. 667 läßt sich  dazu gleichfalls in Bezug setzen, wenn es darüber hinaus auch die (ordens-)  familiäre und persönliche Intimsphäre gewährleisten soll.?® Als Zeugnis der  Armut können die in cc. 668-670 enthaltenen Regelungen hinsichtlich der  Vermögensverhältnisse, des Ordenskleides und der Versorgung angesehen  werden,**# und als Zeugnis des Gehorsams die Regelung des c. 671.?®  235) Zu den konziliaren und nachkonziliaren Quellen dieses Kanon vgl. Henseler (wie  Anm. 2) c. 662, Rdn. 2 und Sebott (wie Anm. 2) 181 f.  236) Henseler a.a. O.  237) Pfab (wie Anm. 2) 299.  238) Pfab a. a. O.; ähnlich Primetshofer 1988 (wie Anm. 2) 134.  239) Pfab (wie Anm. 2) 300. Zu diesem Thema ausführlich Huber (wie Anm.27) 93-113.  240) Dazu Primetshofer 1988 (wie Anm. 2) 72 ff. und Pfab (wie Anm. 2) 300 f.  241) Dazu im Folgenden Pfab (wie Anm. 2) 301-303.  242) Vgl. Anm. 187.  243) Zum Schutz der Intimsphäre in der Klausur auch Henseler (wie Anm. 2) c. 667,  Rdn.3.  244) Zum Versorgungsanspruch des Religiosen gem. c. 670 vgl. Henseler (wie Anm. 2)  c. 670, Rdn. 1 und 4, der diese Regelung für ein „gravissimum praeceptum” hält,  das eher extensiv als restriktiv auszulegen ist; Pfab (wie Anm. 2) 302 hingegen will  die Regelung „tunlich unter der Rücksicht der Armut“ sehen; Primetshofer 1988  (wie Anm. 2) 145 empfiehlt einen „Mittelweg”.  245) Dazu auch Primetshofer 1988 (wie Anm. 2) 128.der wahren Ent-
der menschlichen Person nicht entgegensteht, sondern Adus ihrem We:

S11 heraus S1e aufs höchste fördert‘.2+2 50 etwa nımmt 666 ausdrücklich Be-
ZUS auf das Gelübde der Keuschheit. )as Klausurgebot des 66 / äfst sıch
dazu gleichfalls 1n ezug setzen, WE darüber hinaus auch die ordens-
ftamıliäre un: persönliche Intimsphäre gewährleisten co11.4* Als Zeugnis der
Armut können die 1ın 668—670 enthaltenen Regelungen hinsichtlich der
Vermögensverhältnisse, des Ordenskleides un:! der Versorgung angesehen
werden,“** un:! als Zeugn1s des Gehorsams die egelung des 671 .245

235) Z den konziliaren uUun: nachkonziliaren Quellen dieses Kanon vgl Henseler (wie
Anm. 662, Rdn un: Sebott (wie 181

236) Henseler
237) Pfab (wie AD 299
238) Pfabh ( ähnlich Primetshofer 1988 (wie Anm 134
239) Pfab (wı1e Anm 300 A diesem Thema ausführlicher (wie Anm.27) An
240) Dazu Primetshofer 1988 (wie Anm ff uUun! Pfab (wie Anm. 3Ü
241) Dazu 1m Folgenden Pfab (wıe Anm. 3()1—303
242) Vgl Anm 187.
243) 7Zum Schutz der ntimsphäre 1ın der Klausur uch Henseler (wie Anm. 66/,

adn3
244) /um Versorgungsanspruch des Religi0sen SCILL 670 vgl Henseler (wie Anm

6/0, Rdn un 4/ der diese Regelung für eın „gravıssımum praeceptum”“ hält,
das her extens1iv als restriktiv auszulegen ist; Pfab (wie Anm. 2 302 hingegen will
die Regelung „tunlich unter der Rücksicht der rtmut  ‚44 sehen; Primetshofer 1988
(wie Anm. 2) 145 empfiehlt ınen „Mittelweg”.

245) Dazu uch Primetshofer 1985 (wie Anm. 128
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IDie Rechte auf N  a  (24 der Persönlichkeit werden erganzt un: In ZeWIlS-
SCT Weilise ıIn einen Bezug gesetzt dem Recht auf das gemeInsame Leben
nach Vorgabe des 665 246 I] hese vıta cCOomMmMuUunIS, die ach 607 e1INes der
beiden Hauptkennzeichen der Religioseninstitute 15t,247 findet ıne konkrete
egelung ın 602 und 1m Eigenrecht der einzelnen Instıitute Je nach deren
Selbstverständnis. Bemerkenswert ın diesem Zusammenhang ist hler der Hın-
WEeIlSs iın „Ecclesiae Sanctae”“ 6E auf den Nspruc. des Religiosen, „auÄfßser
der elt für die geistlichen Übungen un: die Arbeit uch 1ıne ZeWISSseE eıt für
sich selbst458  Rainer Hoppert  Die Rechte auf Entfaltung der Persönlichkeit werden ergänzt und in gewis-  ser Weise in einen Bezug gesetzt zu dem Recht auf das gemeinsame Leben  nach Vorgabe des c. 665.*° Diese vita communis, die nach c. 607 8 2 eines der  beiden Hauptkennzeichen der Religioseninstitute ist,*” findet eine konkrete  Regelung in c. 602 und im Eigenrecht der einzelnen Institute je nach deren  Selbstverständnis. Bemerkenswert in diesem Zusammenhang ist hier der Hin-  weis in „Ecclesiae Sanctae“ II, 26*8 auf den Anspruch des Religiosen, „außer  der Zeit für die geistlichen Übungen und die Arbeit auch eine gewisse Zeit für  sich selbst ... und für angemessene Erholung“ zu haben.  Schließlich finden Religiosen ihre Persönlichkeitsrechte gewahrt in der Mit-  gestaltung der Institute, denen sie angehören, sowie in der Mitsprache und  Mitentscheidung bei Entscheidungen der Oberen in Bezug auf das gemeinsa-  me Leben.? Sie müssen in den Fällen der cc. 625 8 3 und 636 befragt und  gehört werden und können an dem nach c. 627 8 1 und den Vorschriften der  jeweiligen Konstitutionen einzurichtenden Rat der Oberen mitwirken.””“ Das  Mitspracherecht kommt darüber hinaus auch in den Kapiteln zum Tragen,  und zwar nach Maßgabe der cc. 631-633.  Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß die im kirchlichen Gesetzbuch  und in den ergänzenden Konstitutionen der einzelnen Institute niedergeleg-  ten Rechte der Ordensleute nur bedingt Ausfluß der Menschenrechte sind, da  sie in die besondere Situation eines Lebens nach den evangelischen Räten und  in der Gemeinschaft hineingestellt sind. Diese Situation begrenzt die Ausü-  bung der Menschenrechte, läßt aber deren Anspruch unberührt  4. Die evangelischen Räte im Lichte der Menschenrechte  „Die evangelischen Räte der Gott geweihten Keuschheit, der Armut und  des Gehorsams sind, in Wort und Beispiel des Herrn begründet und von den  Aposteln und den Vätern wie auch den Lehrern und Hirten der Kirche emp-  fohlen, eine göttliche Gabe, welche die Kirche von ihrem Herrn empfangen  hat und in seiner Gnade immer bewahrt“.? Mit diesen Worten beschreibt das  II. Vatikanum eine „spezifische Ausdrucksform christlicher Existenz“, welche  die Kirche unter ihren „besonderen Schutz“ nimmt.?? Kirchenrechtliche Rele-  vanz erlangt diese besondere Lebensweise in kanonisch anerkannten Lebens-  246) Dazu nachfolgend Pfab (wie Anm. 2) 303 f.  247) Sebott (wie Anm. 2) 84; Henseler (wie Anm. 2) c. 665, Rdn. 1  248) Vgl. Anm. 166.  249) Dazu nachfolgend Pfab (wie Anm. 2) 306 f.  250) Zu den Kompetenzen dieses Rates Sebott (wie Anm. 2) 116 ff.; Primetshofer 1988  (wie Anm. 2) 65 ff.; Henseler (wie Anm. 2) c. 627, Rdn. 1-6 und Aymans-Mörsdorf  (wie Anm. 13) 651 ff.  251) Vat II LG 43 (wie Anm. 16).  252) Aymans-Mörsdorf (wie Anm. 13) 548.un für anNngeMESSCNEC Erholung” en

Schliefslic finden Religi0sen ihre Persönlichkeitsrechte gewahrt 1n der Miıt-

gestaltung der Institute, denen sS1e angehören, SOWI1E In der Mitsprache un:
itentscheidung be1l Entscheidungen der Oberen ın Bezug auf das gemelnsa-

Leben.“*” Sie mMuUussen In den Fällen der 625 un 636 befragt und
gehört werden un:! können dem nach 627 und den Vorschriften der
jeweiligen Konstitutionen einzurichtenden KNat der OQberen mitwirken.“°% [ )as

Mitspracherecht kommt darüber hinaus auch ın den Kapiteln Z Iragen,
un Warl ach Maisgabe der 631—-633

usammenfassend älst ich teststellen, da{fs die iım kirchlichen Gesetzbuch
un! ın den ergänzenden Konstitutionen der einzelnen Instıtute niedergeleg-
ten Rechte der Ordensleute 1Ur bedingt Ausflu{fs der Menschenrechte sSind, da
S1e In die besondere Situation eINes Lebens ach den evangelischen Käten un:!
In der Gemeinschaft hineingestellt SINd. Diese Situation begrenzt die A1TG1-
bung der Menschenrechte, äfst ber deren nNspruc unberührt

IDITz evangelıschen Räte 1m Lichte der Menschenrechte
„DI1e evangelischen ate der ott geweihten Keuschheit, der TIHNUu un!

des Gehorsams sind, in Wort un Beispiel des Herrn begründet un:! VO  > den
Aposteln und den Vätern wWwWI1e auch den Lehrern un:! Hırten der Kirche CILLD-
tohlen, ıne vyöttliche Gabe, welche die Kirche VO ihrem Herrn empfangen
hat und 1n selner Gnade immer bewahrt“.  S Mit diesen Worten beschreibt das
I1 Vatikanum ıne „spezifische Ausdrucksform christlicher Existenz“”, welche
die Kirche uınter ihren „besonderen Schutz“ nimmt.2>2 Kirchenrechtliche ele-
Vanlız erlangt diese besondere Lebenswelse iın kanonisch anerkannten Lebens-

246) Dazu nachfolgend Pfab (wie Anm. 303
24 7) Sebott (wie Anm. 54; Henseler (wie Anm. 6695, Rdan.
248) Vgl Anm. 166
249) Dazu nachfolgend Pfab (wıe Anm. 306
250) /a den ompetenzen dieses ates Sebott (wie Anm. Primetshofer 1985

(wıe Anm. H Henseler (wıe GZ%E Rdn un Aymans-Mörsdorf
(wie Anm. 13) 651 E

Z51) Vat I1 (wıe Anm. 16)
252) Aymans-Mörsdortf (wie Anm 13) 545



459(Irdensaszese un Menschenrechte

formen die WI1e SWTA des CIC VO  5 1953 ausdrücklich formuliert“>* „  —
terschiedliche en gema der ihnen verliehenen na haben“ un!
auch unterschiedliche Akzente ıIn Bezug darauf setzen, WI1e S1e „die evangeli-
schen Ate für siıch eiıner Lebenswirklichkeit machen“ wollen.* Aymans
welst darauf hin, da{fs die drei evangelischen äte 1m Rahmen des kirchlichen
Verbandsrechts deshalb nicht als eın Bündel isolierter Verhaltenswelsen ANSC-
sehen werden können, sondern vielmehr 299080(S40l der S1e tragenden (Z@*
meinschaft eın spezifisches Gepräge geben.“” | Neses Gepräge ist eiınerselts
den OBgEC: Grundgestalten des Ordenslebens?>” orıentliert, also ZeWI1sSer-
ma{flen Charısma der jeweiligen Gemeinschaft, andererseits aber auch
den Religiosen selbst, welche die Gemeinschaft ag! DIie evangelischen
äte richten sich Ja nıicht die Institute, sondern diejenigen, die sich 1n
olchen Instituten den Räten ekennen un: sS1e konkret leben wollen

Somuit steht der Religiose in einem Spannungsfe zwiıischen dem Charisma
der Gemeinschaft, der sich verpflichtet Hät; und seiner eigenen Prägung,
die nspruc auf Achtung durch diese (GGemeinschaft rheben kann Iie Ach-
tung konkretisliert ich 1m Umgang muiıt den 1n der Menschenwürde des Reli-
Z/10sen grundgelegten Rechten, Z denen uch das Recht auf Entfaltung der
Persönlichkeit, das Recht auf 1ine menschenwürdige Existenz SOWI1IE das Recht
auf Mitgestaltung der Je eigenen Umgebung, ın concreto: des klösterlichen
erbandes bzw. der Belange des Ordensinstituts ehören. Im 1INDI1C auf
diese Rechte soll nachfolgend der Versuch unternommen werden, den rechtli-
chen Status eines Religiosen VOT dem Hintergrund der evangelischen äte eın
wen1g deutlicher machen.

a) Keuschheit un das Recht auf Entfaltung der Persönlichkeit
Ungeachtet der Diskussion, die den 1ın 599 CC verwendeten Begriff

„castıtas” (Keusc  er eführt wird,*°® ist die ordensrechtliche | ıteratur darın
einN1g, da{fs der Religiose, der die Verpflichtung hierzu übernimmt, auf jede
freiwillige Aktualisierung der Geschlechtskraft verzichtet.?” Dieser Verzicht

253) Aymans-Mörsdorf, unter 1nwels auf weiterführende Lıiıteratur.
254) Kritisch der 1n WE ZADR Ausdruck kommenden Typologie der verschiedenen

Religioseninstitute Henseler (wie 5A7 Rdan.
255) Aymans-Mörsdorf (wie Anm. 13) 556
256) Aymans-Mörsdorf,
267) /u den Grundgestalten des Ordenslebens vgl Sebott (wie Anm. unter Hın-

WEeIls auf aus Schatz; kritisch hierzu Henseler (wie Anm. B/L. Ran Z der
trennem will zwıschen einer theologischen, rechtlichen un historischen TIypologie
der verschiedenen Institute

258) Kritisch dazu Henseler (wıe Anm 2) 599, Rdn.1; pOS1t1V Primetshofer 19858 (wie
Z} Aymans-Mörsdorf (wıe Anm 13) 557 definieren den Begriff neutral als

„Enthaltsamkeit 1m LO Sebott (wie Anm. 67/ verwendet den Begriff C Vall-
gelische Jungfräulichkeit”.

259) Primetshofer aa © äahnlich Aymans-Mörsdorf aalr Henseler (wıe Anm
599, Rdn un Sebott (wie verweısen auf die „Implikation” VO Ehe-

verzicht und vollständiger Enthaltsamkeit.
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bedeutet weder Ehelosigkeit och ufhebung der Geschlechtlichkeit,
sondern sittliche Bewältigung des Geschlechtlichen, eın Höchstmafs Selbst-
zucht unter Verzicht auf geschlechtliche Partnerschaft; se1ine eigentliche Be-

deutung ieg darın, da{fs 117e den Verzicht auf eın hohes menschliches Gut

„glaubwürdig eın Zeichen für den Glauben das egeben wird, W as die
260Verkündigung ‚VA@ ] endgültigen Reich (ottes ausmacht

Von Interesse ist ın diesem Zusammenhang die Interpretation des Keusch-

heitsbegriffs VOIL Sebott, der diesen unter HinweIls auf e1ilNarı de Chardın als

„Zzuten Richtungssinn” definiert,“°* ausgehend davon, da{s „keine eiligen
oder profanen, keine reinen oder unreinen Dinze- o1Dt, sondern 6aa „die
Richtung des Aufsteigens, der weitmachenden Einung, des möglichst gelst1-
gcCch Elans  44 un: „die Richtung des stiegs, der einengenden Selbstsucht, des
materialisierenden Geniefßens” eben eınen gu un:! eınen schlechten ich-

tungss1inn; WEel11ll „bisher die Aszese eher verworten“ hat, wird künftig „der
eistige Verzicht aufgrund der moralischen Qualität... die Gestalt eiıner

roberung annehmen“. Idie Keuschheit als evangelischer Kat „entfaltet ıne

geistig/geistliche Fruchtbarkeit”. Hıer erinnert vieles die einleitend CI-

wähnte Formulierung Carl-Friedric. Üon Weizsäckers ach eiINner „asketi-
schen Kultur“.262

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage ach dem Verhältnis VO  5

265„continentia perfecta , w1e S1e theologisc und historisch gewachse
dem Leben eINes Religiosen vorgegeben ist, un dem Menschenrecht der Ent-

der Persönlichkeit. IDIie erufung ZUT Jungfräulichkeıt und elos1g-
keit mufs als „freies Angebot (‚ottes den Menschen verstanden werden, das
der Mensch auch blehnen kann'  u“ JT dies, bleibt ihm die Möglichke1
der Eheschliefßsung, der aufgrun naturgegebener Ordnung jeder Mensch

qUa Zugehörigkeit YASHE Menschheit ähıig un!: beruftfen ist Das enthaltsame Le-
ben hat insotern als „Gabe der Heilsordnung460  Rainer Hoppert  bedeutet weder bloße Ehelosigkeit noch Aufhebung der Geschlechtlichkeit,  sondern sittliche Bewältigung des Geschlechtlichen, ein Höchstmaß an Selbst-  zucht unter Verzicht auf geschlechtliche Partnerschaft; seine eigentliche Be-  deutung liegt darin, daß durch den Verzicht auf ein hohes menschliches Gut  „glaubwürdig ein Zeichen für den Glauben an das gegeben wird, was die  4 260  Verkündigung vom endgültigen Reich Gottes ausmacht  .  Von Interesse ist in diesem Zusammenhang die Interpretation des Keusch-  heitsbegriffs von Sebott, der diesen unter Hinweis auf Teilhard de Chardin als  „guten Richtungssinn”“ definiert,2 ausgehend davon, daß es „keine heiligen  oder profanen, keine reinen oder unreinen Dinge“ gibt, sondern nur „die  Richtung des Aufsteigens, der weitmachenden Einung, des möglichst geisti-  gen Elans“ und „die Richtung des Abstiegs, der einengenden Selbstsucht, des  materialisierenden Genießens“ — eben einen guten und einen schlechten Rich-  tungssinn; wenn „bisher die Aszese eher verworfen“ hat, so wird künftig „der  geistige Verzicht aufgrund der neuen moralischen Qualität... die Gestalt einer  Eroberung annehmen“. Die Keuschheit als evangelischer Rat „entfaltet so eine  geistig/geistliche Fruchtbarkeit”. Hier erinnert vieles an die einleitend er-  wähnte Formulierung Carl-Friedrich von Weizsäckers nach einer neuen „asketi-  schen Kultur“.?°  Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage nach dem Verhältnis von  n263 e  „continentia perfecta“, wie sie — theologisch und historisch gewachse:  dem Leben eines Religiosen vorgegeben ist, und dem Menschenrecht der Ent-  faltung der Persönlichkeit. Die Berufung zur Jungfräulichkeit und Ehelosig-  keit muß als „freies Angebot Gottes an den Menschen verstanden werden, das  der Mensch auch ablehnen kann“.2* Tut er dies, bleibt ihm die Möglichkeit  der Eheschließung, zu der aufgrund naturgegebener Ordnung jeder Mensch  qua Zugehörigkeit zur Menschheit fähig und berufen ist. Das enthaltsame Le-  ben hat insofern als „Gabe der Heilsordnung ... Vorrang vor dem naturrechtli-  chen Institut der Ehe“, ohne daß hier von einem Vorrang in der Qualität aus-  zugehen ist. Die Unterscheidung bestimmt sich funktional. Das „freie Ange-  bot Gottes“ kann frei abgelehnt werden, aber ebenso auch frei angenommen  werden, ohne daß im strengen Sinne von einer „Wahl zwischen Ehe und Ehe-  losigkeit“ auszugehen ist. Gott legt dem Menschen also nicht entweder die  Ehe oder die Ehelosigkeit als Lebensform vor. Vielmehr ist die Ehelosigkeit  als „eine Berufung neben der Ehe und über die Ehe hinaus” anzusehen.  260) Aymans-Mörsdorf a. a. O.; ähnlich Primetshofer a. a. O.  261) Sebott (wie Anm. 2) 67 zitiert Teilhard de Chardin P., Die Evolution der Keuschheit  (Geist und Leben 67, 1994, 243-263; hier 252).  262) Vgl. Anm. 9.  263) Zur Ehelosigkeit im Neuen Testament und der kirchlichen Traditoin vgl. Schick L.,  Ehe und Ehelosigkeit um des Himmelreiches willen (OK 29, 1988, 31-39; hier  33 ff.).  264) Zum Folgenden Schick (wie Anm. 263) 37f .Vorrang VOI dem naturrechtli-
chen Instıtut der he”, ohne da{s hier VO  z einem Vorrang 1ın der Qualität Aaus-

zugehen ist I Iie Unterscheidung bestimmt sich funktional [ )as „freie Ange-
bot (SOHEes: kann fre1 abgele werden, aber ebenso uch frei angeNO  CMn
werden, ohne da{fs 1m Sinne VO elıner „Wahl zwischen Ehe und Ehe-

losigkeit” auszugehen ist ol legt dem Menschen also nicht entweder die
Ehe oder die Ehelosigkeit als Lebenstform V(>  = Vielmehr ist die Ehelosigkeit
als „eıne erufung neben der Ehe un ber die Ehe hinaus“ anzusehen.

260) Aymans-Mörsdorf O ähnlich Primetshofter
261) Sebott (wıe Anm. 6/ zıtiert Teilhard de Chardin P ID Evolution der Keuschheit

(Geist un Leben 6 / 1994, 243-—263; hier 252)
262) Vgl
263) /ur Ehelosigkeit 1 Neuen Testament un der kirchlichen TIraditoin vgl Schick D

Ehe un:! Ehelosigkeıt des Himmelreiches willen (OK 29 1985, 31-—39; hier

{f.)
264) /Zum Folgenden Schick (wıe Anm. 263) BZf
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S0 versteht ich der Ordensstand An se1iner vieltältigen Ausfaltung” als
„eıne Verwirklichungsweise der ehelosen Liebe‘ %® die sich „ständig Of-
fenheit, Verfügbarkeit, Sensibilität und 5Spontaneıtät bemühen muf{fs” Dies
stellt die continentia perfecta 1ın ınem sCch Zusammenhang mıiıt dem V all-

gelischen Nat der Armut, der „Freiheit unı! Spontaneıtät garantiert” SOWI1E mıiıt
dem evangelischen Kat des Gehorsams, der ”  er un! Verfügbarkeit”
möglich macht Die Aktualisierung des Rechts auf N  a  e& der Persönlich-
keit trıtt hinter die Entscheidung des Religiosen für eınen Verzicht auf die Ehe
un:! die vollständige Enthaltsamkeit zurück. Mıt diesem Verzicht verbindet
sich „auch innerweltlichOrdensaszese und Menschenrechte  461  So versteht sich der Ordensstand „in seiner vielfältigen Ausfaltung“ als  „eine Verwirklichungsweise der ehelosen Liebe“,?® die sich „ständig um Of-  fenheit, Verfügbarkeit, Sensibilität und Spontaneität bemühen muß“. Dies  stellt die continentia perfecta in einem engen Zusammenhang mit dem evan-  gelischen Rat der Armut, der „Freiheit und Spontaneität garantiert“ sowie mit  dem evangelischen Rat des Gehorsams, der „Offenheit und Verfügbarkeit”  möglich macht. Die Aktualisierung des Rechts auf Entfaltung der Persönlich-  keit tritt hinter die Entscheidung des Religiosen für einen Verzicht auf die Ehe  und die vollständige Enthaltsamkeit zurück. Mit diesem Verzicht verbindet  sich „auch innerweltlich ... ein Zeichen der Möglichkeit zu alternativem Leben  gegenüber einem Mißbrauch der Geschlechtlichkeit, zu einer totalen Sexuali-  sierung des menschlichen Lebens“.?% Es gibt keinen Grund, diesen Status  höher einzuschätzen als den sakramentalen Status der Ehe oder den Status  der ehelosen Keuschheit, so daß die von Sebott benannte „geistig/ geistliche  Fruchtbarkeit“ keineswegs zu einer „höheren Leistung“ des Religiosen führen  mMuß. 2  Nach einem Wort des kanadischen Dominikaners Jean-Marie Roger Tillard  will der Ordensstand frei machen,?® indem er „ein besonders deutliches Zei-  chen für die gnadenhafte Wirklichkeit in jedem christlichen Leben” setzt. Da-  bei handelt es sich „nicht um eine Wahl zwischen der Freiheit oder Nicht-  Freiheit des Evangeliums, sondern um den Entschluß zu einer bestimmten  Weise der für alle gültigen Freiheit des Evangeliums“. Mit dem Entschluß des  Religiosen, auf geschlechtliche Partnerschaft, ja auf die Aktualisierung seiner  Geschlechtskraft ganz zu verzichten, wird diese Freiheit wahrgenommen. Sie  schließt eine Selbstbeschränkung des Rechts auf Entfaltung der Persönlichkeit  mit ein.  b) Armut und das Recht auf Versorgung  Mit dem evangelischen Rat der Armut wird dem Religiosen nicht nur ein  armes Leben der Wirklichkeit und dem Geiste nach aufgegeben, sondern dar-  über hinaus auch die Abhängigkeit und Beschränkung hinsichtlich des Ge-  brauchs und der Verfügung über zeitliche Güter. Mit dieser in c. 600 CIC be-  schriebenen Verpflichtung?® gehen konkrete rechtliche Folgen einher, wie sie  265) Zum Folgenden Schick (wie Anm. 263) 38 f.  266) Aymans-Mörsdorf (wie Anm. 13) 557.  267) Dazu Sebott (wie Anm. 2) 67f. unter Hinweis auf Piet van Breemen. Die von Hen-  seler (wie Anm. 2) c. 599, Rdn. 1 angesprochene Gefahr, die Mitglieder des Räte-  standes bzw. die Zölibatäre könnten die „Keuschheit für sich pachten”, mag durch  die Verwendung des Begriffs „castitas“ in c. 599 entstehen, bei näherer Betrachtung  konkretisiert sie sich aber nicht.  268) Zum Folgenden Tillard J.-M. R., Freisein in Gott. Zur Praxis des Ordenslebens heu-  te, Freiburg-Basel-Wien 1979, 58 f.  269) Aymans-Mörsdorf (wie Anm. 13) 557f. halten diese Umschreibung in Bezug auf  die weitgehende Aussage für „unzureichend“; Henseler (wie Anm. 2) c. 600, Rdn. 1  sieht darin nur eine „theologische Wertung und Umschreibung der Armut“.eın Zeichen der Möglichkeit alternativem Leben
gegenüber eiInem Mitfsbrauch der Geschlec  ichkeit, einer totalen exuali-
sierung des menschlichen Lebens“ 266 Es xibt keinen Grund, diesen Status
höher einzuschätzen als den sakramentalen Status der Ehe oder den Status
der ehelosen Keuschheit, da{fs die VO  S Sebhott benannte „geistig/ geistliche
Fruchtbarkeit“ keineswegs einer „höheren Leistung” des Religiosen führen
mu{f(.267/

Nach einem Wort des kanadischen Dominikaners Jean-Marıe 0Qer Tıllard
ll der Ordensstand frei machen,*°® indem „ein besonders deutliches Se1-
chen für die onadenhafte Wirklichkeit ın jedem christlichen Leben“ SETZ Ja
bei handelt sich „nicht ıne Wahl zwı1ischen der Freiheit oder Nicht-
Freiheit des Evangeliums, sondern den Entschlufs zZzu elner bestimmten
Weise der für alle gültigen Freiheit des Evangeliums”. Mıt dem Entschlufs des
Religiosen, auf geschlechtliche Partnerschaft, Ja auf die Aktualisierung se1iner
Geschlechtskraft SalızZ verzichten, wird diese Freiheit wahrgenommen. S1ie
Schh1e: iıne Selbstbeschränkung des Rechts auf Entfaltung der Persönlichkeit
mıiıt e1n.

Armut un! das Recht auf Versorgung
Mıt dem evangelischen RKat der Armut wird dem KReligi0sen nicht 11UTr eın

Leben der irklichkei un dem Geiste ach aufgegeben, sondern dar-
ber hinaus uch die Abhängigkeit un! Beschränkung hinsichtlich des (2e:
brauchs un der Verfügung über zeıitliche (Güter Miıt dieser ın 600 CC be-
schriebenen Verpflichtung“®? gehen konkrete rechtliche Folgen einher, WI1e S1e

265) mM Folgenden Schick (wie Anm 263) 38
266) Aymans-Mörsdorf (wie Anm. 13) 557
267) Dazu Sebott (wie Anm. unter 1inwels auf Met Va  z Breemen. I ie VO  g Hen-

seler (wie Anm 599, Rdn angesprochene Gefahr, die Mitglieder des ate-
standes bzw. die Zölibatäre könnten die „Keuschheit für sich pachten”, INAS durch
die Verwendung des Begriffs „Castıtas” iın 599 entstehen, be1l näherer etrachtung
konkretisiert S1e sich ber nicht.

268) /um Folgenden Tillard ].-M K Freiseimn 1n ott. ZUT Prax1s des Ordenslebens heu-
te, Freiburg—-Basel-Wien 1979, 55

269) Aymans-Mörsdorf (wie Anm. 13) 557 halten diese Umschreibung ın eZzug auf
die weitgehende Aussage für „unzureichend”; Henseler (wie Anm. 600, Rdn
sieht darin LLUT ine „theologische Wertung und Umschreibung der rmut‘  A
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sich 1ın 668 niedergeschlagen aben, etwa In Bezug auf die Verwaltung
VO Vermögen, den Vermögenserwerb un die Verfügung ber Vermögen
SOWI1E der gänzliche Verzicht darauf, sSOoweIlt eın olcher ach den Bestimmun-
SCcnh des verbandseigenen Rechts*”® vorgesehen ist 271 Der Religiose begibt sich
demnach mıiıt dem Rat der Armut eiIne wirtschaftlich: Abhängigkeit, die In
Ng Verbindung miıt dem Kat des Gehorsams verstehen ist, weil die —

ständigen Verbandsautoritäten unmittelbaren Einflufs auf den Umgang mıiıt
RS}den „irdischen GCsütern“ haben.

Der Konflikt mi1t dem 1n der Menschenwürde gründenden Recht auf iıne
menschenwürdige Ex1istenz scheint 1er vorprogrammIıert. Er wird jedoch\
sentlich „entschärft“ durch den 1ın 67/() ( AC: niedergelegten NSpTrUuC auf
Versorgung bzw auf Unterhalt.?” Der Gesetzestext spricht WaT zurückhal-
tender VO  5 einem NSpruc des Mitgliedes auf Zuverfügungsstellung VO  - al-
lem, W as gemä den Konstitutionen 7470 WB Erreichung des Zieles der Berufung
der Mitglieder erforderlich ist, die Bedeutung dieser Norm darf jedoch nıicht
unterschätzt werden. Ihr Kang wird In der kanonistischen I ıteratur unter-
schiedlich beurteilt. Primetshofer/* 11 hier eıinen Ma(zftsstab gesetzt wI1ssen,
„der sowohl UNANSCINECSSCILC Ansprüche seltens des Mitglieds w1e uch UuNngseE-
rechtfertigte Sparsamkei des Oberen hintanhalten 11// Aymans-Mörsdorf*/>
sprechen her trocken VO  5 einer „umfassenden Verbandspflicht”, die sich
„ auf die geistlichen, gelstigen un! materiellen Erfordernisse”“ erstreckt. Se-
bott#/6 erkennt ine „Grundverpflichtun des Instıtuts für SEINE Mitglieder”,
ohne diese inhaltlich näher beschreiben. Menges“/” verwelst auf eınen „Un-
terhaltsanspruch”, der „  MS Nahrung, eidung, ung un Versorgung
270) Henseler (wıe Anm 600, Rdan. welst darauf hın, da{fs gerade bei der konkre-

ten Regelung des Armutsgelübdes bei den einzelnen Verbänden grofße Unterschie-
de herrschen.

274 Ausführlich den vermögensrechtlichen Auswirkungen der Mitgliedschaft ın
einem kanonischen Lebensverband enges (wie Anm 216) 17/1—-194, die insbeson-
ere auf die Überschneidung der kanonischen Bestimmungen mıt denen der-
liıchen Rechtsordnung hinweist und „dieses Spannungsverhältnis der Kechtsquel-
len ın Harmonie462  Rainer Hoppert  sich in c. 668 niedergeschlagen haben, so etwa in Bezug auf die Verwaltung  von Vermögen, den Vermögenserwerb und die Verfügung über Vermögen  sowie der gänzliche Verzicht darauf, soweit ein solcher nach den Bestimmun-  gen des verbandseigenen Rechts?””® vorgesehen ist.” Der Religiose begibt sich  demnach mit dem Rat der Armut in eine wirtschaftliche Abhängigkeit, die in  enger Verbindung mit dem Rat des Gehorsams zu verstehen ist, weil die zu-  ständigen Verbandsautoritäten unmittelbaren Einfluß auf den Umgang mit  272  den „irdischen Gütern“ haben.  Der Konflikt mit dem in der Menschenwürde gründenden Recht auf eine  menschenwürdige Existenz scheint hier vorprogrammiert. Er wird jedoch we-  sentlich „entschärft“ durch den in c. 670 CIC niedergelegten Anspruch auf  Versorgung bzw. auf Unterhalt.”® Der Gesetzestext spricht zwar zurückhal-  tender von einem Anspruch des Mitgliedes auf Zuverfügungsstellung von al-  lem, was gemäß den Konstitutionen zur Erreichung des Zieles der Berufung  der Mitglieder erforderlich ist, die Bedeutung dieser Norm darf jedoch nicht  unterschätzt werden. Ihr Rang wird in der kanonistischen Literatur unter-  schiedlich beurteilt. Primetshofer”* will hier einen Maßstab gesetzt wissen,  „der sowohl unangemessene Ansprüche seitens des Mitglieds wie auch unge-  rechtfertigte Sparsamkeit des Oberen hintanhalten soll“. Aymans-Mörsdorf>  sprechen eher trocken von einer „umfassenden Verbandspflicht“, die sich  „auf die geistlichen, geistigen und materiellen Erfordernisse“ erstreckt. Se-  bott?® erkennt eine „Grundverpflichtung des Instituts für seine Mitglieder”,  ohne diese inhaltlich näher zu beschreiben. Menges’’” verweist auf einen „Un-  terhaltsanspruch”, der „aus Nahrung, Kleidung, Wohnung und Versorgung  270) Henseler (wie Anm. 2) c. 600, Rdn. 3 weist darauf hin, daß gerade bei der konkre-  ten Regelung des Armutsgelübdes bei den einzelnen Verbänden große Unterschie-  de herrschen.  271) Ausführlich zu den vermögensrechtlichen Auswirkungen der Mitgliedschaft in  einem kanonischen Lebensverband Menges (wie Anm. 216) 171-194, die insbeson-  dere auf die Überschneidung der kanonischen Bestimmungen mit denen der staat-  lichen Rechtsordnung hinweist und „dieses Spannungsverhältnis der Rechtsquel-  len in Harmonie ... bringen“ will. Von besonderem Interesse ist etwa die Feststel-  lung, daß der Staat die Rechtswirkungen der Profeß nicht anerkennt, vgl. 183, folg-  lich die staats- und zivilrechtliche Stellung der Professen durch die Inkorporation  unberührt bleibt —- ein konfliktiöses Thema, das noch einer näheren kanonistischen  Würdigung harrt.  272) Aymans-Mörsdorf (wie Anm. 13) 558; Menges (wie Anm. 216) 172f. spricht aus-  drücklich von der ;,Realisierung der Verbandsgewalt des Vorstehers” über Postu-  lanten und Novizen, die erst recht für berechtigte und vollberechtigte Mitglieder  gelten muß.  273) Dazu Menges (wie Anm. 216) 182 f. unter Hinweis auf weiterführende Literatur in  Fn. 40; vgl. auch die Ausführungen unter IV, 1b) und IV. 3.  274) Primetshofer 1988 (wie Anm. 2) 145.  275) Aymans-Mörsdorf (wie Anm. 13) 686.  276) Sebott (wie Anm. 2) 197 unter Hinweis auf die Verpflichtung des Instituts, für eine  gerechte Altersversorgung seiner Mitglieder zu sorgen.  277) Menges (wie Anm. 216) 182 f.bringen”“ ll Von besonderem Interesse ıst die Feststel-
lung, da{s der aa die kKechtswirkungen der Profe{is nicht anerkennt, vgl 183, folg-
iıch die staats- und zivilrechtliche tellung der Professen HTC dıe Inkorporation
unberührt bleibt eın konfliktiöses Ihema, das noch einer näheren kanonistischen
ürdigung arr'

272) Aymans-Mörsdor: (wie Anm. 13) D05; enges (wıe Anm. 216) 1 spricht auUus-

drücklich VO  - der ;,Realisierung der Verbandsgewalt des Vorstehers”“ über OSTU-
lanten un Novızen, die TST recCc für berechtigte und vollberechtigte Mitglieder
gelten mu{fs

273) Dazu enges (wie Anm 216) 1582 unter 1Inwels auf weiterführende ıteratur ıIn
Fn 4U; vgl uch die Ausführungen unter {} 1b) un!

274) Primetshofer 1988 (wie Anm. 145
275) Aymans-Mörsdor: (wie Anm. 13) 656
276) Sebott (wıe Anm 197 unter Hinwels auf die Verpflichtung des NsUututs, für eINe

gerechte Altersversorgung se1iner Mitglieder SUrgenN.
277) enges (wıie Anm. 216) 182
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1ın gesunden und kranken Tagen auf Lebenszeıit“ besteht un! erwähnt el
auch eın „Taschengeld VASER freien erfügung”. Am weltesten gehen wohl
Scheuermann“”® un Henseler?/?. Ersterer sieht unter Verwels auf das Trdensde-
kret des I1 Vatikanums eınen Versorgungsanspruch dahingehend, da{s all
das, W as für das klösterliche Leben un! die leistende Arbeit notwendig
und nützlich lst, Lebensunterhalt un! materielle geboten werden
MU Letzterer bezeichnet den nspruc WwWI1Ie Sebhott als 1NnNne „obligatio CaTl-

dinalis instituti“ un! darüber hinaus als eın „gravıssımum praeceptum”“ und
nennt ihn eın „Grundrecht des Mitglieds”; überzogene subjektive Forderun-
sCch einzelner, die ” ihrer vermeiıntlichen Selbstverwirklichung willen eın
hohes Maf{s materieller Dinge benötigen meimen“ * sSind nach Norm der
Konstitutionen“ 1 Sinne der Vorschriften des eX einzuschränken.

Wird die Regelung ın 670 den Kechten aller Gläubigen, namentlich
den 1n 2082723 8 geregelten Rechten 3001  J ist nicht verken-
HIL: da{fs der kirchliche Gesetzgeber hier eıinen deutlichen Akzent auf den
j Anspruch” eINEeSs Religiosen gesetzt hat, Iso auf eın Recht, etwas ordern
können. Inhaltlich äfst ich dieser NSpruc LLUT schwer konkretisieren, WI1e
die genannte Bandbreite der Meinungen zelgt. Ausschlaggebend wird das
Charisma der jeweiligen rdensgemeinschaft SeIHN,; das nicht allein 1m E SCn
recht und seinen Regelungen seinen Niederschlag findet,“ sondern darüber
hinaus uch 1n der Je eigenen Spiritualität elıner kleineren Einheit innerhalb
der Ordensgemeinschaft, also etwa elINer Hausgemeinschaft, elINner einzelnen
Ordensniederlassung. solchen Regelungen des eX ze1gt sich die Span-
HULNS zwischen Ordensspiritualität un:! Ordensrecht besonders eutlic An-
nelıese Herzig  252 hat auf diese Spannung hingewlesen Uun:! die Frage gestellt, ob
Spiriıtualität un:! Recht „Zwillinge, Wiıdersacher oder ungleiche Geschwister“”
selen. Sie kommt ach ihren Untersuchungen dem Ergebnis, da{fs 1:
Phänomene demselben Ziel dienen, nämlich „dem Leben 1ın YAC| dienen”,
da{fs GS1€e ber als „ungleiche Geschwister wechselseıitig 1m 1enst zueinander
stehen“.2$5 Ihese wechselseitigen Lhenste elsten können, ist weniger iıne
rage VE} Formulierungen als ıne Frage des Dialogs, der ausgeht VO  - einer
klaren Position auf beiden Seliten O  e Verwischung und vorschnelle K OM-
promisse unter Bewahrung der jeweilligen Eigenheiten.““

Im Konflikt zwıschen dem KRat der Armut un:! dem Recht des Religiosen
auf Versorgung bleibt ach derzeitigem Befund das Recht auf 1ine menschen-

278) Scheuermann 1967 (wie Anm. 281
279) Henseler (wie Anm. 6/0, Ran. unter 1NnweIls auf Andres
280) Scheuermann spricht hier VO  z pp hoch geschraubten” Ansprüchen.
281) Vgl dazu erZz1g (wie Anm. 203) 276, die darauf hinweist, da{s das Eigenrecht der

„opiritualität eiıner konkreten Gemeinschaft naturgemäfs näher STE als das un1ı-
versale Kirchenrecht, das stärker auf dıie Vielfalt kirchlichen Ordenslebens Rück-
sicht nehmen mu{fs”

282) Zum Folgenden erz1g (wie Anm 203) 273296
283) Herz1g (wie Anm. 203) 205
284) Herzig (wie Anm. 203) 173
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würdige Ex1istenz gewahrt vorausgesetzt, das verpflichtete NSTUTU: ist
tatsächlic auch der Lage, den gesetzten NSprucC erfüllen.?® I)avon
unberührt ist das Recht des einzelnen KReligi0sen, se1inen eigenen Akzent be]l
der Befolgung des evangelischen ates der Armut setizen, anders: den BO-
sCch seiner X1StTenz als itglie eıner Ordensgemeinschaft selbst SPaMLıecl.

C) Gehorsam un das Recht auf Mitgestaltung des klösterlichen erbands
Der Gehorsam als evangelischer Kat ist heute In Kirche un:! rdensge-

meinschaften eın konfliktiöses IThema DIe darauf bezogenen Regelungen 1m
kirchlichen Gesetzbuch präsentieren sich als „spannungsgeladener Normen-
komplex”.  / 2506 DIies nımmt nıicht wunder, bedenkt I1a  25 die Aussage des 601
e& der VO einer Unterwerfung des Wiıllens spricht, W ads nıiıchts anderes be-
deuten soll, da{s die „Autonomie des eigenen Willens Z Uısposition geste
ist“ 257 In Zeıten, In denen alle Bereiche des menschlichen Lebens VO edan-
ken der Autonomie des ubjekts erfafst Sind werden Forderungen ach
einem Hintanstellen eigener Posiıtionen eher mıiıt Skepsis, ja mi1t ffener Ableh-
LLULLS bedacht

|ese Skepsis zeigt ich auch ın der kanonistischen Literatur. 50 111 Hense-
l€7’289 den evangelischen Rat des Gehorsams lediglich als „kanonischen Gehor-
sam  L verstanden wI1ssen, als Bindung dıie Befehlsgewalt der Oberen, wel-
che diese allein 1m Rahmen des klösterlichen Eigenrechts und der spirituellen
Anweisungen der 6185, 619 (ZIE ausüben können. Sebott9 unı Primetsho-

f€7'291 wollen Befehl un: Gehorsam Gemeinwohl, bonum COTININLUTIE des
einzelnen Instıtuts I11ESSEILN Sie verstehen den Ordensgehorsam funktional,

285) Sebott (wle Anm. 197 welst ıIn diesem Zusammenhang auf die Einbindung der
Religiosen ıIn das staatliche Altersversorgungssystem bzw die damit11

ängende Rentenversicherungspflicht hın eın System, das zunächst 1LLUT In
Deutschland un! 1n ein1gen Ländern gult.

286) Schnizer (wie Anm. 81) 1im Zusammenhang mıt dem allgemeinen christlichen
Gehorsam, W1e VO  e A 81 C6 gefordert wird. Dazu uch üller E: Im Be-
wulstsein der eigenen Verantwortung. DDIie Gehorsamspflicht 1MmM kanonistischen
ec (  a 1996, 3—24; hier Im Zusammenhang mıit der Gehorsamspflicht
1n 601 ist insbesondere der Begriff des „Oberen als Stellvertreter Gottes umstriıt-
ten. Kritisch dazu Henseler (wie 2) 6U1, Ran. L: Primetshofer 19885 (wie
Anm. 29; Sebott (wie Anm. VDE Aymans-Mörsdort (wie Anm. 13) 559 und
Schmutz M., Der Begriff des Gehorsams 1m (Ordensrecht (OK 36 1995, 44.1—454;
hiler 446

287) Vgl dazu Aymans-Mörsdorf
288) Sebott (wıe Anm. welst auf andere Zeiten hin, 1n denen der Gilaube auf AlI-

orıtät un Gehorsam reduzier WAarl, die Mündigkeit der Gläubigen abgelehnt
wurde und der Ordensgehorsam als nmündigkeit, Passıvıtät uUun! Verzicht auf
kritische Reflexion verstanden wurde.

289) Henseler (wie Anm. 601, Rdn.
290) Sebott (wie Anm
291) Primetshofer 1985 (wıe
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auf die gemeInsame Aufgabe un:! das gemeinsame Ziel hın orientiert.*”?
Auf 1Nne darüber hinausgehende ekklesiologische Iımension welst Rudolf
Miıchael chmuitz hin.??5 Danach hat der einzelne Befehl des Ordensoberen „kel-

besondere Präsumtıion, SaCcCNlıc. richtig se1n, sondern afür. da{fs be-
olg werden soll, weil und insofern Befehl eiIner legıtimen Autorıität ist  M8
Diese Autorıität ist ıne „VOoNn ott gewOoOllte Leitungsbefugnis 1n iıner Gesell-
Sschaft; die selbst als VO  > ott ewollt betrachtet werden d fl/ un „letztlich
die der Kirche lst” 20R Die Gemeinschaft leitet „Autorıität TE Aadus dem anzen
der eslalen COMMUNILO ab u] da{fs „das einzelne Ordensmitglied, das S@1-
LieN eslalen Ort ben 1m Ordensstand 1n selner konkreten Urdensgemein-
schaft hat, gerade dadurch den illen des Herrn der Kirche erfüllt, da{fs
sich durch den Ordensgehorsam dem Gemeinwohl nıicht HET seiner (Zemen.:-
schaft, sondern 1n ihr auch dem der Kirche unterordnet“. Es geht 1er also
nicht ıne „künstliche Gehorsamsmystik”, sondern „ein Ernstnehmen
des Eingebettetseins jeder Ordensgemeinschaft iın das VO göttlichen rhal-
tungswillen Se  a (‚anze des mystischen Leibes Christi“ .22 TEeUNC. trıtt
neben den Aspekt der Funktionalıtät des Ordensgehorsams eın welterer
Aspekt, nämlich der der Entsagung, des Verzichts, der iın den evangelischen
RKäten se1ine „konkrete Gestalt findet“.2%6 DIie „sittliche, frei ANSCHOLILLLMECLL
Verpflichtung der Ordensmitglieder, den Weisungen entsprechen“”,  MR trıtt

1in 1ine Konfliktsituation muiıt den „Bedürfnissen des einzelnen“ un! seinen
„inneren Veranlagungen“.“”® Dabei sind letztere nichts anderes als Austor-
ILUNSCHIL VO  > Menschenrechten, die 1in der Würde der Person des Religiosen
ründen. Der Gehorsam erwelst sich demnach als Prüfstein zwischen Spirıtu-
alıtät und Recht.“””

Versteht INa  m den spirituell egründeten Gehorsam der Ordensleute muiıt
der eNrza der Autoren als „oboedientia religiosa-votiva”,  %/ 300 also als ıne
eigene Art des Gehorsams, der VO allgemeinen christlichen Gehorsam SCHL
D 8 1 un VO kanonischen Gehorsam der erıker SCHL 273 verschie-

den ist, ist diese eingebettet 1n eın beziehungsreiches und diffiziles (JE

2972) Aymans-Mörsdorf (wie Anm. 13) 559 sprechen VO  5 „Hingabe die Gemeinschaft
un! ihre konkreten Ziele”, allerdings mıiıt anderer Akzentsetzung.

293) Vgl VABR Folgenden Schmitz (wie Anm. 286) 445 ff der sich ZU Grofßsteil auf
Rahner K/ Was heift Ordensgehorsam? (Gels un en 46, 1973, 115—-126; hler

16—1 19) bezieht.
294) Rahner (wie Anm. 293) 116, der diese Aussage dann wieder relatıviert, indem

ausführt, da{s „der einzelne OrdenOrdensaszese und Menschenrechte  465  d.h. auf die gemeinsame Aufgabe und das gemeinsame Ziel hin orientiert.”””  Auf eine darüber hinausgehende ekklesiologische Dimension weist Rudolf  Michael Schmitz hin.?® Danach hat der einzelne Befehl des Ordensoberen „kei-  ne besondere Präsumtion, sachlich richtig zu sein, sondern dafür, daß er be-  folgt werden soll, weil und insofern er Befehl einer legitimen Autorität ist”.  Diese Autorität ist eine „von Gott gewollte Leitungsbefugnis in einer Gesell-  schaft, die selbst als von Gott gewollt betrachtet werden darf“ und „letztlich  die der Kirche ist“.?* Die Gemeinschaft leitet „Autorität nur aus dem ganzen  der ekklesialen communio ab“, so daß „das einzelne Ordensmitglied, das sei-  nen ekklesialen Ort eben im Ordensstand in seiner konkreten Ordensgemein-  schaft hat, gerade dadurch den Willen des Herrn der Kirche erfüllt, daß es  sich durch den Ordensgehorsam dem Gemeinwohl nicht nur seiner Gemein-  schaft, sondern in ihr auch dem der Kirche unterordnet“. Es geht hier also  nicht um eine „künstliche Gehorsamsmystik“, sondern um „ein Ernstnehmen  des Eingebettetseins jeder Ordensgemeinschaft in das vom göttlichen Erhal-  tungswillen getragene Ganze des mystischen Leibes Christi“.”” Freilich tritt  neben den Aspekt der Funktionalität des Ordensgehorsams ein weiterer  Aspekt, nämlich der der Entsagung, des Verzichts, der in den evangelischen  Räten seine „konkrete Gestalt findet“.?® Die „sittliche, frei angenommene  Verpflichtung der Ordensmitglieder, den Weisungen zu entsprechen“,?” tritt  so in eine Konfliktsituation mit den „Bedürfnissen des einzelnen” und seinen  „inneren Veranlagungen“.?® Dabei sind letztere nichts anderes als Ausfor-  mungen von Menschenrechten, die in der Würde der Person des Religiosen  gründen. Der Gehorsam erweist sich demnach als Prüfstein zwischen Spiritu-  alität und Recht.?”  Versteht man den spirituell begründeten Gehorsam der Ordensleute mit  der Mehrzahl der Autoren als „oboedientia religiosa-votiva“,® also als eine  eigene Art des Gehorsams, der vom allgemeinen christlichen Gehorsam gem.  c. 212 81 und vom kanonischen Gehorsam der Kleriker gem. c. 273 verschie-  den ist, so ist diese eingebettet in ein beziehungsreiches und diffiziles Ge-  292) Aymans-Mörsdorf (wie Anm. 13) 559 sprechen von „Hingabe an die Gemeinschaft  und ihre konkreten Ziele“, allerdings mit anderer Akzentsetzung.  293) Vgl. zum Folgenden Schmitz (wie Anm. 286) 445ff., der sich zum Großteil auf  Rahner K., Was heißt Ordensgehorsam? (Geist und Leben 46, 1973, 115-126; hier  116-119) bezieht.  294) Rahner (wie Anm. 293) 116, der diese Aussage dann wieder relativiert, indem er  ausführt, daß „der einzelne Orden ... nicht mit der Kirche identisch ist”, sondern  lediglich als „Teilkirche“ verstanden werden muß.  295) Schmitz (wie Anm. 286) 446.  296) Dazu Rahner (wie Anm. 293) 120 ff.; Schmitz a. a. O. spricht diesen Aspekt kurz an.  297) Rahner (wie Anm. 293) 117.  298) Rahner (wie Anm. 293) 119 f. nennt diese Situation „Kreuz”.  299) Ähnlich Herzig (wie Anm. 203) 274.  300) So Schmitz (wie Anm. 200) 421, der diesen Begriff im Hinblick darauf geprägt hat,  daß das Gelübde des Gehorsams ein „Akt der religio“ ist; Schmitz (wie Anm. 286)  5  443 f.; Müller (wie Anm. 286) 6.nicht miı1t der Kirche identisch iSt-.  I sondern
lediglich als „Teilkirche verstanden werden MuUu:

295) Schmütz (wie Anm 286) 446
296) Dazu Rahner (wie Anm. 293) 120 ff.; Schmutz spricht diesen Aspekt kurz
297) er (wie Anm. 293) IA
298) Rahner (wie Anm. 293) 119 nennt diese Situation „Kreuz“”.
299) Ahnlich Herzi1ig (wie Anm. 203) DL
300) 50 Schmiütz (wie Anm. 200) 421 der diesen Begriff 1 Hinblick darauf gepragt hat,

da{s das Gelübde des Gehorsams e1n „Akt der relig10” 1St; Schmuitz (wie Anm. 286)
445 E3 Müller (wie Anm. 286)
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ecCc bestehend Aaus dem Religiosen Ss«C1I11C1L Oberen der konkreten Geme1lin-
oschaft Mitschwestern oder Mitbrüder der Urdensgemeinschaft als
d der kirchlichen Im Vordergrun steht die VO  z L4

301QET uUller bezeichnete communil0o-Struktur des kirc  iıchen Gehorsams,
111e Aaus ganzheitlich-umfassender Sicht der kiırchlichen COILLLLLUTNLLO flieilsende
Unterordnung des einzelnen Religi0sen ZWohl des (sanzen 302 Ekıne solche
Struktur des Gehorsams läuft nicht auf C111 „Gegenüber des YAUE Gehorsam
verpflichteten kelig1i0sen hiınaus, sondern auf en „aktiıven und verantwort-
liıchen Gehorsam WI1IC ihn Art Abs des Ordensdekretes „Perfectae C’ari-

ordert 303 Um dieser Verantwortung erecht werden 1ST dem eli-
105SCIL e1N Recht auf Anhörung und Mitgestaltung des gemeinschaftlichen ıEa
bens ‚”}  u Wohl des Instituts unı der Kirche C111  CL, WI1C 1es
der genannten egelung des Konzilsdekrets gefordert wird 3004 Die
ni0-Struktur der oboedientia rel1g10sa-votiva besitzt SOMUIT H1E eutlic 1a10-
eiSC freiheitliche Struktur weil S1E€ VO  > den Oberen mehr 11C UÜberzeu-
SUuNg hervorgerufen als HTC Betfehl TZWUNSCH werden soll 305 Has Art
Abs des Konzilsdekrets angesprochene Kätesystem 306 welches Eigen-
recht der Ordensgemeinschaften 111e vielfältige Ausprägung erfahren hat 307

begrenzt den Spielraum der Oberen unı verpflichtet diese kon-
struktiv-brüderlich/schwesterlichen Dialog MIt den „Untergebenen wobei
nicht verkannt werden darf da{s den (Oberen die Letztentscheidung 111 der Ga-
che verbleibt

Gegenstand VO Anhörung un Mitsprache des Religiosen können SgAMNZ
unterschiedliche Sachverhalte E1 Sie reichen VO Verfahrensweisen Fragen
der Eignung VO Persönlichkeiten®°® hıs Opportunitätsfragen sich DE-
liebiger Disposition zugänglichen Punkten 309 Schnizer verwelst hier auf die
tradıtionelle Regula Sanctı Benedicti 310 die Kapitel den Abht verpflichtet
301) üller (wie Anm 286) 19 f der diesen Begriff eZzug auf ,  UNUu: docendi un!

7:  UU regendi differenziert
302) Primetshofer 19585 (wie Anm äahnlich Schnizer (wıe Anm 81) der VO

„bonum COILNLLLLLLULLE ecclesiae spricht
303) NVat (wie Anm 295 vgl den 1nwels VO Primetshofer
304) Vat I1 Müller (wıe Anm 286) spricht hier VO  z} „Einbettung

des Gehorsams das „Ganze der Urdensregel”
305) Schmutz (wie Anm 286) 454 7u dieser Struktur uch Dammertz (wıe Anm 203)

268—-272 der 51C unftier 1nwels auf 615 aus der Verpflichtung der Oberen
herleiten will ihre Vollmacht E e15 des lenens auszuüben

306) Vat I8l (wıe Anm 297
307) Vgl dazu ausführlich Primetshofer 19585 (wie Anm /b—83
308) Von Bedeutung sind hier insbesondere uch Fragen die das Recht auf Schutz der

CIHCNEN Intimsphäre gCH 22() berühren, bel der nwendung VO sCcmhHh
EeSsTtSs bei ‚Ulassung VO  5 Kandıdaten Dazu ausführlich Hess (wie Anm 337 f
und apez 1 )as Recht der Ordensrechte auf Schutz der Intimsphäre
un! ihre Respektierung durch die ()beren (OK 1995 297-316)

309) Schnizer (wie Anm 81)
310) Schnizer (Kritisch dazu Holzherr G., DIie Benediktsregel. Eıne Anleitung

christlichem Leben, 7ürich



Ordensaszese un Menschenrechte 46 /

„die d Gemeinschaft zusammenzuruten und darzulegen, OIu

geht sooft etwas Wichtiges 1m Kloster ehandeln ist‘  08 Nur auf diese Wel-
un! 1n diesem (elste können die Oberen ihrem Auftrag nachkommen, die

„UntergebenenOrdensaszese und Menschenrechte  467  „die ganze Gemeinschaft zusammenzurufen und darzulegen, worum es  geht... sooft etwas Wichtiges im Kloster zu behandeln ist“. Nur auf diese Wei-  se und in diesem Geiste können die Oberen ihrem Auftrag nachkommen, die  „Untergebenen ... weit entfernt, die Würde der menschlichen Person zu min-  dern, durch die größer gewordene Freiheit der Kinder Gottes zu ihrer Reife“  zu führen und „in Achtung vor der menschlichen Person” zu leiten, so wie es  das Konzilsdekret in Art. 14 Abs. 2 und 3*! vorschreibt. Aus Sicht des Religio-  sen verbinden sich hier Verbandsautorität und geistliche Tiefe der kirchen-  rechtlichen Gehorsamsbindung zu einem eher „ausgewogenen und spirituell  bereichernden Bild des Gehorsams“,%2 das den Menschenrechten durchaus  Raum verschafft.  V. Zusammenfassung  Das vielschichtige Verhältnis von Ordensaszese und Menschenrechten ist  zunächst geprägt von der Feststellung, daß die aus der Menschenwürde er-  wachsenden Menschenrechte Staat und Kirche und damit auch den Ordens-  gemeinschaften vorgegeben sind. In der Kirche erweisen sich die Menschen-  rechte als plurifunktional und mehrschichtig. Jedem der im Katalog des CIC  von 1983 enthaltenen Rechte der Gläubigen können gleichzeitig personale  und ekklesiale Bezüge und Funktionen zugewiesen werden. Hier kommt eine  dialektisch vermittelte Einheit in der kirchlichen Rechtsordnung zum Aus-  druck, die dem vom Zweiten Vatikanischen Konzil entwickelten Verständnis  der Kirche als einer „realitas complexa“ entspricht. Die kodifizierten Rechte  lassen eine grundrechtskonforme Interpretation der übrigen Normen des  kirchlichen Gesetzbuches zu. Den Religiosen bewahren sie vor Rechtlosigkeit  und verleihen ihm Befugnisse im Dienste der Verwirklichung seiner Beru-  fung. Diese Befugnisse gehen über die allen Gläubigen gewährten Rechte hin-  aus. Sie verstehen sich als ein „Mehr”,sind aber zugleich eingebunden in die  von den evangelischen Räten geprägte Verantwortung des Religiosen. Es  zeigt sich also eine Spannung zwischen Ordensspiritualität und Ordensrecht.  Beide sind „ungleiche Geschwister“, die in Konkurrenz zueinander stehen  und ihre Unterschiedlichkeit in Konfliktsituationen ausspielen.*® Solche Kon-  flikte lassen sich wohl nur durch eine Interpretation und Umsetzung des Or-  densrechts auf der Basis einer gesunden Spiritualität lösen.*'* Die klösterliche  Profeß führt eine solche Lösung nicht herbei. Die mir ihr verbundenen Recht-  sakte lassen die Menschenrechte des Religiosen zwar unberührt, begründen  aber zugleich ein Leben in der vita consecrata, das aus sich heraus mit Ver-  311) Vgl. Vat II PC 14 (wie Anm. 3) 295 und den Hinweis von Primetshofer 1988 (wie  Anm. 2) 29.  312) Dazu Schmitz (wie Anm. 286) 453 f.  313) Herzig (wie Anm. 203) 285.  314) Vgl. dazu die 5. These von Herzig (wie Anm. 203) 294.welıt entfernt, die Würde der menschlichen Person mM1In-
dern, durch die orößer gewordene Freiheit der Kinder Gottes ihrer Reife“”

führen unı! E(8VOT der menschlichen Person”“ leiten, wWI1e
das Konzilsdekret 1n Art Abs unı 3311 vorschreibt. Aus Sicht des Kelig10-
e 1  z verbinden sıch 1er Verbandsautorität un!: geistliche Tiefe der kirchen-
rechtlichen Gehorsamsbindung einem eher „AUSSCWOSCHECH und spirituell
bereichernden Bild des Gehorsams das den Menschenrechten durchaus
Kaum verschafft

Zusammenfassung
Das vielschichtige Verhältnis VO (Irdensaszese un! Menschenrechten ist

zunächst gepragt VO der Feststellung, da{fs die Aaus der Menschenwürde C1I-

wachsenden Menschenrechte Staat unı Kirche un: damıiıt auch den Ordens-
gemeinschaften vorgegeben ind In der Kirche erwelsen sich die Menschen-
rechte als plurifunktional un mehrschichtig. em der 1mM Katalog des C1€:
V  > 1983 enthaltenen Rechte der Gläubigen können gleichzelitig personale
un! ekklesiale Bezüge und Funktionen zugewlesen werden. Hier kommt ıne
diale  iSC vermittelte Einheit 1ın der kirchlichen Rechtsordnung ZU AUus-
TUCK: die dem VO /weıten Vatikanischen Konzil entwickelten Verständnis
der Kirche als elner „realitas complexa” entspricht. DIie kodifizierten Rechte
lassen iıne grundrechtskonforme Interpretation der übrigen Normen des
kirchlichen Gesetzbuches en Religiosen bewahren S1e VOL Rechtlosigkeit
un:! verleihen ihm Befugnisse 1m Dienste der Verwirklichung selINer eru-
fung Diese Befugnisse gehen ber die allen Gläubigen gewährten Rechte hin-
Adus S1e verstehen sich als eın „Mehr“” ,‚sind aber zugleic. eingebunden ın die
VO  } den evangelischen KRäten gepragte Verantwortung des Religiosen. Es
ze1gt sich also ine Spannung zwıischen Ordensspiritualität un:! Ordensrecht.
Beide sind „ungleiche Geschwister”, die In Konkurrenz zueinander stehen
un: ihre Unterschiedlichkeit Konfliktsituationen ausspielen.  S15 Solche Kon-
flikte lassen siıch ohl LLUTL durch 1Ne Interpretation un msetzung des (Ir-
densrechts auf der Basıs elıner esunden Spiritualität lösen. 4 Die klösterliche
Profef{fs iıne solche Lösung nicht herbe1i DIie MI1r ihr verbundenen Recht-
sakte lassen die Menschenrechte des Religiosen Wäal unberührt, begründen
aber zugleic eın Leben 1ın der vıta consecrata, das AauUus sich heraus mi1t Ver-

311) Vgl Vat {{ (wie 295 und den inwels VO  © Primetshofer 1988 (wie
Anm.

312) Dazu Schmitz (wıe Anm 286) 453
313) erz1ig (wie Anm. 203) 285
314) Vgl dazu die These VO  5 erZ1g (wıe Anm 203) 294
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zicht verbunden ist. S0 sind die 1m kırc  ıchen Gesetzbuch un! den erganzen-
den Konstitutionen der einzelnen Institute niedergelegten Rechte der Relig1i0-
Se11 LLUTL bedingt Ausflufs der Menschenrechte. In CONCreTiO bewirkt die Span-
HUNs zwischen dem evangelischen Kat der Keuschheit un! dem Recht auf
Entfaltung der Persönlichkeit eın Wechselspie zwıischen dem geordneten Sta-
tUus e1Ines Religiosen un! dem gewachsenen Bewulstsein VO  z dessen unverletz-
lichen Rechten. IDIies ilt In gleichem alse für die Spannung zwischen dem
evangelischen Kat der Armut unı dem Recht auf Versorgung SOWI1e für die
Spannung zwischen dem Kat der oboedientia relig10sa votiva un dem
Recht auf Mitgestaltung der Ordensgemeinschaft. DIie „hohen Gaben des Ge-
schlechtlichen, der wirtschaftlichen un! willentlichen Autonomie”, die miı1t
den evangelischen Räten verbunden Sind, machen In diesem Wechselspiel
eutlich, da{s S1e nıicht als Selbstzweck verstehen sSind, Ssondern „ auf ott
hin relativiert werden müssen“”. Die Frage des Verzichts auf Rechte, —

mentlich auf Menschenrechte, spielt be1 all dem LLUT iıne untergeordnete Rol-
le, denn Z Realisation der Freiheit gehört e / sich den edingungen ZU-

setzen, die die frei gewä  € Sache 1er die Ex1istenz 1n der vıta cCONSsSecrata
VO  z sich Aaus mıiıt sich IS Der Religiose verzichtet also nicht eigentlich auf
jene Freiheit, die eın wesentliches un! unveräußferliches C(ilıt der menschlıi-
chen Ex1istenz ist S16

315) Aymans-Mörsdor (wie Anm. 13) 56()
316) Dazuer (wıe 293) 12


